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Antwort 

der Landesregierung 

auf die Große Anfrage 11 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/6049 
 
 
 
 

Wirkungen der Landwirtschaft auf die Ressourcen Wasser, Boden, 
Luft und biologische Vielfalt in Nordrhein-Westfalen 
 
 
 
Das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz hat die Große Anfrage 11 namens der Landesregierung im Einvernehmen mit 
der Ministerpräsidentin, dem Finanzministerium, dem Ministerium für Wirtschaft, 
Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk und der Ministerin für Bundesangele-
genheiten, Europa und Medien beantwortet. 
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Vorbemerkung der Großen Anfrage 
 
Etwa die Hälfte der Landesfläche von Nordrhein-Westfalen ist landwirtschaftliche Nutzfläche. 
Landwirtschaftliche Produktion hat folglich einen großen und wahrnehmbaren Einfluss auf 
die Form der Kulturlandschaft, den Zustand der Böden und des Grund- und Oberflächen-
wassers sowie auf Flora und Fauna.  
 
Innerhalb der Landwirtschaft kam es in den letzten Jahrzehnten zu einem Strukturwandel, 
der zu immer größeren landwirtschaftlichen Produktionseinheiten und höheren Intensität in 
der Tier- und Pflanzenproduktion geführt hat. Mit dieser Intensivlandwirtschaft ging eine stär-
kere Belastung des Bodens, des Wassers, der Luft und der biologischen Vielfalt (Biodiversi-
tät einher. Insbesondere der jahrzehntelange und flächendeckende Einsatz von organischen 
und mineralischen Düngemitteln hat zu regional unterschiedlichen und teilweise enormen 
Belastungen der Böden sowie Oberflächen- und Grundgewässern geführt. Vor allem Nitrate 
und Pflanzenschutzmittel (PSM) gelten als die Hauptbelastungsfaktoren aus diesem Sektor. 
 
Stickstoff und Phosphat sind zwar wichtige Nährstoffe für landwirtschaftliche Nutzpflanzen. 
Im Übermaß in die Umwelt eingebracht führen sie jedoch zu Belastungen unserer Ökosys-
teme. Während der Eintrag aus Abwässern in den letzten Jahren deutlich reduziert werden 
konnte, stellen Einträge aus der Landwirtschaft weiterhin ein großes Problem dar. Über-
schüssige Nährstoffe aus landwirtschaftlichen Quellen ï z.B. Tierhaltungsanlagenï gelangen 
in Boden, Wasser oder Luft. Über Niederschläge oder durch Auswaschung werden die Nähr-
stoffe in Land- oder Wasser-Ökosysteme eingetragen, wo sie weitreichende negative Aus-
wirkungen haben. Dieses führt zur Eutrophierung von Wäldern, Mooren, Heiden, Oberflä-
chengewässern und Küstengebieten, einer Nitratbelastung des Grundwassers und einer 
Versauerung der Böden sowie Gewässer und somit zu einer Beeinträchtigung der Stoffkreis-
läufe und Verlust von Pflanzen und Tierarten. 
 
Phosphat ist stärker an Bodenpartikel gebunden und kann daher über die Bodenerosion in 
Oberflächengewässer verlagert werden. Bei Stickstoff besteht die Hauptgefahr darin, dass 
das sehr leichtlösliche Nitrat in das Grundwasser versickert. Eine große Gefährdung für un-
ser Grundwasser sind Nitrate, die in hohen Konzentrationen als Gesundheitsgefahr einge-
stuft werden. Stark belastetes Grundwasser kann nicht als Trinkwasser verwendet werden, 
was zusätzliche Kosten für die Wasserwirtschaft bedeutet, um die Nitrate aus den für die 
Trinkwassergewinnung genutzten Grundwasserquellen zu beseitigen. In NRW befinden sich 
fast 40 Prozent der Grundwasserkörper aufgrund der hohen Nitratbelastung derzeit in einem 
schlechten chemischen Zustand. Insbesondere Nitrateinträge aus der landwirtschaftlichen 
Düngung stellen hier ein großes Problem dar. 
 
Darüber hinaus geht ein Teil des Stickstoffs, insbesondere aus Tierdung, durch Verflüchti-
gung als Ammoniak oder als Distickstoffmonoxid/Lachgas an die Luft verloren. Die steigen-
den Emissionen von Stickoxiden und Ammoniak, die wesentlich zur Überdüngung und Ver-
sauerung von Gewässern und Böden beitragen, stellen eine weitere Herausforderung für 
den Umweltschutz dar. Überall dort, wo Stickstoffmengen aus der Luft auf Standorte treffen, 
die an niedrige Nährstoffgehalte angepasst sind, verlieren die bisher standorttypischen 
Pflanzen und daran wiederum angepasste Arten ihren Lebensraum. Diese Entwicklung führt 
langfristig zum Verlust der Biodiversität. 
 
Der Einsatz von Stickstoff und Phosphaten wird durch verschiedene rechtliche Regelungen 
erfasst und geregelt. Der aktuelle Zustand der Böden und des Grund- und Oberflächenwas-
sers zeigt allerdings, dass die bestehenden rechtlichen Instrumente nicht ausreichen, um 
dem Ziel einer nachhaltigen Boden- und Wassernutzung zu genügen. 
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Für eine zukünftige und nachhaltige Sicherung der Ressourcen Wasser, Luft, und Boden 
sowie der biologischen Vielfalt stellen sich daher folgende Grundfragen: 
 
¶ Welchen Einfluss hat die landwirtschaftliche Produktion in NRW auf den Zustand der 

Böden, der Luft, der Gewässer und der biologischen Vielfalt?  

¶ Welche Steuerungsinstrumente haben sich bewährt und welche Steuerungsinstrumente 
könnten zukünftig zum Schutz von Böden, Luft, Gewässer und Biodiversität genutzt wer-
den?  

¶ Wie effektiv und zielführend sind die bestehenden Regelungen zur landwirtschaftlichen 
Produktionskontrolle? 

 
 
 

Vorbemerkung der Landesregierung 
 
Nordrhein-Westfalen ist nicht nur ein bedeutender Industriestandort, sondern zugleich ein 
wichtiges Agrarland. Die Landwirtschaft hat hierzulande eine große wirtschaftliche, ökologi-
sche und soziale Bedeutung. Sie erfüllt vielfältige Aufgaben. Sie sichert die Ernährung, er-
zeugt Futtermittel, produziert nachwachsende Rohstoffe, erhält eine vielfältige Kulturland-
schaft und bildet die Grundlage für lebenswerte ländliche Räume in Nordrhein-Westfalen. 
Rund die Hälfte der Landesfläche wird landwirtschaftlich genutzt. Durch die zunehmende 
Mechanisierung, Intensivierung und Spezialisierung vollzog sich in den vergangenen Jahr-
zehnten in der nordrhein-westfälischen Landwirtschaft einerseits ein grundlegender Struk-
turwandel hin zu größeren Produktionseinheiten und immer effektiveren Produktionsverfah-
ren. Parallel zu diesen betrieblichen Wachstumsprozessen haben Ökologisierung, Regionali-
sierung und Direktvermarktung zahlreichen Betrieben in der Vielfältigkeit von Haupt-, Zu- und 
Nebenerwerbsbetrieben Entwicklungsperspektiven eröffnet und Existenzen gesichert. Der 
ökologische Landbau mit seiner Entwicklungsdynamik und seiner Bewirtschaftungspraxis hat 
dabei vielfältige neue Wege beschritten und aufgezeigt, wie man stärker mit der Natur und 
den natürlichen Gegebenheiten vor Ort wirtschaften kann. 
 
Mit der Art der Landbewirtschaftung und Tierhaltung verbinden sich insgesamt vielfältige 
Umwelteffekte. Damit kommt der Landwirtschaft auch für den Schutz der Umweltmedien Bo-
den, Wasser und Luft sowie der biologischen Vielfalt eine besondere Bedeutung zu.   
 
Aus diesem Grund wurde durch die Landesregierung bereits politischer Handlungsbedarf 
zum Schutz der Umweltmedien sowie der Biodiversität identifiziert und Vorschläge zu den 
erforderlichen rechtlichen Anpassungen auf nationaler wie auf europäischer Ebene einge-
bracht. Ziel der Landesregierung ist eine tier-, umwelt- und klimagerechte Modernisierung 
der Landwirtschaft. 
Die vorliegende Beantwortung der Großen Anfrage enthält daher auch viele Hinweise auf die 
politischen Handlungsfelder der Landesregierung. In diesem Zusammenhang sind z.B. die 
Initiativen zur Verschärfung des Düngerechts, zur Ausbringung von Wirtschaftsdüngern, der 
Emissionsbegrenzung bei Tierhaltungsanlagen und die Novellierung des Landschaftsgeset-
zes NRW sowie die Vorschläge zur Ausgestaltung des Greenings im Rahmen der EU-
Agrarpolitik zu nennen.  
 
Die Landwirtschaft braucht in Zukunft Produktions- und Tierhaltungsformen, die qualitativ 
hochwertige Lebensmittel und nachwachsende Rohstoffe liefern, die Ressourcen nachhaltig 
nutzen, die Umwelt nicht belasten, zur Biodiversität beitragen und abwechslungsreiche sowie 
vitale ländliche Räume schaffen. Die Landesregierung setzt sich daher für eine nachhaltige, 
bäuerliche, tiergerechte und gentechnikfreie Landwirtschaft ein, die zum Erhalt der biologi-
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schen Vielfalt beiträgt und im Einklang mit der Natur wirtschaftet. Viele landwirtschaftliche 
und gartenbauliche Betriebe sind sich dieser Verantwortung bewusst und stellen sich den 
Herausforderungen der sich stetig wandelnden Märkte und einer umwelt-, tier- und klimage-
rechten Modernisierung.  
 
Die Landesregierung unterstützt ambitionierte Umweltstandards, nachhaltige Wettbewerbs-
fähigkeit und eine den ökologischen Herausforderungen gerecht werdende Landbewirtschaf-
tung auf vielfältige Weise. Hierzu zählen u.a. die umfangreichen Förderangebote aus dem 
NRW-Programm Ländlicher Raum z.B. zur Förderung tiergerechter Haltungsverfahren, frei-
williger Agrarumwelt- und Vertragsnaturschutzmaßnahmen sowie zum Ökologischen Land-
bau.  
 
 
 

A. Flächennutzung durch Landwirtschaft 
 
Zahlen zur Flächennutzung durch die Landwirtschaft sowie zur Tierhaltung werden im Rah-
men der amtlichen Agrarstatistik auf Grundlage des Agrarstatistikgesetzes durch den Lan-
desbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)1 erhoben. Dort sind bun-
deseinheitliche Vorgaben u.a. zu Erhebungseinheiten, zur Periodizität, regionalen Tiefe und 
zu Abschneidegrenzen getroffen, die je nach Erhebungsform (Vollzählung aller Betriebe oder 
Zwischenzählung als Stichprobe) und durch Änderungen des Gesetzes im Zeitverlauf teil-
weise voneinander abweichen. Daher sind die Daten zur Landbewirtschaftung sowie zu den 
Viehbeständen aus den einzelnen Erhebungen nicht immer durchgängig miteinander ver-
gleichbar und in der gewünschten Tiefe verfügbar. 
 
 
1.  Wie hoch ist der Anteil von ackerbaulichen Flächen im Vergleich zu Dauergrün-

land absolut und relativ?  
 
Nach der letzten repräsentativen Agrarstrukturerhebung 2013 (Landwirtschaftliche Betriebe 
mit mindestens 5 Hektar (ha) landwirtschaftlich genutzter Fläche, sowie Betriebe mit pflanzli-
chen Mindestanbauflächen für Sonderkulturen oder tierischen Mindesttierbeständen) beträgt 
die landwirtschaftlich genutzte Fläche in NRW 1.463.031 ha, davon sind 1.065.385 ha Acker-
land (72,8 %) und 384.222 ha Dauergrünland (26,3 %). 
 
 
2.  Wie hoch ist jeweils der Flächenanteil für die 10 wichtigsten Ackerkulturen? (An-

gabe nach Kreisen und kreisfreien Städten?) 
a. Regional  
b. Im Zeitraum von 1990 bis 2013 

 
a. Regional 

Zu den 10 wichtigsten Ackerkulturen in Nordrhein-Westfalen gehören nach Angaben der 
Bodennutzungshaupterhebung 2010 die folgenden Kulturen (Reihenfolge in Abhängigkeit 
der Anbaubedeutung):  
 

1. Winterweizen (283.570 ha /26,9 % der Ackerfläche) 

2. Wintergerste (161.773 ha /15,4 % der Ackerfläche) 

                                                
1
 Alle verwendeten Abkürzungen sind dem Abkürzungsverzeichnis im Anhang zu entnehmen. 
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3. Silomais (159.586 ha /15,2 % der Ackerfläche) 

4. Körnermais (98.575 ha / 9,4 % der Ackerfläche) 

5. Winterraps (68.058 ha / 6,5 % der Ackerfläche) 

6. Triticale (57.236 ha / 5,4 % der Ackerfläche) 

7. Zuckerrüben (53.743 ha / 5,1 % der Ackerfläche) 

8. Feldgras/Grasanbau (38.226 ha / 3,6 % der Ackerfläche) 

9. Kartoffeln (31.074 ha / 3,0 % der Ackerfläche) 

10. Gemüse und andere Gartenbauerzeugnisse (26.965 ha /2,6 % der Ackerfläche) 

 
Insgesamt nehmen diese Kulturen 66,9 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche bzw. 93 % 
der Ackerfläche in Nordrhein-Westfalen ein. 
 
Die Angaben zur Anbaufläche der 10 wichtigsten Ackerkulturen auf Ebene der Kreise und 
kreisfreien Städte sind den beigefügte Tabellenübersichten im Anhang zu entnehmen (siehe 
Tabellen B1-B11 zu Frage 2: Bodennutzungshaupterhebungen 1991ï 2010).  
 
b. Im Zeitraum von 1990 bis 2013 

Im Zeitraum 1991 ï 2010 ist die Gesamtanbaufläche der 10 wichtigsten Ackerkulturen von 
930.169 ha auf 978.806 ha angestiegen (+5,2 %). Der Anteil dieser Kulturen an der gesam-
ten Ackerfläche stieg von 84,7 % im Jahr 1991 auf 93 % im Jahr 2010. Am prozentual stärks-
ten wurde die Anbaufläche für Feldgras erweitert (+131 %). Im selben Zeitraum wurde auch 
die Anbaufläche für Körnermais (+35,73 %) und Kartoffeln (+36,86 %) ausgeweitet. Die An-
baufläche für Zuckerrüben (-32,44 %) und Wintergerste (-27,78 %) ging gegenüber 1991 in 
Nordrhein-Westfalen zurück. 
 
Obwohl sich die Anbauflächen der wichtigsten Ackerkulturen im Zeitraum 1991-2010 verän-
dert haben, blieben die Flächenanteile der Kulturen untereinander relativ konstant (siehe 
Grafik).  

 

 

Abbildung 1  Entwicklung der Flächennutzung für die 10 wichtigsten Ackerkulturen 
in Nordrhein-Westfalen 

 
Bei Wintergerste, Zuckerrüben, Silomais gingen die Flächenanteile zurück. Winterweizen, 
Winterraps, Körnermais, Triticale, Feldgras, Kartoffeln sowie Gemüse und andere Garten-
bauerzeugnisse haben Flächenanteile gewonnen.  
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3.  Wie hoch ist der Grünlandverlust / Grünlandumbruch in NRW seit 1970? 
a. Quantitative Erfassung 
b. Regionale Entwicklung der (Land)Kreise 

 
Quantitative Erfassung  

Nach Angaben der Landwirtschaftszählung 2010 beträgt die Dauergrünlandfläche in Nord-
rhein-Westfalen 396.792 ha. Dies entspricht einem Anteil von 27,1 % an der gesamten land-
wirtschaftlichen Fläche. In der Agrarberichterstattung 1974/75 wird die Dauergrünlandfläche 
mit 648.108 ha angegeben (37,3 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche (LF)). Gegenüber 
dem Berichtsjahr 1974/75 hat die Gesamtfläche des Dauergrünlandes in NRW somit um 
251.316 ha abgenommen. Dies entspricht einer Abnahme um -38,8 %. Aufgrund methodi-
scher Änderungen bei der Flächenerfassung kann aktuell kein Bezug zur Agrarberichterstat-
tung vor 1974 bzw. nach 2010 hergestellt werden. 
 
Die Repräsentative Agrarstrukturerhebung 2013 weist für Nordrhein-Westfalen 384.222 ha 
Dauergrünland aus. Dies entspricht einem Anteil von 26,3 % an der gesamten landwirt-
schaftlichen Fläche.  
 
Mit dem Inkrafttreten der Verordnung zum Erhalt von Dauergrünland (DGL-VO NRW) be-
steht in Nordrhein-Westfalen seit dem 12. Januar 2011 grundsätzlich ein landesweites Um-
bruchverbot für Dauergrünland. Nur mit schriftlicher Genehmigung und bei gleichzeitiger 
Neuanlage einer mindestens gleich großen Dauergrünland-Ersatzfläche im selben Natur-
raum darf Dauergrünland umgebrochen werden. Zur Überwachung des Umbruchsverbotes 
führt der Direktor der Landwirtschaftskammer als Landesbeauftragter (DLWK) ein Dauer-
grünland-Kataster. 
 
Regionale Entwicklung der (Land)Kreise 

Die stärkste Abnahme des Dauergrünlandes hat zwischen den Berichtsjahren 1974/75 und 
2010 in den Regierungsbezirken Münster und Detmold stattgefunden (siehe Tabelle A1). 
Hier sank der Grünlandanteil um -69,6 % bzw. -50%. Die geringste Abnahme hat im Regie-
rungsbezirk Köln stattgefunden (-12,6 %).  
 
Tabelle A1: Dauergrünland in Nordrhein-Westfalen - Veränderungen 2010 gegen-

über 1974/75 
 

 

 
Alle Angaben zur regionalen Entwicklung der Dauergrünlandfläche in den Kreisen sind den 
beigefügten Tabellenübersichten im Anhang zu entnehmen (siehe Tabelle B12 zu Frage 3: 
Agrarberichterstattung 1974/75 sowie Landwirtschaftszählungen 1979, 1991, 1999 und 
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2010: Dauergrünland der landwirtschaftlichen Betriebe sowie prozentualer Anteil des Dauer-
grünlandes an der LF in Nordrhein-Westfalen nach kreisfreien Städten und Kreisen*). 
 
 
4. Wie hat sich der Maisanbau im Vergleich zu übrigen Kulturen entwickelt? 
 
Im Jahr 2013 wurden in Nordrhein-Westfalen insgesamt 284.424 ha Mais (Körner- und Silo-
mais) angebaut. Für das Berichtsjahr 1991 werden 226.747 ha Mais angegeben. Dies ent-
spricht einer Zunahme der Anbaufläche um insgesamt 25,4 %. Die Anbaufläche von Kör-
nermais stieg dabei von 72.623 ha im Jahr 1991 auf 103.927 ha in 2013 an (+43,10 %). Der 
Anstieg der Anbaufläche für Silomais fiel im selben Zeitraum mit +17,11 % geringer aus. Hier 
stieg die Anbaufläche von 154.124 ha 1991 auf 180.497 ha im Jahr 2013 an. 
 
Das Verhältnis der Maisanbaufläche zu den wichtigsten Ackerkulturen geht aus der Grafik zu 
Frage A.2 hervor.  
 
 
5. Auf wie viel Prozent der Nutzfläche wird Mais angebaut? 
 
Nach der letzten repräsentativen Agrarstrukturerhebung 2013 beträgt die landwirtschaftlich 
genutzte Fläche in NRW 1.463.031 ha, davon werden auf 284.424 ha Mais angebaut 
(19,4 %). Auf Silomais entfallen 180.497 ha (12,3 %) auf Körnermais 103.927 ha (7,1 %). 
Schwerpunkte des Maisanbaus liegen in den Kreisen des westlichen Münsterlands (Borken, 
Coesfeld, Steinfurt) und am Niederrhein (Kleve). In Borken und Kleve hat der Maisanbau in 
den letzten 10 Jahren um etwa 20% zugenommen. 
 
 
6. Wie haben sich die Tierbestände der wichtigsten Nutztiere (Milchvieh, Schweine, 

Hähnchen, Puten, Hennen) entwickelt? 
- regional nach Kreisen 
- im Zeitraum 1990 ï 2013 

 
Zur Beantwortung der Frage nach der Entwicklung der Tierbestände wurden die verfügbaren 
Daten in der beigefügten Tabelle so aufbereitet, dass eine Vergleichbarkeit für den ge-
wünschten Zeitraum weit möglichst gegeben ist. Da die letzte Vollzählung aller Betriebe im 
Jahr 2010 erfolgte und die nächste erst im Jahr 2016 stattfindet, können aktuell (2013) auf-
grund des Stichprobencharakters der Zwischenzählungen zu den Schweinen, Hähnchen, 
Puten und Hennen nur Angaben bis auf Ebene der Regierungsbezirke (Reg.-Bez.) gemacht 
werden. 
 
Die Aufstellung zeigt, dass sich die Anzahl der gehaltenen Tiere im Betrachtungszeitraum in 
der überwiegenden Zahl der Kreise bei den meisten Tierarten verringert hat. Festzustellen ist 
aber auch, dass sich die Tierzahlen einzelner Regionen in den letzten Jahren deutlich erhöht 
haben und insbesondere die Bestände bei den Schweinen und beim Mastgeflügel gestiegen 
sind. Vereinzelt ist in jüngster Vergangenheit auch ein deutlicher Anstieg bei Milchkühen zu 
verzeichnen. 
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Tabelle A2: Tierbestände in Nordrhein-Westfalen 
 

Tierbestände in Nordrhein-Westfalen 

       Verwaltungsbezirk Jahr Schweine Milchkühe Masthühner Truthühner Hennen 

Kreis Kleve 1991  350 189  41 460  82 816 .  103 800 

 
1995  308 951  40 719  56 983  329 582  95 235 

 
1999  324 470  40 487  37 093  359 924  78 200 

 
2003  298 808  41 054  91 404  403 804  98 660 

 
2007  290 232  41 513  86 978  393 489  86 697 

 
2010  301 172  46 715  107 114  456 563  54 781 

 
2013 .  55 583 . . . 

Kreis Mettmann 1991  13 093  2 648  82 816 .  78 955 

 
1995  9 458  2 307  56 983   581  76 820 

 
1999  5 953  1 621  37 093   28  82 058 

 
2003  5 236  1 723  91 404   3  52 148 

 
2007  3 183  1 553  86 978   44  105 731 

 
2010  2 958  1 633  107 114   24  28 190 

 
2013 .  1 581 . 

 
. 

Rhein-Kreis Neuss 1991  28 586  4 116   717 .  102 259 

 
1995  23 066  3 721   970   426  98 858 

 
1999  17 939  2 780   949   4  66 664 

 
2003  16 054  2 181   453   160  57 046 

 
2007  15 661  1 840  1 689   120  39 575 

 
2010  12 046  1 988   708   183  37 231 

 
2013 .  1 869 . . . 

Kreis Viersen 1991  91 220  14 354   57 .  86 249 

 
1995  71 498  14 046  23 207  1 862  62 840 

 
1999  71 260  13 148  74 174  1 290  45 255 

 
2003  62 400  13 261  123 307   293  38 956 

 
2007  70 423  13 829  118 833   30  28 414 

 
2010  73 636  14 869  92 163   59  25 885 

 
2013 .  15 202 . . . 

Kreis Wesel 1991  176 863  27 210  52 580 .  238 063 

 
1995  150 388  25 401  91 853  95 056  107 896 

 
1999  132 440  23 205  71 894  102 823  243 806 

 
2003  120 566  22 431  113 183  164 630  182 706 

 
2007  113 329  21 731  111 087  99 863  123 630 

 
2010  126 561  24 757  94 193  113 079  142 107 

 
2013 .  28 209 . . . 

Reg.-Bez. Düsseldorf 2013  592 154 
 

 309 541  520 533  484 330 

       Städteregion Aachen 1991  9 483  15 368  1 189 .  52 013 

 
1995  5 865  14 498   59   270  45 790 

 
1999  4 214  13 499   340   45  36 442 

 
2003  3 635  12 738   510   11  28 121 

 
2007  2 852  12 443   388   3  19 433 

 
2010  2 815  12 892   82   20  14 015 

 
2013 .  13 265 . . . 

Kreis Düren 1991  23 261  10 958   959 .  81 013 

 
1995  20 113  9 557   539   375  53 253 
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Tierbestände in Nordrhein-Westfalen 

       Verwaltungsbezirk Jahr Schweine Milchkühe Masthühner Truthühner Hennen 

 
1999  16 111  7 748   689   1  87 461 

 
2003  12 383  6 674  1 445   5  84 741 

 
2007  6 874  6 146  1 313  14 015  57 767 

 
2010  6 016  6 062   366  13 015  71 913 

 
2013 .  5 480 . . . 

Rhein-Erft-Kreis 1991  18 412  1 907  2 166 .  104 574 

 
1995  12 880  1 523   598  23 493  95 278 

 
1999  10 489  1 142   6  50 424  86 621 

 
2003  9 541   973   649  65 113  74 449 

 
2007  8 055   945   350  46 109  56 639 

 
2010  7 639   917   104  46 303  56 865 

 
2013 .   765 . . . 

Kreis Euskirchen 1991  14 183  17 279  14 305 .  76 581 

 
1995  9 511  15 515  26 085  22 695  62 477 

 
1999  8 085  13 032   272  23 076  46 627 

 
2003  5 439  12 535   198  26 054  38 266 

 
2007  4 205  11 535   82  23 047  37 019 

 
2010  3 665  12 480   95  21 053  150 178 

 
2013 .  12 743 . . 

 Kreis Heinsberg 1991  58 044  16 545  4 079 .  143 649 

 
1995  42 595  14 420   234  3 790  136 605 

 
1999  40 487  14 021  16 037  8 073  102 286 

 
2003  35 804  14 120  24 691  2 111  72 709 

 
2007  37 434  13 243  19 830   435  65 292 

 
2010  31 962  13 494  20 014   705  64 042 

 
2013 .  13 939 . . . 

Oberbergischer Kreis 1991  5 645  22 154  15 191 .  68 246 

 
1995  6 077  22 063  3 157   556  54 416 

 
1999  2 581  20 135  5 598   127  46 234 

 
2003  3 029  19 377  3 446   118  50 855 

 
2007  2 029  18 798  2 965   67  33 575 

 
2010  1 638  19 628  2 435   144  34 555 

 
2013 .  20 616 . . . 

Rheinisch-Bergischer Kreis 1991  3 695  9 977   313 .  78 571 

 
1995  1 911  9 096  2 062   243  54 941 

 
1999  2 823  7 814  1 141   45  47 081 

 
2003  2 981  7 427  1 987   52  44 580 

 
2007  2 242  7 252   389   60  33 010 

 
2010  1 751  7 032   625   20  19 000 

 
2013 .  7 108 . . . 

Rhein-Sieg-Kreis 1991  10 786  17 682  2 676 .  65 729 

 
1995  9 429  16 099  1 000   583  69 106 

 
1999  7 409  13 803   461   166  57 187 

 
2003  7 765  13 257  1 960   58  42 594 

 
2007  7 443  12 960   424   76  29 115 

 
2010  6 615  13 860  1 205   132  70 305 

 
2013 .  13 852 . . . 
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Tierbestände in Nordrhein-Westfalen 

       Verwaltungsbezirk Jahr Schweine Milchkühe Masthühner Truthühner Hennen 

Reg.-Bez. Köln  2013  74 535 
 

 200 942  112 903  520 847 

  
. . . . . 

Kreis Borken 1991  651 168  49 828  62 689 .  429 718 

 
1995  656 997  45 979  260 908  134 035  386 154 

 
1999  752 645  41 907  670 818  115 990  427 827 

 
2003  790 161  39 528  654 603  96 196  376 622 

 
2007  829 746  38 293  796 762  143 461  345 078 

 
2010  890 726  40 539  960 204  127 329  432 137 

 
2013 .  42 945 . . . 

Kreis Coesfeld 1991  585 603  17 151  33 435 .  466 783 

 
1995  625 784  15 918  9 775  37 542  391 131 

 
1999  738 170  13 655  36 601  65 770  475 662 

 
2003  796 586  12 744  17 225  81 714  228 391 

 
2007  829 768  11 991  54 611  53 709  328 693 

 
2010  868 551  12 142  261 485  92 308  323 971 

 
2013 .  12 900 . . . 

Kreis Recklinghausen 1991  156 797  7 103  65 146 .  191 619 

 
1995  145 743  6 633  13 298  10 005  60 748 

 
1999  145 245  6 076  24 191  9 029  58 065 

 
2003  150 251  6 279  27 662  14 030  34 801 

 
2007  153 639  6 231  30 097  14 012  24 991 

 
2010  165 149  6 436  15 289   152  30 261 

 
2013 .  7 854 . . . 

Kreis Steinfurt 1991  690 086  32 165  29 954 .  403 168 

 
1995  731 340  28 402  85 403  20 323  303 688 

 
1999  865 948  23 017  127 236  5 517  432 389 

 
2003  900 250  19 923  308 506  6 206  384 175 

 
2007  916 906  17 200  131 245   513  335 470 

 
2010  969 547  18 036  487 523  20 554  322 049 

 
2013 .  18 363 . . . 

Kreis Warendorf 1991  657 263  20 345  132 172 .  310 308 

 
1995  683 549  18 225  137 646  100 269  202 646 

 
1999  794 159  15 114  132 545  87 134  371 429 

 
2003  801 327  14 112  147 361  155 017  206 879 

 
2007  815 718  12 708  91 386  162 853  192 489 

 
2010  870 040  12 834  312 335  162 253  118 937 

 
2013 .  13 678 . . . 

Reg.-Bez. Münster   2013 4 416 737 
 

2 785 461  407 322 1 396 812 

       Kreis Gütersloh 1991  263 875  24 458  753 462 .  454 918 

 
1995  254 421  22 205  409 507  75 140  341 182 

 
1999  269 503  19 640  195 310  95 289  369 772 

 
2003  268 258  17 860  354 275  84 054  287 993 

 
2007  266 064  17 576  342 536  80 009  262 065 

 
2010  276 505  17 733  371 138  116 491  329 767 

 
2013 .  18 837 . . . 

Kreis Herford 1991  130 221  3 630  16 624 .  63 460 
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Tierbestände in Nordrhein-Westfalen 

       Verwaltungsbezirk Jahr Schweine Milchkühe Masthühner Truthühner Hennen 

 
1995  116 003  2 754  15 002  6 859  32 879 

 
1999  107 292  2 256  3 470  13 530  23 930 

 
2003  99 711  1 739   308  19 333  22 343 

 
2007  96 935  1 398   563  20 024  11 494 

 
2010  95 676  1 491   453  15 010  10 182 

 
2013 .  1 477 . . . 

Kreis Höxter 1991  245 746  17 836   419 
 

 33 696 

 
1995  250 619  14 678  25 371  10 544  28 324 

 
1999  260 906  12 111  15 802  7 755  20 692 

 
2003  261 534  10 099   375  16 089  17 854 

 
2007  264 224  9 084  158 878  16 018  11 027 

 
2010  275 973  9 023  289 135  17 820  14 062 

 
2013 .  9 080 . . . 

Kreis Lippe 1991  139 488  8 414  13 019 
 

 60 367 

 
1995  128 401  7 676  8 138  9 672  63 795 

 
1999  126 791  6 630  8 034  4 644  53 139 

 
2003  129 464  5 622  6 637   537  33 950 

 
2007  122 472  5 330  70 649   133  21 959 

 
2010  132 928  5 519  117 004   134  23 444 

 
2013 .  6 092 . . . 

Kreis Minden-Lübbecke 1991  430 500  20 374  226 783 
 

 293 928 

 
1995  398 124  16 661  141 447  4 088  495 892 

 
1999  390 802  13 727  200 145  6 668  263 410 

 
2003  366 836  11 967  235 318  4 785  266 773 

 
2007  370 895  10 572  203 497  7 400  121 891 

 
2010  373 038  10 468  142 523  8 004  241 074 

 
2013 .  10 487 . . . 

Kreis Paderborn 1991  275 757  18 914  233 370 .  228 033 

 
1995  278 101  15 762  221 709  33 496  226 498 

 
1999  308 516  13 489  149 222  40 696  216 923 

 
2003  320 078  11 925  198 175  63 210  231 140 

 
2007  327 070  10 728  166 745  45 057  173 769 

 
2010  357 861  10 224  320 289  74 113  220 559 

 
2013 .  10 050 . . . 

Reg.-Bez. Detmold 2013 1 576 282 
 

1 337 424  152 866  727 909 

       Ennepe-Ruhr-Kreis 1991  10 133  6 820  1 383 .  140 471 

 
1995  7 730  5 932   184   86  139 613 

 
1999  8 113  5 263   297   21  127 172 

 
2003  8 099  4 869   385   59  134 742 

 
2007  7 455  4 027   197   35  132 653 

 
2010  5 847  4 277   59   31  51 586 

 
2013 .  4 150 . . . 

Hochsauerlandkreis 1991  48 906  25 274   306 .  61 389 

 
1995  48 207  24 310   345  15 214  57 743 

 
1999  51 004  23 196  1 097  21 728  51 185 

 
2003  55 256  21 499   588  57 595  36 254 
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Tierbestände in Nordrhein-Westfalen 

       Verwaltungsbezirk Jahr Schweine Milchkühe Masthühner Truthühner Hennen 

 
2007  50 145  20 614   150  48 822  38 144 

 
2010  51 848  22 466  40 569  76 837  33 151 

 
2013 .  23 979 . . . 

Märkischer Kreis 1991  33 386  11 640   632 .  60 791 

 
1995  34 388  12 176   601  1 061  57 774 

 
1999  39 459  11 460  1 382   588  55 549 

 
2003  39 196  10 894  1 188  1 282  54 943 

 
2007  43 273  11 076   899   142  40 360 

 
2010  40 077  11 706  1 024   112  37 609 

 
2013 .  12 556 . . . 

Kreis Olpe 1991  11 074  6 969   37 .  32 786 

 
1995  10 255  6 535   69   178  31 812 

 
1999  11 624  5 347   125   264  23 641 

 
2003  11 023  5 098   114   279  25 767 

 
2007  10 007  4 540   256   3  22 287 

 
2010  8 983  5 122   529   5  13 788 

 
2013 .  5 439 . . . 

Kreis Siegen-Wittgenstein 1991  3 417  6 357   525 .  29 088 

 
1995  2 943  6 165   198   158  14 762 

 
1999  2 551  4 941   316   94  15 117 

 
2003  2 781  4 543   211   19  13 801 

 
2007  1 474  3 990   165   114  9 912 

 
2010  1 325  4 214   164   40  6 573 

 
2013 .  4 473 . . . 

Kreis Soest 1991  321 514  13 449   754 .  82 927 

 
1995  320 373  11 951  63 681  99 678  89 891 

 
1999  343 141  10 317  87 732  72 523  70 373 

 
2003  346 398  9 147  266 104  80 694  70 312 

 
2007  352 004  8 924  399 684  83 369  94 237 

 
2010  357 501  9 462  653 249  85 709  92 384 

 
2013 .  9 828 . . . 

Kreis Unna 1991  102 080  4 330  11 616 .  189 016 

 
1995  106 557  3 949  13 183  30 657  189 831 

 
1999  119 966  3 169  11 870  23 859  119 343 

 
2003  122 577  2 850  3 519  48 908  82 891 

 
2007  123 257  2 149  10 301  37 200  87 973 

 
2010  137 606  2 303  54 447  44 013  121 554 

 
2013 .  2 246 . . . 

Reg.-Bez. Arnsberg  2013  714 676 
 

 552 510  468 418  343 272 

       
Erläuterungen: Zahlen für die Jahre 1991 bis 2007 wurden an die Kriterien der letzten Vollerhebung 2010 an-
gepasst, um eine Vergleichbarkeit zu erreichen. Für das Jahr 2013 liegen für Schweine, Masthühner, Truthüh-
ner und Hennen nur Daten aus repräsentativen Erhebungen bis auf Ebene der Bezirksregierungen mit Stich-
tag 1. November vor.  
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B. Landwirtschaft und Umweltmedium ï Boden 
 

1. Düngemittel ï Gülle - Gärreste 
 
7. Wie verhält sich die Entwicklung der in der Landwirtschaft eingesetzten Nähr-

stoffe N und P2O5 in: 

¶ Mineraldüngern, 

¶ Wirtschaftsdüngern, 

¶ Gärresten 

¶ Stickstoffeinträgen durch die Luft 
 

Mineraldünger 

Zum Einsatz von Mineraldünger in der Landwirtschaft sind der Landesregierung keine Da-
ten bekannt. Die amtliche Düngemittelstatistik (Statistisches Bundesamt, Fachserie 4 Reihe 
8.2) enthält Angaben zum Absatz von Mineraldüngern auf Ebene der Bundesländer (BL), 
wobei Ort und Zeit des Absatzes und Ort und Zeit des Einsatzes nicht identisch sein müssen 
(u.a. wegen Lagerhaltung oder ĂDurchhandelnñ von Partien auf den Handelsstufen entlang 
der Rheinschiene). Es handelt sich dabei um Lieferungen der Produzenten und Importeure 
an Absatzeinrichtungen (z.B. Genossenschaften, privater Landhandel) oder Endverbraucher. 
Diese Mengen sind nicht mit dem tatsächlichen Verbrauch in der Land- und Forstwirtschaft 
sowie im Gartenbau in NRW identisch. In Nordrhein-Westfalen wurden folgende Nährstoff-
mengen über Mineraldünger abgesetzt: 
 
Tabelle A3: Mineraldüngerabsatz in NRW 
 

Wirtschaftsjahr t P2O5 t N 

89/90 109.985 272.748 

90/91 82.606 231.453 

91/92 74.255 261.548 

92/93 63.023 274.174 

93/94 52.392 239.398 

94/95 47.158 226.718 

95/96 45.763 217.026 

96/97 46.238 211.845 

97/98 38.567 218.014 

98/99 46.870 269.018 

99/00 48.215 262.340 

00/01 34.926 214.299 

01/02 31.568 200.988 

02/03 55.642 189.376 

03/04 35.583 188.073 

04/05 20.109 163.591 

05/06 17.260 173.002 

06/07 13.562 148.926 

07/08 31.289 164.920 

08/09 17.832 147.351 

09/10 22.039 147.834 

10/11 30.094 189.332 
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Wirtschaftsjahr t P2O5 t N 

11/12 18.309 147.417 

12/13 22.284 148.327 

 
Seit 1989/1990 sind z.T. große jährliche Schwankungen und ein zunächst kontinuierlicher 
Rückgang des Stickstoff- (N) und Phosphat- (P) Mineraldüngerabsatzes in NRW zu ver-
zeichnen. In den letzten fünf Jahren bewegt sich die abgesetzte Nährstoffmenge auf einem 
relativ stabilen Niveau. Umgerechnet auf die landwirtschaftlich genutzte Fläche beläuft sich 
der Mineraldüngerabsatz im Wirtschaftsjahr 2012/2013 auf rund 100 kg N je ha bzw. 15 kg 
Phosphat (P2O5) je ha. Die im Wirtschaftsjahr 2012/2013 abgesetzte Stickstoffmenge liegt 
bei 54,4 % des Stickstoffabsatzes aus dem Wirtschaftsjahr 1989/1990, die in 2012/2013 ab-
gesetzte Phosphatmenge umfasst nur noch 20,3 % des P-Absatzes aus 1989/1990. 
 
Wirtschaftsdünger 

Daten zum Einsatz von Nährstoffen aus Wirtschaftsdüngern liegen nicht vor. Die Entwicklung 
des Nährstoffanfalls aus Wirtschaftsdüngern wurde auf Basis der jeweiligen Tierzahlen der 
Agrarstatistik berechnet. Der Nährstoffanfall aus Wirtschaftsdüngern ist regional sehr unter-
schiedlich verteilt (siehe auch Antwort 10) und konzentriert sich in den Kreisen Borken, Co-
esfeld, Steinfurt und Warendorf, wo vor allem die Anzahl der gehaltenen Schweine sowie am 
Niederrhein (Kreise Kleve und Wesel), wo die Anzahl der Milchkühe deutlich zugenommen 
hat (siehe auch Antwort 6). 
 
Tabelle A4: Stickstoff-Anfall in der Tierhaltung in NRW* (Angaben in kg N) 
 

Jahr Rinder Schweine Geflügel Schafe Pferde Summe 

1990 101.106.746 43.375.147 4.414.917 2.679.478 2.570.992 154.147.280 

1991 94.395.995 41.057.763 - 2.413.854 - 137.867.612 

1992 93.021.330 42.780.581 4.426.206 2.640.819 2.847.341 145.716.277 

1993 90.780.735 42.501.564 - 2.519.509 - 135.801.808 

1994 92.128.277 41.449.033 4.290.430 2.554.914 3.216.340 143.638.994 

1995 90.912.666 40.980.885 - 2.480.663 - 134.374.213 

1996 89.379.852 41.550.548 4.286.051 2.405.164 3.499.920 141.121.535 

1997 86.106.874 41.880.380 - 2.324.322 - 130.311.575 

1998 83.123.464 44.545.893 - 0 - 127.669.357 

1999 81.729.087 44.099.029 4.168.824 2.437.097 2.235.241 134.669.278 

2000 78.841.909 43.301.635 - 2.209.977 - 124.353.521 

2001 79.407.128 43.159.444 4.196.162 2.339.696 2.468.287 131.570.717 

2002 75.454.021 42.719.374 - 2.134.094 - 120.307.489 

2003 75.130.204 44.313.630 4.259.081 2.325.164 2.902.716 128.930.795 

2004 73.223.433 42.591.088 - 2.402.285 - 118.216.806 

2005 73.431.773 48.012.240 3.957.229 2.286.900 - 127.688.142 

2006 70.366.260 44.913.201 - 2.091.474 - 117.370.935 

2007 71.337.931 46.603.264 3.858.760 2.076.526 2.816.841 126.693.322 

2008 75.078.340 46.365.100 - 1.807.691 - 123.251.131 

2009 75.654.859 48.080.236 - 1.890.851 - 125.625.945 

2010 75.259.283 45.183.288 4.394.781 1.422.379 - 126.259.731 

2011 74.816.360 43.843.793 - 1.369.022 - 120.029.175 
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Jahr Rinder Schweine Geflügel Schafe Pferde Summe 

2012 75.045.172 48.891.033 - 1.353.429 - 125.289.634 

2013 77.065.813 50.225.343 - 1.353.429 - 128.644.586 

* = nach Abzug der Stall- und Lagerungsverluste       

- = keine Daten           
 
Tabelle A5: Phosphat-Anfall in der Tierhaltung in NRW (Angaben in kg P2O5) 
 

Jahr Rinder Schweine Geflügel Schafe Pferde Summe 

1990 41.720.868 23.699.846 3.779.229 1.446.828 2.175.582 72.822.353 

1991 38.920.619 22.442.199 - 1.303.400 - 62.666.217 

1992 38.320.794 23.363.949 3.785.216 1.425.953 2.406.794 69.302.707 

1993 37.397.377 23.109.388 - 1.360.450 - 61.867.216 

1994 37.960.784 22.495.234 3.663.532 1.379.568 2.717.531 68.216.649 

1995 37.393.676 22.231.088 - 1.339.474 - 60.964.239 

1996 36.704.203 22.529.831 3.667.256 1.298.708 2.957.541 67.157.539 

1997 35.358.038 22.730.067 - 1.255.056 - 59.343.160 

1998 34.081.911 24.119.412 - 0 - 58.201.324 

1999 33.549.739 23.889.132 3.586.020 1.315.951 1.892.476 64.233.316 

2000 32.342.427 23.448.403 - 1.193.313 - 56.984.143 

2001 32.639.832 23.389.671 3.608.252 1.263.357 2.089.395 62.990.506 

2002 31.029.430 23.131.132 - 1.152.339 - 55.312.901 

2003 30.910.263 23.939.657 3.678.408 1.255.510 2.456.910 62.240.748 

2004 30.113.430 22.998.776 - 1.297.153 - 54.409.359 

2005 30.186.640 25.864.705 3.391.080 1.234.849 - 60.677.274 

2006 28.976.071 24.180.774 - 1.129.326 - 54.286.171 

2007 29.354.029 25.072.773 3.319.174 1.121.254 2.385.385 61.252.616 

2008 30.886.605 24.886.746 - 976.092 - 56.749.443 

2009 31.096.124 25.781.778 - 1.020.996 - 57.898.897 

2010 30.917.907 24.235.488 3.755.504 768.037 - 59.676.935 

2011 30.743.159 23.501.678 - 739.226 - 54.984.062 

2012 30.846.101 26.040.262 - 730.806 - 57.617.169 

2013 31.704.801 26.701.119 - 730.806 - 59.136.727 

- = keine Daten           
 

Gärreste 

Angaben zu den in Gärresten von Biogasanlagen enthaltenen Nährstoffen sind mit Unsi-
cherheiten behaftet, da sie lediglich indirekt ermittelt werden können. Die in den Gärresten 
enthaltenen Nährstoffe aus Wirtschaftsdüngern sind bereits durch die Berechnung der in der 
Tierhaltung anfallenden Nährstoffe berücksichtigt. Darüber hinaus werden pflanzliche Sub-
strate (ĂNaWaRo - nachwachsende Rohstoffeñ) und Bioabfªlle in den Biogasanlagen vergo-
ren. Die in den pflanzlichen Substraten enthaltenen Nährstoffmengen lassen sich nähe-
rungsweise aus der bekannten, installierten elektrischen Leistung der landwirtschaftlichen 
Biogasanlagen berechnen. Für Biogasanlagen mit Vergärung von Abfällen liegen keine ent-
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sprechenden Daten oder Schätzungen vor, jedoch beträgt ihr Anteil an der Zahl der Biogas-
anlagen lediglich ca. 5 %.  

 
Für die Zeit vor 1998 liegen keine Daten vor. Für den genannten Zeitraum ergeben sich 
demnach folgende Nährstoffmengen aus pflanzlicher Herkunft (Energiepflanzen):  
 
Tabelle A6: Nährstoffe pflanzlicher Herkunft aus Biogasanlagen 
 

Jahr kg N kg P2O5 

1998 199.943 84.420 

1999 266.590 112.560 

2000 333.238 140.700 

2001 866.419 365.821 

2002 1.133.009 478.382 

2003 1.399.599 590.942 

2004 2.066.075 872.343 

2005 3.265.732 1.378.865 

2006 4.465.389 1.885.386 

2007 5.331.807 2.251.208 

2008 6.997.997 2.954.710 

2009 8.397.597 3.545.652 

2010 11.396.738 4.811.956 

2011 15.862.127 6.697.343 

2012 16.661.898 7.035.024 

2013 19.308.799 8.152.604 

 
Der Anteil der Nährstoffe pflanzlicher Herkunft aus Biogasanlagen am Gesamtaufkommen 
von Nährstoffen aus Wirtschaftsdüngern beträgt demnach im Jahr 2013 bei N ca. 13% und 
bei P2O5 ca. 12%. 
 
Stickstoffeinträge aus der Luft 

Bezüglich Stickstoffeinträgen durch die Luft liegen einerseits Daten zu gasförmigen Stick-
stoff-Emissionen aus der Landwirtschaft vor; andererseits zu Gesamt-Einträgen (Immissio-
nen) von Stickstoff durch die Luft.  
 
Stickstoff-Emissionen in die Luft treten zum größten Teil in Form von Ammoniak-Emissionen 
(NH3) bei der Tierhaltung sowie der Lagerung und Ausbringung von Wirtschaftsdüngern auf. 
Daneben treten kleinere Mengen von gasförmigen Stickstoffverlusten in Form von Lachgas 
(N2O) und Stickoxiden aus landwirtschaftlichen Böden aus. Lachgas ist dabei weniger als 
Stickstoff-Quelle, vielmehr als starkes Treibhausgas von Bedeutung. Daten zu diesen Emis-
sionen werden vom Thünen-Institut für Agrarrelevante Klimaforschung in Braunschweig im 
Rahmen des deutschen Treibhausgas-Emissionsinventars2 ermittelt. Die Abbildungen (Abb.) 
zeigen die Entwicklung der Gesamt-Emissionen von reaktivem Stickstoff aus der Landwirt-
schaft in NRW, sowie die Entwicklung bei Ammoniak-Stickstoff nach Tierarten. Alle darge-
stellten Zahlen sind ï nur zur besseren Verständlichkeit der Größenordnung ï auf die land-
wirtschaftliche Nutzfläche (2010) bezogen. Nach einem Rückgang in den 90er Jahren, sind 

                                                
2
 Berichterstattung unter der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen und dem Kyoto-Protokoll 

2014, Nationaler Inventarbericht zum Deutschen Treibhausgasinventar 1990 ï 2012. 
http://www.ti.bund.de/fileadmin/dam_uploads/vTI/Publikationen/Thuenen%20Report/Thuenen_Report
_17-Internet.pdf 

http://www.ti.bund.de/fileadmin/dam_uploads/vTI/Publikationen/Thuenen%20Report/Thuenen_Report_17-Internet.pdf
http://www.ti.bund.de/fileadmin/dam_uploads/vTI/Publikationen/Thuenen%20Report/Thuenen_Report_17-Internet.pdf
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die gasförmigen Stickstoff-Emissionen aus der Landwirtschaft in den letzten Jahren relativ 
konstant.  
 

 
Abbildung 2: Reaktiver Stickstoff: Emissionen aus der Landwirtschaft in NRW 
 

 
Abbildung 3: Ammoniak-Stickstoff: Emissionen aus der Landwirtschaft in NRW 
 
An den Gesamt-Stickstoff-Emissionen in die Luft hat die Landwirtschaft in Deutschland nach 
Schätzungen des Umweltbundesamtes (UBA) einen Anteil von etwa 57 %, der Rest stammt 
zu etwa gleichen Teilen aus den Sektoren Verkehr sowie Industrie/Energie. Für Stickstoffein-
träge durch die Luft spielt außerdem auch die Verfrachtung aus anderen Regionen eine Rol-
le; in NRW gilt das für N-Verfrachtung mit der Luft aus den Niederlanden (NL). 
 
Stickstoffeinträge unterscheiden sich regional und kleinräumig sehr stark, da sie sowohl von 
der Nähe zu Emissionsquellen, als auch von der Höhe der Niederschläge und der Landnut-
zung abhªngen. Sie finden als Ănasse Depositionñ mit dem Niederschlag sowie als Ătrockene 
Depositionñ statt.  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/7576 

 
 

18 

 
Abbildung 4: Stickstoffeintrag in Waldgebieten in NRW3 
 
Das LANUV misst seit 1982 den Stickstoffeintrag in Waldgebieten in NRW (siehe Abb. 4). 
Die Messung erfolgt gegenwärtig an acht Waldmessstationen. Der Indikator erfüllt nicht die 
strengen Anforderungen an eine flächenhafte Repräsentanz; durch die Verteilung der Mess-
orte auf die großen forstlichen Wuchsgebiete und typische Einzelstandorte im Tief- und 
Bergland ist er aber dennoch für die Beobachtung der Entwicklung geeignet. Ein Teil der 
trockenen Stickstoffdeposition wird bei dieser Mess-Methode nicht erfasst, so dass die tat-
sächliche Deposition noch etwas höher liegt. Die für die Messung der vollständigen Depositi-
on nötigen Flussmessstationen werden in NRW nicht dauerhaft betrieben. Die Daten werden 
regelmäßig veröffentlicht4. Seit den 90er Jahren hat es in den Waldgebieten einen Rückgang 
gegeben, für die letzten Jahre ergibt sich ein konstanter Trend. Eine Aussage zur Entwick-
lung außerhalb von Waldgebieten ist nicht möglich. 
 
Die Messungen des LANUV werden ï zusammen mit weiteren Daten ï auch für die Model-
lierung der Stickstoff-Hintergrundbelastung durch das UBA verwendet5. Je nach Region und 
Landnutzungsklasse liegt die Stickstoff-Deposition in NRW danach zwischen etwa 15 kg 
N/ha (Landnutzungsklasse Acker oder Wiese, Zülpich) und 53 kg (Laubwald, westliches 
Münsterland). Es wird vermutet, dass diese Werte die Deposition leicht überschätzen ï das 
UBA arbeitet derzeit an einer weiteren Verbesserung der Methodik. Die von Ökosystemen 
tolerierbaren Belastungsgrenzen für eutrophierende Stickstoffdepositionen (Critical Loads) 
werden in weiten Teilen von NRW überschritten, in den Regionen mit intensiver Tierhaltung 
nicht selten um den Faktor 2 oder 3.  

                                                
3
 http://www.lanuv.nrw.de/umweltindikatoren-nrw/index.php?indikator=28&mode=indi&aufzu=4 

4
 http://www.lanuv.nrw.de/umweltindikatoren-nrw/    

5
 http://gis.uba.de/website/depo1/ 
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Abbildung 5: Karte der nationalen Stickstoff-Vorbelastung (Depositionsdaten für das 
Jahr 2007- Landnutzungsklasse Laubwald; UBA, 2014) 

 
 
8. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über die Ausbringungsmengen 

und Ausbringungszeiträume für Gülle und Gärreste? 
 
Im Rahmen der Bodennutzungshaupterhebung für das Jahr 2011 wurde eine Erhebung über 
die Ausbringung von Wirtschaftsdünger an einer Stichprobe von maximal 40.000 landwirt-
schaftlichen Betrieben deutschlandweit durchgeführt6. Dabei wurden unter anderem die Aus-
bringungsmengen und -zeiträume für Wirtschaftsdünger auf Landesebene erfasst.  
 
In NRW wurden danach 2010 insgesamt 21.794.000 m3 Gülle, Jauche und flüssige Gärreste 
ausgebracht, davon 9.641.000 m3 im Zeitraum Februar-März, 10.705.000 m3 von April-
September und 1.447.000 m3 von Oktober bis November. 
 
 
9. Wie hoch sind die Mengen an importierter Gülle aus den Niederlanden (Zeitraum 

1990 bis 2013)? 
 
Konsistente Daten für die Entwicklung der Wirtschaftsdüngerimporte für den Zeitraum 1990-
2013 liegen der Landesregierung nicht vor. Rechtliche Grundlagen, Anforderungen und Ge-
nehmigungs- und Kontrollverfahren haben sich in dieser Zeit mehrfach geändert. Tabelle A7 
gibt eine Übersicht über die verfügbaren Importdaten und deren Grundlage: 
 
 
 
 
 

                                                
6
 Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Reihe 2.2.2, 2011 
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Tabelle A7: Rechtliche Grundlagen für Importe aus NL und verfügbare Daten 
 

Zeitraum Rechtliche Grundlage für 
Importe 

Zuständigkeit Daten 

1990-
1994 

Kein Genehmigungsverfahren  Liegen nicht vor 

1994-
7/2007 

Notifizierungsverfahren auf 
Grundlage EU-
Abfallverbringungsverordnung 
(VO (EWG) Nr. 259/93) 

Bezirksregierungen Auswertungen der im-
portierten und geneh-
migten Mengen liegen 
für die Jahre 1996 bis 
6/2007 vor 

8/2007-
1/2009 

Genehmigungen nach Tier-
seuchenrecht VO (EG) 
1774/2002 

Einzelgenehmigungen 
durch MUNLV 

Keine statistische Er-
fassung der Import-
mengen 

1/2009-
8/2011 

Genehmigungen nach Tier-
seuchenrecht VO (EG) 
1774/2002 bzw. ab 2011 
nach VO (EG) 1069/2009 

Genehmigung durch 
LANUV unter Beteili-
gung des DLWK  

Daten aus Genehmi-
gungen des LANUV 
liegen ab 1/2010 vor 

8/2011-
heute 

Genehmigungen nach Tier-
seuchenrecht VO (EG) 
1069/2009 nur noch für un-
verarbeitete Gülle (v.a. Hüh-
nertrockenkot (HTK)) 

Genehmigung durch 
LANUV unter Beteili-
gung des DLWK  

Daten aus Genehmi-
gungen des LANUV 
liegen vor 

2011-
2013 

Daten aus NL (Digitales Dos-
sier) auf Grundlage einer 
Vereinbarung (Memorandum 
of understanding) zwischen 
NRW und NL 

Auswertung durch 
den DLWK 

Daten auf Grundlage 
der angemeldeten Ex-
porte liegen vor 

Ab 2011 Wirtschaftsdüngerverordnung 
(WDüngV) 

DLWK Meldungen nach § 4 
WDüngV 

 
Tabelle A8 zeigt die Importmengen für Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft aus den Nieder-
landen in Tonnen Frischmasse pro Jahr. Die Zahlen der unterschiedlichen Datenquellen sind 
nicht vergleichbar, da sie jeweils andere Teilmengen umfassen. So sind in den Zahlen des 
Digitalen Dossiers im Gegensatz zu den Genehmigungsdaten des LANUV oder des abfall-
rechtlichen Notifizierungsverfahrens auch Champignonkultursubstrate (ĂChampostñ; in 2013 
45 % der Gesamtimporte!) und Gärreste enthalten. 
 
Tabelle A8: Jahresmengen von Wirtschaftsdüngerimporten aus NL 
 

Jahr Datenherkunft Menge (t/Jahr) 

1996 Notifizierung BezReg.      27.600 

1997 Notifizierung BezReg.      36.,700 

1998 Notifizierung BezReg.      18.800 

1999 Notifizierung BezReg.      18.100 

2000 Notifizierung BezReg.      16.000 

2001 Notifizierung BezReg.      29.300 

2002 Notifizierung BezReg.      60.000 

2003 Notifizierung BezReg.      58.000 

2004 Notifizierung BezReg.      85.000 

2005 Notifizierung BezReg.      61.000 

2006 Notifizierung BezReg.      88.700 

2007 (bis Notifizierung BezReg.      44.200 
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Jahr Datenherkunft Menge (t/Jahr) 

7/2007) 

   

2011 Digitales Dossier * 1.162.293 

2012 Digitales Dossier * 1.387.293 

2013 Digitales Dossier * 1.423.231 

   

2010 Genehmigungen LANUV    745.215 

2011 (bis 
8/2011) 

Genehmigungen LANUV    275.516 

2012 Genehmigungen LANUV (nur 
unverarb. Gülle/HTK) 

    76.744 

2013 Genehmigungen LANUV (nur 
unverarb. Gülle/HTK) 

    99.272 

   
*(Wirtschaftsdünger inklusive Champignonkultursubstrate und Gärreste) 
 
Eine Notifizierungspflicht (abfallrechtliche Importgenehmigungspflicht) bestand seit in Kraft 
treten der EG-Abfallverbringungsverordnung (VO (EWG) Nr. 259/93) im Mai 1994. Damit 
bedurfte die grenzüberschreitende Verbringung von Gülle und verarbeiteter Gülle grundsätz-
lich einer Genehmigung (Notifizierung mit Zustimmung der zuständigen Behörde). Systema-
tisch erfasste Daten liegen seit 1996 vor. Mit in Kraft treten der Verordnung (EG) Nr. 
1013/2006 am 13.07.2007 wurde die Notifizierungspflicht für Gülle aufgehoben. Aktuell wird 
die Frage geprüft, inwieweit nach derzeitiger Rechtslage eine abfallrechtlliche Notifizierungs-
pflicht für bestimmte Gülleherkünfte besteht. 
 
 
10.  Auf welcher Grundlage hat die Landesregierung Erkenntnisse darüber, wie viel 

Gülle heute insgesamt auf den landwirtschaftlichen Nutzflächen in NRW ausge-
bracht wird und wie ist die regionale Verteilung? 

 
Die ausgebrachte Güllemenge (neben Gülle werden auch die anderen Wirtschaftsdünger, 
wie z.B. Mist, dargestellt) wird aufgrund der sehr unterschiedlichen Nährstoffgehalte anhand 
der wichtigsten Hauptnährstoffe Stickstoff und Phosphat dargestellt. 
 
Die nachstehende Tabelle zeigt die in den Kreisen bzw. Kreisfreien Städten in NRW nach 
Anrechnung aller Wirtschaftsdüngerimporte und -exporte verbleibenden Stickstoffmengen. In 
die Berechnung eingeflossen sind die Nährstoffausscheidungen der Tiere, die Importe aus 
den Niederlanden (Auswertung des Digitalen Dossier), die Importe aus anderen Staaten der 
Europäischen Union (EU) und anderen Bundesländern (Auswertung der Datenbank nach § 4 
der Verordnung über das Inverkehrbringen und Befördern von Wirtschaftsdünger (WDüngV)) 
sowie die Nährstoffexporte aus den Kreisen in benachbarte Kreise in NRW, in andere Bun-
desländer und Staaten (Auswertung der Wirtschaftsdüngerdatenbank gemäß § 3 Wirt-
schaftsdüngernachweisverordnung NRW (WDüngNachwV)). Siehe hierzu auch Tabelle B13 
Gesamtstickstoff: Anfall, Import, Export und Verbleib in NRW im Anhang. 
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Tabelle A9: Stickstoff (kg N) aus organischen Düngern in den Kreisen im Jahr 2013 

 
 
 
 

                                                
7
 einschließlich pflanzlicher Anteil aus Biogasanlagen, siehe Frage 7 

8
 einschließlich Mischgülle 

Kreis 
Schweine Rinder 

Geflügel 
sonstiger 

 Mist 
Gärrest

7
 Champost 

Klärschlamm 
Summe 

Mist Gülle Mist Gülle
8
 fest flüssig 

111 Düsseldorf 72 34.662 9.362 37.167 43.953 25.843 42.485 8.580 0 0 202.126 

112 Duisburg 2.814 66.814 17.005 28.402 47.383 27.543 60.112 12.941 0 0 263.014 

113 Essen 2.332 26.066 16.095 23.719 11.646 43.322 30.779 0 5.618 0 159.577 

114 Krefeld 4.674 86.695 15.943 96.406 26.260 16.464 50.497 16.738 0 0 313.677 

116 Mönchengladbach 12.240 151.989 18.578 202.555 12.442 18.847 46.242 264.831 34.391 0 762.116 

117 Mülheim 567 580 14.785 7.241 13.076 4.699 31.782 0 2.554 0 75.284 

119 Oberhausen 1.139 7.492 1.253 9.591 765 7.663 17.251 0 0 0 45.154 

120 Remscheid 794 2.742 40.411 79.709 -1.072 11.631 0 0 0 0 134.216 

122 Solingen 21 1.960 21.609 38.505 1.722 23.846 25.451 173 1.733 0 115.020 

124 Wuppertal 108 6.609 15.282 130.849 23.006 43.333 4.600 0 9.705 0 233.492 

154 Kleve 564.866 1.843.901 1.248.213 6.260.840 929.841 209.219 1.224.422 1.468.278 15.672 0 13.765.253 

158 Mettmann 6.060 23.775 59.899 199.454 121.788 52.517 130.421 9.275 47.793 0 650.983 

162 Rhein-Kreis-Neuss 60.611 498.191 24.110 297.364 5.059 99.842 444.524 222.643 56.956 5.681 1.714.979 

166 Viersen 154.862 637.732 328.710 1.668.327 -216.073 130.442 399.545 612.451 75 0 3.716.072 

170 Wesel 186.863 943.821 1.453.539 3.047.934 332.283 208.907 470.136 445.014 7.069 0 7.095.567 

 Reg.-Bez. Düsseldorf 998.024 4.333.030 3.284.795 12.128.064 1.352.078 924.119 2.978.247 3.060.925 181.566 5.681 29.246.528 

314 Bonn 33 205 3.004 10.764 512 14.489 4.338 0 4.555 0 37.901 

315 Köln 2.687 45.661 20.097 17.675 49.718 22.925 148.288 48.037 443 0 355.530 

316 Leverkusen 84 10.850 23.145 51.546 3.591 10.524 405 3.160 0 0 103.305 

334 Aachen 19.515 145.984 150.022 1.692.136 163.324 74.523 236.421 23.151 15.904 0 2.520.982 

358 Düren 37.712 441.123 287.510 570.468 313.899 108.089 1.006.147 568.422 157.367 23.139 3.513.875 

362 Rhein-Erft-Kreis 33.079 491.976 91.047 123.932 206.649 50.762 104.900 343.626 83.274 0 1.529.246 

366 Euskirchen 73.436 76.273 530.106 1.787.694 1.266.603 226.821 339.379 103.082 218.447 11.168 4.633.009 

370 Heinsberg 93.299 1.426.679 604.897 1.437.150 246.065 141.660 503.742 562.552 37.723 61.260 5.115.028 

374 Oberberg. Kreis 1.422 13.107 277.925 3.005.663 32.532 176.383 292 0 0 0 3.507.324 

378 Rheinisch-Berg. Kreis 1.768 11.808 217.761 948.185 43.012 125.191 98.893 2.092 0 0 1.448.711 

382 Rhein-Sieg-Kreis 8.550 68.288 262.685 2.111.478 133.457 201.185 269.133 38.552 13.072 406 3.106.807 

 Reg.-Bez. Köln 271.584 2.731.954 2.468.200 11.756.692 2.459.362 1.152.553 2.711.939 1.692.674 530.787 95.973 25.871.717 

512 Bottrop 33.900 156.893 35.895 180.070 4.500 28.971 21.981 3.173 0 0 465.384 

513 Gelsenkirchen 677 25.250 27.596 33.757 1.715 17.354 1.458 0 0 0 107.807 

515 Münster 44.852 659.011 57.007 485.883 83.506 44.679 124.511 0 3.265 206 1.502.920 

554 Borken 26.701 6.322.096 2.457.301 5.913.140 425.980 184.348 1.888.832 2.159 0 0 17.220.558 

558 Coesfeld 14.764 6.875.189 770.129 1.828.464 518.647 190.586 966.691 579 6.543 7.365 11.178.957 

562 Recklinghausen 176.350 1.048.518 108.251 1.328.134 203.443 147.227 70.533 0 3.527 3.147 3.089.128 

566 Steinfurt 446.871 6.544.321 1.787.889 3.094.522 587.699 245.136 1.317.717 145 6.112 12.153 14.042.566 

570 Warendorf 481.633 6.094.323 556.234 2.470.551 736.462 205.185 893.114 0 0 234 11.437.736 

 Reg.-Bez. Münster 1.225.747 27.725.601 5.800.302 15.334.521 2.561.953 1.063.485 5.284.838 6.056 19.447 23.106 59.045.055 

711 Bielefeld 17.929 116.994 36.420 121.661 71.533 47.863 244.778 0 2.197 1.583 660.957 

754 Gütersloh 153.420 1.926.724 705.926 2.356.230 388.091 152.277 600.672 0 3.477 3.020 6.289.836 

758 Herford 100.743 663.482 153.118 192.912 162.113 80.608 566.370 864 58.565 5.651 1.984.426 

762 Höxter 334.742 1.759.242 672.356 993.006 403.211 156.489 1.243.342 0 181.994 20.971 5.765.351 

766 Lippe 142.140 809.965 341.902 630.438 367.236 158.139 939.771 0 208.894 1.287 3.599.772 

770 Minden-Lübbecke 255.113 2.442.957 476.441 1.412.367 437.859 155.540 1.415.653 331 7.071 5.601 6.608.934 

774 Paderborn 441.624 2.347.312 261.459 1.983.091 328.351 172.955 1.144.496 5.766 41.107 10.170 6.736.331 

 Reg.-Bez. Detmold 1.445.710 10.066.676 2.647.622 7.689.705 2.158.394 923.870 6.155.081 6.961 503.305 48.283 31.645.607 

911 Bochum 380 9.608 4.479 11.951 18.034 23.450 26.759 0 755 0 95.416 

913 Dortmund 5.102 101.888 9.668 102.384 6.822 56.203 191.897 0 4.554 0 478.517 

914 Hagen 123 717 21.780 78.753 1.629 19.480 11.629 0 0 0 134.111 

915 Hamm 67.815 414.644 125.827 224.222 88.832 37.271 146.755 0 36.405 83 1.141.855 

916 Herne 3.895 14.374 3.399 1.745 6.441 10.604 2.034 0 0 0 42.493 

954 Ennepe-Ruhr-Kreis 3.803 78.295 153.218 504.755 58.023 107.507 66.801 0 3.981 0 976.383 

958 Hochsauerlandkreis 75.032 462.015 985.347 3.229.432 139.941 162.491 379.728 0 1.663 0 5.435.649 

962 Märkischer Kreis 55.004 318.497 618.323 1.375.405 150.027 128.370 149.433 0 0 0 2.795.058 

966 Olpe 47.571 27.801 199.924 1.016.551 36.606 56.929 51.368 0 0 0 1.436.750 

970 Siegen-Wittgenstein 2.362 2.392 348.540 679.765 11.781 114.658 -1.917 0 0 0 1.157.581 

974 Soest 433.074 2.524.156 276.808 1.744.122 1.157.662 212.787 1.536.809 0 107.240 22.940 8.015.598 

978 Unna 180.541 1.204.929 266.699 377.417 167.869 140.200 166.085 2.071 52.555 0 2.558.367 

 Reg.-Bez. Arnsberg 874.702 5.159.316 3.014.012 9.346.503 1.843.667 1.069.950 2.727.381 2.071 207.153 23.023 24.267.779 

 NRW 4.815.768 50.016.576 17.214.931 56.255.483 10.375.454 5.133.977 19.857.486 4.768.688 1.442.258 196.065 170.076.686 
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Nachfolgende Tabelle zeigt die P-Mengen aus organischen Düngern. 
 
Tabelle A10: Phosphat (kg P2O5) aus organischen Düngern in den Kreisen im Jahr 

2013 
 Kreis Verbleib in NRW 

111 Düsseldorf 132.646 

112 Duisburg 164.544 

113 Essen 106.696 

114 Krefeld 174.346 

116 Mönchengladbach 473.388 

117 Mülheim 41.603 

119 Oberhausen 21.679 

120 Remscheid 69.611 

122 Solingen 59.340 

124 Wuppertal 133.225 

154 Kleve 7.035.176 

158 Mettmann 411.565 

162 Rhein-Kreis Neuss 1.142.736 

166 Viersen 1.861.869 

170 Wesel 3.580.793 

 Reg.-Bez. Düsseldorf 15.409.217 

314 Bonn 28.341 

315 Köln 222.825 

316 Leverkusen 55.500 

334 Aachen 1.232.108 

358 Düren 2.070.811 

362 Rhein-Erft-Kreis 994.899 

366 Euskirchen 2.795.996 

370 Heinsberg 2.989.713 

374 Oberbergischer Kreis 1.425.220 

378 Rheinisch-Berg. Kreis 630.436 

382 Rhein-Sieg-Kreis 1.378.628 

 Reg.-Bez. Köln 13.824.477 

512 Bottrop 237.600 

513 Gelsenkirchen 57.772 

515 Münster 749.381 

554 Borken 8.323.938 

558 Coesfeld 5.830.854 

562 Recklinghausen 1.645.447 

566 Steinfurt 7.252.685 

570 Warendorf 5.994.521 

 Reg.-Bez. Münster 30.092.197 

711 Bielefeld 340.713 

754 Gütersloh 3.204.653 

758 Herford 1.037.654 

762 Höxter 3.052.198 

766 Lippe 2.099.278 

770 Minden-Lübbecke 3.424.268 

774 Paderborn 3.358.246 

 Reg.-Bez. Detmold 16.517.009 

911 Bochum 58.911 

913 Dortmund 233.848 

914 Hagen 63.250 

915 Hamm 644.205 

916 Herne 28.033 

954 Ennepe-Ruhr-Kreis 526.834 

958 Hochsauerlandkreis 2.348.922 

962 Märkischer Kreis 1.275.958 

966 Olpe 601.362 

970 Siegen-Wittgenstein 497.368 

974 Soest 4.273.003 

978 Unna 1.534.121 

 Reg.-Bez. Arnsberg 12.085.815 

 NRW 87.928.714 

 
 
11.  Wie hat sich der Anfall von Gülle und Gärresten im Land NRW von 1990 bis 2013 

entwickelt? Bitte die jeweiligen Mengen für jedes Jahr ausweisen. 
 
Siehe Antwort zu Frage 7. 
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12.  Wie hat sich der Nährstoffgehalt (P2O5) der Böden gemäß der Kategorie Ge-
haltsklassen sowie der Stickstoffgehalt der Böden in den Jahren 1990 bis 2013 
entwickelt? Angabe bitte nach Landkreisen.  

 
Zum Phosphatgehalt der Böden liegen der Landesregierung keine Daten vor. Die Düngever-
ordnung verpflichtet die Betriebe, alle 6 Jahre eine Analyse für Phosphat für jeden Schlag > 
1 Hektar vorzulegen. Die folgende Tabelle zeigt die Anteile der von der Landwirtschaftlichen 
Untersuchungs- und Forschungsanstalt Nordrhein-Westfalen (LUFA) analysierten nicht amt-
lichen Bodenproben in den jeweiligen Gehaltsklassen seit dem Jahr 2005. Hohe Anteile in 
den Gehaltsklassen D und E finden sich vor allem in der Westfälischen und Rheinischen 
Bucht sowie im Niederrheinischen Tiefland. Die Verteilung hat sich in den letzten 10 Jahren 
nicht wesentlich geändert. Aussagen auf Ebene der Landkreise sind nicht möglich. Zu be-
achten ist, dass die angeführten Prozentwerte sich ausschließlich auf die Anzahl der Proben 
beziehen. Aussagen über Flächenanteile sind auf dieser Basis nicht möglich.  
 
Tabelle A11: Anteil der Bodenproben in den P-Gehaltsklassen 
 

Jahr A B C D E Anzahl Proben 

 
Bergisches Land/Sauerland 

   2005 1,5 % 19,2 % 45,2 % 28,2 % 5,9 % 11.634 

2006 1,9 % 24,1 % 44,4 % 24,0 % 5,5 % 13.699 

2007 1,6 % 24,3 % 45,6 % 23,4 % 5,1 % 15.075 

2008 2,7 % 25,5 % 42,2 % 24,1 % 5,4 % 10.169 

2009 3,0 % 26,6 % 43,0 % 22,3 % 5,0 % 11.908 

2010 2,0 % 25,4 % 43,9 % 23,1 % 5,5 % 8.525 

2011 2,4 % 28,7 % 43,7 % 21,2 % 4,0 % 13.392 

2012 3,7 % 30,3 % 42,7 % 19,2 % 4,2 % 12.085 

2013 2,7 % 28,1 % 45,1 % 19,7 % 4,4 % 11.523 

 
Eifel 

     2005 2,9 % 23,4 % 40,1 % 26,7 % 6,9 % 1.777 

2006 3,5 % 24,8 % 39,4 % 25,0 % 7,2 % 2.095 

2007 1,8 % 22,6 % 39,1 % 25,9 % 10,7 % 1.705 

2008 6,4 % 22,9 % 39,0 % 24,4 % 7,2 % 1.476 

2009 2,8 % 21,2 % 39,8 % 27,7 % 8,5 % 1.489 

2010 2,9 % 29,8 % 37,2 % 22,7 % 7,4 % 1.172 

2011 2,1 % 27,1 % 39,7 % 22,1 % 9,0 % 1.970 

2012 3,2 % 26,3 % 39,3 % 24,7 % 6,6 % 1.541 

2013 5,0 % 26,2 % 35,9 % 25,0 % 7,9 % 1.616 

 
Niederrheinisches Tiefland 

   2005 0,6 % 6,7 % 28,2 % 47,6 % 16,9 % 15.097 

2006 0,8 % 6,8 % 26,7 % 46,7 % 19,0 % 13.487 

2007 0,3 % 6,0 % 26,3 % 48,3 % 19,2 % 13.507 

2008 0,4 % 5,2 % 23,8 % 47,6 % 23,0 % 12.902 

2009 0,6 % 6,9 % 26,7 % 47,4 % 18,4 % 11.409 

2010 0,4 % 5,7 % 26,0 % 46,6 % 21,3 % 10.142 

2011 0,8 % 7,1 % 27,1 % 47,3 % 17,7 % 12.685 

2012 0,5 % 6,2 % 25,7 % 47,3 % 20,3 % 11.804 

2013 0,5 % 6,4 % 26,1 % 46,1 % 20,9 % 12.177 

 
Ostwestfalen 

    2005 1,1 % 15,2 % 42,4 % 33,4 % 7,8 % 9.522 

2006 1,4 % 18,6 % 43,1 % 29,6 % 7,3 % 11.803 

2007 1,4 % 20,9 % 43,9 % 27,5 % 6,4 % 8.818 

2008 1,3 % 19,7 % 43,4 % 29,5 % 6,1 % 9.181 

2009 1,7 % 20,0 % 44,7 % 27,4 % 6,1 % 7.766 

2010 1,4 % 23,5 % 44,5 % 25,1 % 5,5 % 7.191 

2011 2,3 % 23,4 % 44,1 % 24,7 % 5,6 % 10.139 

2012 2,2 % 24,2 % 43,1 % 24,9 % 5,5 % 8.930 

2013 1,8 % 21,8 % 42,2 % 27,9 % 6,4 % 11.101 

 
Rheinische Bucht 

    2005 0,9 % 8,3 % 34,8 % 44,6 % 11,5 % 7.040 

2006 0,8 % 8,3 % 35,5 % 43,9 % 11,5 % 6.913 

2007 1,1 % 8,8 % 32,3 % 46,1 % 11,7 % 6.657 

2008 0,5 % 7,1 % 33,9 % 47,5 % 11,0 % 6.579 

2009 1,1 % 8,7 % 36,2 % 44,4 % 9,6 % 6.746 

2010 1,7 % 10,7 % 37,5 % 41,3 % 8,8 % 5.488 

2011 2,2 % 9,8 % 38,3 % 40,4 % 9,4 % 6.629 

2012 1,6 % 10,5 % 40,9 % 38,9 % 8,0 % 5.888 

2013 1,7 % 10,8 % 37,2 % 41,5 % 8,8 % 6.236 

 
Westfälische Bucht 

    2005 0,4 % 5,5 % 24,3 % 49,8 % 20,1 % 49.412 

2006 0,5 % 6,8 % 27,3 % 48,2 % 17,3 % 51.461 
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Jahr A B C D E Anzahl Proben 

2007 0,5 % 6,6 % 27,1 % 49,2 % 16,6 % 41.580 

2008 0,5 % 6,0 % 25,8 % 49,0 % 18,7 % 41.081 

2009 0,5 % 6,8 % 27,1 % 48,9 % 16,7 % 37.237 

2010 0,5 % 6,0 % 26,0 % 50,3 % 17,3 % 32.248 

2011 0,5 % 6,7 % 28,3 % 50,0 % 14,5 % 44.347 

2012 0,4 % 6,3 % 26,2 % 50,3 % 16,7 % 40.925 

2013 0,5 % 6,4 % 25,9 % 50,2 % 17,0 % 35.966 

 
Zu den Stickstoffgehalten der Böden liegen keine Daten vor. 
 
 
13.  Wie können Stickstoffüberschüsse ermittelt werden? Welche Berechnungsver-

fahren gibt es hierzu und wie zuverlässig sind diese? 
 
Unterschiedliche methodische Ansätze bei der Bilanzierung von Nährstoffströmen im land-
wirtschaftlichen Betrieb führen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Die Abb. 6 und 7 zeigen 
schematisch die Vorgehensweise bei der Nährstoffbilanzierung in Anlehnung an den 
VDLUFA-Standpunkt ĂNªhrstoffbilanzierung im landwirtschaftlichen Betriebñ (Verband Deut-
scher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten, 2007). Die Verfahren 
unterscheiden sich insbesondere hinsichtlich der Qualität der erfassten Daten.  
 

 
Abbildung 6: Hoftor-Bilanz (nach VDLUFA 2007, verändert) 
 
Bei der Hoftor-Bilanz (Abb. 6) werden Nährstoffe, die über Futtermittel, Mineraldünger und 
sonstige zugekaufte Nährstoffträger auf den Betrieb gelangen, dem Nährstoffexport über 
pflanzliche und tierische Produkte gegenübergestellt. Benötigt werden im Wesentlichen Da-
ten, die über Kauf- bzw. Verkaufsbelege belegt werden können. Lediglich die N-Bindung 
durch Leguminosen und (bei Hoftor-Vergleichen nach Düngeverordnung (DüV) von 1996) 
die gasförmigen Stickstoffverluste werden berechnet. Dieses Verfahren liefert aufgrund der 
Datenqualität die sichersten Aussagen. Die Erfassung des Futterzukaufs und des Verkaufs 
aller, also auch der tierischen Produkte ist sehr aufwändig. Die Nährstoffgehalte von Futter-
mitteln und sonstigen Nährstoffträgern sowie der Verkaufsprodukte müssen bekannt sein 
bzw. ermittelt werden (Faustzahlen oder Analysen). 
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Abbildung 7: Feld-Stallbilanz (nach VDLUFA 2007, verändert) 
 
Bei der Feld-Stallbilanz (Abb. 7) sind nur der Mineraldüngerzukauf, der Zukauf sonstiger 
Nährstoffträger und der Verkauf von Marktfrüchten belegt. Berechnet dagegen wird neben 
der N-Fixierung vor allem auch der Nährstoffanfall über Wirtschaftsdünger, der in Tierhal-
tungsbetrieben eine wesentliche Nährstoffquelle darstellt. Neben der Kalkulation des Nähr-
stoffanfalls anhand von festgelegten Ausscheidungswerten und der Anzahl der jeweils gehal-
tenen Tiere ist vor allem der Nährstoffentzug über das im Betrieb erzeugte Futters schwierig, 
da hier nur Schätzungen vorgenommen werden können. 
 
In Betrieben mit Futterbauflächen (Silomais, sonstiges Feldfutter, Grünland, Gärsubstratan-
bau) kann die Nährstoffbilanzierung auf Basis einer plausibilisierten Flächenbilanz erfolgen. 
Dafür wird im Betrieb mit Raufutter fressendem Tierbestand zur Bestimmung der N- und P-
Abfuhr über Raufutter ein plausibles Verhältnis zwischen Tierbestand und Nährstoffabfuhr 
über das Grundfutter berechnet. Der Grundfutterertrag wird auf Basis des Grundfutterbedarfs 
der vom Betrieb gehaltenen, Raufutter fressenden Tiere geschätzt und muss nicht vom 
Landwirt angegeben werden.  
 
Beide Verfahren der Bilanzierung beziehen sich auf den Gesamtbetrieb, d. h. die innerbe-
triebliche Verteilung der Nährstoffe wird nicht berücksichtigt. Dieser Gesichtspunkt spielt le-
diglich bei der Schlagbilanz (Abb. 8) eine Rolle. Der große Nachteil ist die schlechte Daten-
qualität: Fast alle benötigten Daten, vor allem auch die innerbetriebliche Verteilung der Nähr-
stoffe, werden entweder geschätzt oder aber den (mehr oder weniger zuverlässigen) Auf-
zeichnungen des Betriebs entnommen. Die Schlagbilanz hat somit zwar einen direkten Be-
zug zur konkreten Einzelfläche, die Aussagen basieren aber auf sehr unsicheren, kaum 
rechtssicher nachweisbaren Daten. Dieses Instrument ist daher hauptsächlich für Bera-
tungszwecke relevant. 
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Abbildung 8: Schlagbilanz (nach VDLUFA 2007, verändert) 
 
14.  Gibt es eine Auswertung der gemäß Wirtschaftsdünger-Verbringungsverordnung 

anzuzeigenden Meldepflichten für den Transfer von Wirtschaftsdüngern inner- 
und außerhalb von NRW? 

 
15.  Wie stellen sich die Abgabemengen gemäß Wirtschaftsdünger-

Verbringungsverordnung nach Wirtschaftsdüngerart dar? 
 
Es gibt Meldepflichten:  
 

1. nach § 4 der bundesweit geltenden Wirtschaftsdüngerverordnung; hierbei hat der 
Empfänger von Wirtschaftsdünger aus anderen Ländern (Bundesländer, Ausland) bis 
zum 31.3. die jeweils im Vorjahr empfangene Menge, Abgeber und Datum/Zeitraum 
der Abnahme zu melden; 

2. nach § 3 der landesweit in NRW geltenden Wirtschaftsdünger-Nachweisverordnung; 
hierbei hat jeder Abgeber von Wirtschaftsdünger in NRW der zuständigen Behörde 
bis zum 31.3. für das jeweils vorangegangene Jahr die Abgabemengen mit Nähr-
stoffgehalten (Stickstoff und Phosphor) und die Empfänger sowie Beförderer mit einer 
eindeutigen Betriebsnummer auf elektronischem Wege zu melden. 

 
Beide Meldungen werden seit 2013 durch die zuständige Behörde in einer Datenbank elekt-
ronisch erfasst und sind mit dem Nährstoffbericht 2014 erstmals ausgewertet worden. Knapp 
40.000 Abgabemeldungen für 2013 wurden erfasst. Die nachfolgende Tabelle zeigt die nach 
Wirtschaftsdüngerart differenzierten Abgabemengen für Stickstoff und Phosphat: 
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Tabelle A12: In der Datenbank zur Wirtschaftsdünger-Nachweisverordnung erfass-
ten Abgabemeldungen nach Art der Wirtschaftsdünger für 2013 

 

Wirtschaftsdünger 
Gesamt-N 

N aus Wirtschaftsdüngern 
tierischer Herkunft 

Phosphat 

kg  % kg  % kg  % 

Gärreste 26.008.077 42,6 % 12.763.789 26,7 % 10.823.686 35,2 % 

Schweinegülle 15.437.319 25,3 % 15.437.319 32,3 % 8.704.043 28,3 % 

Rinder-/Mischgülle 9.129.449 15,0 % 9.129.449 19,1 % 4.179.130 13,6 % 

Geflügelkot/-mist 7.003.539 11,5 % 7.003.539 14,6 % 5.099.184 16,6 % 

Rindermist 2.050.800 3,4 % 2.050.800 4,3 % 1.108.904 3,6 % 

sonst. Mist 707.282 1,2 % 707.282 1,5 % 457.435 1,5 % 

Champost 566.610 0,9 % 566.610 1,2 % 279.746 0,9 % 

Schweinemist 152.690 0,3 % 152.690 0,3 % 139.633 0,5 % 

Summe 61.055.768 100 % 47.811.479 100 % 30.791.761 100 % 

 
Hinsichtlich weiterer Auswertungen und einer Differenzierung der Abgaben auf Kreisebene 
wird auf den Nährstoffbericht 2014 verwiesen. 
 
 
16.  Welche Informationen stehen der Landesregierung durch die eingerichtete ĂG¿l-

le-Bºrseñ zur Verf¿gung und hat sich dieses Instrument bewährt? 
 
Die ĂNªhrstoffbºrse NRWñ wird seit 2003 vom Kuratorium f¿r Betriebshilfsdienste und Ma-
schinenringe Westfalen-Lippe e.V. betrieben. Auf Basis einer zentralen Nährstoffdatenbank 
werden Wirtschaftsdünger zwischen abgebenden und aufnehmenden Betrieben vermittelt. 
Alle als Aufnehmer gemeldeten Betriebe werden mit Hilfe des Nährstoffbeurteilungsblatts der 
Landwirtschaftskammer NRW (LWK) hinsichtlich ihrer Aufnahmekapazität geprüft; das Sys-
tem verhindert eine über diese Aufnahmekapazität hinausgehende Vermittlung. Alle Nähr-
stofflieferungen sind in der zentralen Nährstoffdatenbank dokumentiert. 
 
Die Funktionalität der Datenbank und die Tätigkeit der mit dem System arbeitenden Vermitt-
ler werden stichprobenartig durch den DLWK behördlich überprüft. Auf dieser Grundlage 
werden im Rahmen dieses Verfahrens ausgestellte Vermittlungsgarantien als ordnungsge-
mäße überbetriebliche Verwertung in Genehmigungsverfahren anerkannt. 
 
In den Jahren 2010 bis 2012 wurden 7 Vermittler geprüft. Zwei Prüfungen ergaben keine 
Mängel. Bei 3 Vermittlern wurden leichte Mängel bei der Dokumentation festgestellt, die ab-
gestellt werden konnten. Ein weiterer hat die Dokumentation nach zwei Nachprüfungen zu-
friedenstellend verbessert. Ein Vermittler hat die Log-In-Berechtigung nach der zweiten 
Nachprüfung zurückgegeben. Die betroffenen Kunden werden mittlerweile durch ein anderes 
Unternehmen betreut. Die Nachprüfung eines weiteren Unternehmens steht noch aus. 
 
Aktuell sind nach Auskunft des Kuratoriums 10.660 Betriebe (3.500 Abgeber, 7.160 Aufneh-
mer) in dem System registriert, in 2013 wurden etwa 2,7 Millionen (Mill.) Tonnen Wirt-
schaftsdünger vermittelt und dokumentiert. 
 
Das Instrument hat sich aus Sicht der Landesregierung als freiwilliges Vermittlungssystem 
des Berufstandes bewährt. Als freiwilliges, privatwirtschaftlich getragenes System kann es 
jedoch nicht die Anforderungen einer umfassenden behördlichen Kontrolle der Wirtschafts-
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düngerabgaben und -aufnahmen erfüllen. Als Überwachungs- und Kontrollsystem sind in 
NRW seit 2010 die bundesweit geltende Wirtschaftsdüngerverordnung und seit 2012 die 
nordrhein-westfälische Wirtschaftsdünger-Nachweisverordnung eingeführt worden, die jeden 
Abgeber von Wirtschaftsdünger zur Meldung sämtlicher Abgabemengen und der Aufnehmer 
rechtsverbindlich verpflichten. Diese Angaben werden in der vom DLWK als zuständige 
Fachbehörde betriebenen Wirtschaftsdünger-Datenbank erfasst. 
 
 
17.  Wie viele Anträge wurden 2013 insgesamt und mit jeweils welcher Größenord-

nung für die Ausbringung von Trockenkot und Gülle aus dem Ausland zur Aus-
bringung in NRW genehmigt? 

 
Im Jahr 2013 wurden durch das LANUV 82 Anträge in einer Größenordnung von jeweils 100 
bis 2.500 t genehmigt. Insgesamt wurde eine Gesamtmenge Gülle (Hähnchenmist, HTK oder 
Pferdemist) in Höhe von 99.272 t genehmigt, davon waren 8.027 t für die direkte Ausbrin-
gung auf landwirtschaftliche Flächen, der verbleibende Teil zur Vergärung in Biogasanlagen 
vorgesehen. 
 
 
18.  Welche Vorgaben für die Lagerkapazität von Gülle und Gärresten besteht und 

wie werden diese kontrolliert? 
 
Die Vorgaben für die Lagerkapazität von Gülle ergeben sich aus Anhang III Nr. 1.2 der Richt-
linie 91/676/EWG (Nitratrichtlinie). Die dort beschriebenen Anforderungen sind in Nordrhein-
Westfalen mit der ĂVerordnung zur Umsetzung von Artikel 4 und 5 der Richtlinie 
91/676/EWG des Rates vom 12. Dezember 1991 zum Schutz der Gewässer vor Verunreini-
gungen durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen ï Amtsblatt der Europäischen Union 
(ABl.). EG Nr. L 375 Seite 1 - Jauche-Gülle-Silagesickersaft-Anlagen-Verordnung (JGS-
AnlagenV) umgesetzt.  
 
Danach muss die Lagerkapazität zur Lagerung von flüssigen Wirtschaftsdüngern auf die 
Belange des Gewässerschutzes und die klimatischen und pflanzenbaulichen Besonderheiten 
des jeweiligen landwirtschaftlichen Betriebes abgestimmt sein. Eine Lagerkapazität von min-
destens 6 Monaten ist vorzuhalten. Eine Unterschreitung dieser Mindestlagerkapazität ist nur 
zulässig, wenn eine ordnungsgemäße überbetriebliche Lagerung und Verwertung oder eine 
ordnungsgemäße Beseitigung der flüssigen Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft gegenüber 
der zuständigen Behörde nachgewiesen wird.  
 
Zur Umsetzung und Konkretisierung der Anforderungen der Nitratrichtlinie und der JGS-
AnlagenV im Baugenehmigungsverfahren für Tierhaltungsanlagen wird in Nordrhein-
Westfalen bereits seit 1989 die notwendige Lagerkapazität in Abhängigkeit von Dauergrün-
land und Hackfruchtanteil an der gesamten Fläche des Betriebes geprüft (Runderlass. des 
Ministers für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft v. 21.3.1989-III B 7-1573-29993, 
abgelöst durch Runderlass des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz II ï 5 ï 2220.20.03 / IV ï 8 ï 1573 ï 29993 v. 12.11.2003). Danach 
muss eine Lagerkapazität zwischen 6 Monaten (Dauergrünlandanteil > 66 %) und 10 Mona-
ten (Anteil Mais, Rüben, Kartoffeln, Gemüse > 75 %) nachgewiesen werden. 
 
Anforderungen an die Lagerkapazität gelten bisher ausschließlich für flüssige Wirtschafts-
dünger tierischer Herkunft, Vorgaben für Gärreste pflanzlicher Herkunft fehlen bisher. Die 
Landesregierung setzt sich im Rahmen der Novellierung der DüV für Anforderungen an die 
Lagerkapazität aller flüssigen Wirtschaftsdünger und Gärreste ein. 
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Im Rahmen des wasserrechtlichen Vollzugs findet in der Regel nur eine anlassbezogene 
Kontrolle der Einhaltung der bestehenden Anforderungen statt. Einzelne untere Wasserbe-
hörden (UWB) führen im Rahmen medienübergreifender Umweltinspektionen auch systema-
tische Kontrollen durch.  
 
Eine weitere detaillierte, systematische Kontrolle der Lagerkapazität erfolgt im Rahmen von 
Cross Compliance ((CC) pro Jahr 1 % der Betriebe, die Betriebsprämien erhalten oder an 
flächengebundenen Agrarumweltmaßnahmen (AUM) teilnehmen). Bei der CC-Kontrolle wird 
anhand des durchschnittlich gehalten Tierbestandes der Gülleanfall über 6 Monate ermittelt 
und dann die Größe der Lagerbehälter errechnet. Dafür werden oberirdische Behälter ver-
messen, bei unterirdischen Güllekellern die Baupläne herangezogen und zumindest die Tiefe 
nachgemessen. Für die Berechnungen haben die Kontrolleure ein spezielles Berechnungs-
programm auf ihren Laptops, das auch weitere Kenngrößen wie eintretendes Nieder-
schlagswasser bei offenen Behältern, eingeleitetes Spülwasser aus der Melkanlage oder 
auch ein Mindestfreibord (notwendiger Sicherheitsabstand zwischen maximal Füllhöhe und 
Rand des Lagerbehälters) berücksichtigt. Mittels dieser Methoden lässt sich die tatsächlich 
vorhandene Lagerkapazität exakt und sicher bestimmen. 
 
 
19. Sind der Landesregierung folgende Probleme aufgrund des Einsatzes von mine-

ralischen P-Düngemitteln bekannt? 

¶ Schwermetallbelastungen (Cadmium und Uran) in Böden 

¶ Einträge in Oberflächengewässer 
 

Es ist bekannt, dass durch den Einsatz von mineralischen P-Düngemitteln neben den er-
wünschten Nährstoffen auch Schwermetalle wie Cadmium und Uran in Böden eingetragen 
werden und zu Anreicherungen in Böden führen können. Langfristig können daraus schädli-
che Wirkungen dieser Schwermetalle durch erhöhte Aufnahme in Nutzpflanzen bzw. Austrä-
ge in das Grundwasser resultieren. 
 
Die Cadmiumgehalte in Rohphosphaten sind sehr stark von deren Herkunft abhängig und 
liegen nach Angaben des Julius-Kühn-Instituts (JKI) im Bereich von 0,1 ï 92 mg Cadmi-
um/kg Rohphosphat. Wird eine durchschnittliche mineralische Düngung von 50 kg P2O5 je ha 
und Jahr unterstellt, werden danach 1,3 ï 3,3 g Cadmium je ha und Jahr in landwirtschaftlich 
und gartenbaulich genutzte Böden eingetragen. Zur Begrenzung des Cadmium-Eintrags in 
Böden wurde mit der Düngemittelverordnung (DüMV) für Mineraldünger ein Grenzwert von 
50 mg Cadmium je kg P2O5 festgelegt. Eine Kennzeichnung des Düngers ist ab einem Ge-
halt von 20 mg Cadmium je kg P2O5 erforderlich. Die Anforderungen des nationalen Dünge-
rechts können jedoch zurzeit, wie auch alle anderen ausschließlich national geregelten Vor-
gaben für Düngemittel, durch die EU-Vorgaben zum freien Warenverkehr umgangen werden. 
Es bedarf daher dringend einer EU weit geltenden DüMV mit einer einheitlichen Begrenzung 
der zulässigen Schwermetallgehalte, vor allem in mineralischen Phosphatdüngemitteln. 
 
Nach Abschätzung des JKI werden durch Düngung mit mineralischen Phosphordüngern 
durchschnittlich 3,7 ɛg Uran pro kg Boden und Jahr in landwirtschaftlich und gartenbaulich 
genutzte Böden eingetragen. In Deutschland enthalten landwirtschaftlich und gartenbaulich 
genutzte Böden nach Angaben des JKI durchschnittlich 0,59 mg Uran pro kg Boden. Für den 
Urangehalt in Düngemitteln gibt es bislang weder eine Deklarationspflicht noch einen 
Grenzwert. Zur Begrenzung des Eintrags von Uran über Phosphatdünger fordert das UBA 
eine Kennzeichnung für Düngemittel, die Gehalte von mehr als 20 mg Uran je kg P2O5 auf-
weisen und einen Grenzwert von 50 mg Uran je kg P2O5. 
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Bei regelmäßiger Düngung mit phosphathaltigen Mineraldüngern auf landwirtschaftlichen 
Flächen kann es zu Anreicherungen von Cadmium und Uran in den Böden kommen. Dabei 
ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Einsatz von phosphathaltigen Mineraldüngern deut-
lich zurückgegangen ist und mit etwa 15 kg P2O5/ha (Absatz P-Düngemittel in NRW, siehe 
Antwort auf Frage 7) nur noch etwa 20% der 1990 eingesetzten Menge beträgt. Auch in den 
Ackerbauregionen wird die P-Düngung zunehmend durch Einsatz von Wirtschaftsdüngern 
und Gärresten abgedeckt.  
 
Über Oberflächenabfluss oder Erosion von landwirtschaftlich genutzten Flächen sowie durch 
das Grundwasser kann ein Eintrag der Schwermetalle in Oberflächengewässer erfolgen. 
Dies kann zur Folge haben, dass der gute ökologische Zustand bzw. das gute ökologische 
Potential als die zentralen Ziele der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), nicht erreicht wer-
den. Durch Erosion können die nicht von den Pflanzen aufgenommenen Düngerbestandteile 
in die Oberflächengewässer gelangen. Dies kann u.a. zu einem Überangebot von Phosphor 
im Gewässer (Eutrophierung) führen. Eutrophierungsbedingte Defizite sind ï neben struktu-
rellen Belastungenï gemäß den Monitoring-Ergebnissen nach WRRL eine weitere Ursache 
für die Nichterreichung des guten ökologischen Zustandes/Potentials in nordrhein-
westfälischen Fließgewässern, insbesondere in den langsam fließenden Gewässern des 
Tieflandes. 
20. Technik der Gülleaufbereitung 

¶ Welche Techniken der Gülleaufbereitung gibt es? 

¶ Welche Begründungen gibt es für den Einsatz von Gülleaufbereitungstech-
nologien? 

¶ Sind entsprechende Techniken bereits erprobt bzw. wo befinden sie sich im 
Einsatz? 

¶ Welche Kosten und Nutzenaspekte hat diese Technik? 

¶ Wer ist Betreiber entsprechender Gülleaufbereitungsanlagen (Einzelbetrieb, 
Kooperationen, Lohnunternehmer)? 

 
Techniken der Gülleaufbereitung 

Für die Aufbereitung flüssiger Substrate wie Gülle kommen grundsätzlich mechanische Ver-
fahren (Separierung, Siebung, Filtration, Membrantrennung), biologische Verfahren (Belüf-
tung, Vergärung), physikalisch-chemische Verfahren (Ammoniakstrippung), chemische Ver-
fahren (Flockung/Fällung, Säurezugabe) oder thermische Verfahren (Trocknung, Verdamp-
fung) auch in Kombination in Frage. Diese Verfahren haben bisher nur sehr begrenzt Ein-
gang in die landwirtschaftliche Praxis gefunden. Die in der landwirtschaftlichen Praxis einge-
setzten Verfahren beschränken sich im Wesentlichen auf eine Separierung der festen von 
der flüssigen Phase. 
 
Begründung für den Einsatz und Verbreitung von Gülleaufbereitungstechnologien in 
der Praxis 

Aufbereitungsverfahren kommen i.d.R. dort zum Einsatz, wo die betrieblichen Flächen für 
eine ordnungsgemäße Aufbringung der anfallenden Wirtschaftsdünger zum Zwecke der 
Düngung nicht ausreichend sind und Nährstoffe abgegeben werden müssen. Kann diese 
Abgabe nicht im nahen Umfeld des Betriebs erfolgen, muss aus betriebswirtschaftlichen 
Gründen die Transportwürdigkeit der Gülle oder Gärreste erhöht werden (durch Verringerung 
des Wassergehaltes). 
 
Daneben können die Verfahren einer Nutzung der in der Gülle vorhandenen Energie in Bio-
gasanlagen dienen oder zu einer Reduktion des erforderlichen Lagervolumens führen.  
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Die nachfolgend genannten Verfahren sind weitgehend technisch erprobt und befinden sich 
aktuell in landwirtschaftlichen Betrieben oder Biogasanlagen in Nordrhein-Westfalen im prak-
tischen Einsatz:  
 

¶ Sinkschichtverfahren, 

¶ Pressschneckenseparator, 

¶ Pressschneckenseparator mit anschließender Bandtrocknung auf Basis von Abwär-
me aus Biogasanlagen. 

 
Der Einsatz von Dekantern und Zentrifugen befindet sich derzeit in einzelnen Betrieben im 
Pilotstadium. 
 
Alle genannten Verfahren zur Separierung und auch zur Trocknung der Feststoffe sind hin-
sichtlich der Abtrennung von Stickstoff bislang nur begrenzt wirksam und ermöglichen insbe-
sondere eine überbetriebliche Verwertung von Phosphat. 
 
Kosten und Nutzenaspekte 

Die Nutzenaspekte ergeben sich aus den unterschiedlichen einzelbetrieblichen Rahmenbe-
dingungen. Durch die Abtrennung und Abgabe von Feststoffen wird die notwendige Lager-
kapazität für Flüssigmist um bis zu 10% verringert.  
 
Die Separierung von Gülle führt zu einer Verbesserung der Eigenschaften des flüssigen An-
teils. Durch das Abtrennen der Feststoffe liegt eine homogene ĂD¿nng¿lleñ vor. Dadurch wird 
das spätere Aufrühren und Homogenisieren vereinfacht. Nach der Ausbringung fließt die 
Dünngülle von Blattoberflächen ab und dringt schneller in den Boden ein. In der Regel wird 
damit die Ammoniak-Verlustrate wesentlich verringert und der Düngewert erhöht. 
 
Durch Abgabe des aufbereiteten Wirtschaftsdüngers entfällt die Notwendigkeit einer ent-
sprechenden Flächenzupacht. Für die abgetrennten Fraktionen mit den angereicherten 
Nährstoffen wird bislang in der Regel kein kostendeckender Erlös erzielt.  
 
Die Kosten zwischen den unterschiedlichen Techniken/ Systemen schwanken sehr stark. Sie 
sind von dem ausgewählten Verfahren und der Auslastung bzw. dem Durchsatz abhängig.  
 
Sind beim Sinkschichtverfahren die baulich/ organisatorischen Voraussetzungen mit einem 
zweiten Lagerbehälter gegeben, entstehen nur noch Kosten für das zusätzliche Abpumpen, 
Aufrühren und die Nährstoffanalysen (10 ï 20 Cent / m³). 
 
Pressschneckenseparatoren kºnnen unter g¿nstigen Bedingungen f¿r etwa 2 ú je mį 
Rohgülle eingesetzt werden. Unter ungünstigen Bedingungen sind aber auch Kosten von 
¿ber 6 ú/mį mºglich.  
 
Schon vom Arbeitsprinzip her sind Dekanter/ Zentrifugen sehr aufwendige Maschinen mit 
hohen Investitionen und auch hohen Betriebskosten. Im landwirtschaftlichen Bereich ist da-
her unter hiesigen Verhältnissen bislang kein dauerhafter Einsatz bekannt, aus dem Kosten 
abgeleitet werden könnten.  
 
Die Kosten der Anwendung weitergehender kombinierter Verfahren (z.B. Separation + Ultra-
filtration + Umkehrosmose) sind stark von der individuellen Fallgestaltung abhängig und bis-
lang lediglich aus Versuchen bekannt. Sie dürften in einem Bereich von 10 bis 20 ú je mį 
Rohgülle liegen. 
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Betreiber von Gülleaufbereitungsanlagen 

Es gibt sowohl Einzelbetriebe und Kooperationen, die Gülleaufbereitungsanlagen betreiben, 
als auch Lohnunternehmen, die dies als Dienstleistung anbieten und in der Regel eine Reihe 
landwirtschaftlicher Betriebe in einer Region als Kunden betreuen. Einzelne Lohnunterneh-
mer bieten dazu auch eine Behandlung mittels Dekanter/ Zentrifuge an. 
 
Die Hersteller von Gülleaufbereitungsanlagen verfügen über Anlagenkonzepte, die beiden 
Kundenkreisen genügen: eher kleine, stationäre Anlagen für Einzelbetriebe, und für Lohnun-
ternehmen entweder mobile, größere Anlagen oder mehrere kleine auf einem Transportfahr-
zeug zusammengefasste Anlagen. 
 
 
2.  Bodenbelastung durch Landwirtschaft; Bodenerosion auf Landwirtschaftlichen 

Flächen 
 
21.  Liegen der Landesregierung Erkenntnisse vor, dass es durch die Anwendung 

von Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft zu nachteiligen oder schädli-
chen Bodenveränderungen kommt oder gekommen ist und wo treten ggfs. sol-
che Fälle auf (bitte Örtlichkeiten benennen)? 

 
Der Landesregierung liegen aktuell keine Kenntnisse über schädliche Bodenveränderungen 
durch Pflanzenschutzmittel (PSM) in Nordrhein-Westfalen vor.  
 
In früherer Zeit eingesetzte ï aber heute nicht mehr zugelassene - persistente chlorierte 
PSM, wie DDT oder Lindan, haben sich teilweise in Böden angereichert. Insbesondere in 
Wald- und Gartenböden treten erhöhte Gehalte auf. Daten aus vorliegenden Bodenuntersu-
chungen sind im Internet ¿ber das ĂFachinformationssystem Stoffliche Bodenbelastungñ des 
LANUV (FIS StoBo) zugänglich. Wegen der relativ festen Bindung an die organische Sub-
stanz im Boden sind keine schädlichen Wirkungen auf Pflanzen oder Grundwasser bekannt. 
 
Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für PSM wird u.a. deren Umweltverhalten intensiv 
geprüft. Antragssteller müssen umfangreiche Unterlagen zum Abbau und Metabolismus, zu 
Adsorption und Desorption sowie zur Mobilität von PSM-Wirkstoffen im Boden vorlegen. 
Weist der Wirkstoff die Kennzeichen eines persistenten organischen Schadstoffes (POP) 
oder eines persistenten, bioakkumulierbaren und toxischen Stoffes (PBT) oder eines sehr 
persistenten und sehr bioakkumulierbaren Stoffes (vPvB) auf, erfolgt keine Zulassung (sog. 
ĂCut-off-Kriterienñ). Ebenso erfolgt grundsªtzlich keine Zulassung, wenn der Wirkstoff in 
Feldversuchen im Boden eine Halbwertzeit von mehr als 3 Monaten zeigt, schädlich für Re-
genwürmer ist oder die Stickstoff- oder Kohlenstoffmineralisierung des Bodens (als Maß für 
mikrobielle Aktivität) längerfristig beeinträchtigt. Im Zulassungsverfahren werden für die Be-
urteilung des Abbau- und Wirkungsverhaltens von PSM unterschiedliche Bodentypen unter-
sucht, die repräsentativ für potentielle Anwendungsflächen sind.  
 
 
22.  Wie beurteilt die Landesregierung die Anwendung von Totalherbiziden (z.B. Gly-

phosat) in Zusammenhang mit Mulchsaaten zum Erosionsschutz? 
 
Mulch- und Direktsaatverfahren können bei Ackernutzung in hängigem Gelände einen erheb-
lichen Beitrag zum Erosionsschutz leisten. Aus diesem Grund müssen bei diesen Saatver-
fahren die positiven Aspekte des Erosionsschutzes gegen einen Herbizideinsatz abgewogen 
werden. Dabei stellt sich allerdings im Einzelfall zunächst die Frage, ob die jeweilige Fläche 
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nicht per se durch ihre Hangneigung grundsätzlich ungeeignet zur ackerbaulichen Nutzung 
ist. 
 
Charakteristisch für Mulchsaatverfahren ist, dass der Boden nicht wie beim Pflügen gewen-
det und Pflanzenreste und Unkräuter in den Boden eingearbeitet werden. Dadurch verblei-
ben Pflanzenreste an der Bodenoberfläche und als positiver Effekt wird eine ganzjährige 
Bodenbedeckung erreicht. Im Vordergrund steht bei dieser Art der Bewirtschaftung die Ent-
stehung eines intakten Bodengefüges zum vorbeugenden Schutz vor Erosion und Ver-
schlämmung. Durch die längere Bodenruhe wird zudem ein stabiles Bodengefüge zum vor-
beugenden Schutz gegen Verdichtungen durch nachfolgendes Befahren geschaffen.  
 
Allerdings stellt die durch die Bodenruhe aufgelaufene und häufig im Wachstum fortgeschrit-
tene Verunkrautung für die nachfolgenden Kulturpflanzen eine Konkurrenz dar. Unkräuter 
aus den gleichen Familien wie die Kulturpflanzen (Gramineen, Cruciferen, Solanaceen, 
Chenopodiaceen) begünstigen zudem die Übertragung von Krankheiten und Schädlingen 
auf die Kulturpflanzen. Bei der nachfolgenden Saat der Kulturpflanzen führt vorhandene grü-
ne Pflanzenmasse (Unkräuter, Ausfallgetreide etc.) zu technischen Problemen, weil die Sä-
geräte verstopfen. Pflanzenreste der Vorfrucht sowie Unkräuter können in Mulch- und Di-
rektsaatverfahren bislang nicht ausreichend mechanisch beseitigt werden. Zur Saatvorberei-
tung wird daher in Mulch- und Direktsaatverfahren in der Regel ein Glyphosatpräparat einge-
setzt, da andere Herbizide nicht die erforderliche Wirkungsbreite haben. 
 
Aus Sicht der Landesregierung wäre es wünschenswert, zur Entwicklung von Anbauverfah-
ren zu kommen, die keinen Totalherbizid-Einsatz erforderlich machen, allerdings befindet 
sich aktuell kein solches Verfahren in der Praxisreife. Im Rahmen des Forschungsschwer-
punktes umweltverträgliche und standortgerechte Landwirtschaft fördert das Umweltministe-
rium die Entwicklung neuartiger, nicht-chemischer Unkrautbekämpfungsverfahren. Es bleibt 
abzuwarten, ob sich hieraus praxisreife Verfahren ableiten lassen, die einen Verzicht auf den 
Einsatz von Totalherbiziden bei Mulchsaaten ermöglichen. 
 
Generell sei darauf hingewiesen, dass die Landesregierung konsequent alle Möglichkeiten 
nutzt, sowohl auf politischer Ebene als auch im Rahmen ihrer Zuständigkeiten nach dem 
Pflanzenschutzgesetz, mögliche Risiken und Belastungen durch glyphosathaltige PSM so 
weit als möglich zu verringern und zu einer sachgerechten und bestimmungsgemäßen An-
wendung beizutragen (siehe auch Antwort zu Frage 23). 
 
 
23.  Wie beurteilt die Landesregierung die Anwendung von Totalherbiziden (z.B. Gly-

phosat) zur Stoppelbehandlung nach der Getreide- oder Rapsernte im Vergleich 
zu mechanischer Bodenbearbeitung (bitte Auswirkungen auf Boden und weitere 
Umweltmedien bewerten)? 

 
Im Allgemeinen ist eine mechanische Stoppelbearbeitung nach der Ernte der Vorfrucht sinn-
voll und zur Beseitigung von Ausfallgetreide bzw. ïraps und Unkräutern völlig ausreichend. 
So werden nach der Ernte von Getreide im ersten, flachen Arbeitsgang Unkrautsamen und 
Ausfallsamen der Vorfrucht zur Keimung angeregt und aufgelaufene Unkräuter beseitigt. 
Durch die mechanische Bearbeitung wird die Wasserkapillarität unterbrochen und damit Bo-
denwasser gespart. Im zweiten, tieferen Arbeitsgang werden anschließend die Erntereste mit 
Erde vermischt und können verrotten. Nach Winterraps sollten die Rapsstoppeln und Ernte-
reste im ersten Arbeitsgang nur geschlegelt werden, damit der Ausfallraps zügig keimt. Der 
Boden darf allenfalls leicht angekratzt werden. Erst nach der Keimung des Ausfallrapses ist 
dann eine mechanische Bodenbearbeitung sinnvoll und zumeist auch ausreichend. In diesen 
Fällen bedarf es keiner Anwendung eines Totalherbizids. 
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Einen Sonderfall stellen spezielle Verunkrautungs- bzw. Verungrasungsprobleme dar. Gegen 
Wurzelunkräuter, wie z.B. Ackerschachtelhalm, Ackerwinde, Disteln, Quecke und Landwas-
ser-knöterich, ist die ausschließliche mechanische Stoppelbearbeitung in der Regel nicht 
ausreichend. Diese Unkrautarten vermehren sich über die gesamte Fruchtfolge, weil sie von 
mechanischer Bodenbearbeitung oder den kulturspezifischen Herbiziden nicht ausreichend 
erfasst werden. Gleiches gilt für die Verungrasung mit Ackerfuchsschwanz, die in Getreide 
nur schwer regulierbar ist. In der Folge entsteht eine Problemverunkrautung, die einerseits 
zu Konkurrenz mit der angebauten Kulturpflanze und andererseits zu einem erhöhten und 
zusätzlichen Herbizideinsatz führt. In diesen besonderen Fällen kann der Einsatz eines To-
talherbizides sinnvoll sein, zumal häufig Teilflächenbehandlungen ausreichend sind (z.B. 
Randbehandlungen gegen Quecke).  
 
Bei der zunehmenden Problematik der Verungrasung mit Ackerfuchsschwanz ist allerdings 
kritisch zu hinterfragen, ob der Einsatz eines Totalherbizids eine langfristig geeignete und 
sachgerechte Maßnahme darstellt. Wie Erfahrungen aus Betrieben des ökologischen Land-
baus belegen, bestehen hier über Maßnahmen der Fruchtfolgegestaltung ausreichend nicht-
chemische Alternativen.  
  
Die o.g. Sonderfªlle rechtfertigen zudem keine groÇflªchigen ĂStandardanwendungenñ eines 
Totalherbizides nach der Getreide- oder Rapsernte, wie sie regional in einzelnen Betrieben 
zu beobachten sind. Hier liegt vielmehr der Verdacht nahe, dass es sich nicht um phytosani-
täre Maßnahmen zur Regulierung von Problemunkräutern, sondern vorrangig um arbeits-
wirtschaftliche Maßnahmen (Einsparung von Arbeitsgängen oder höhere Flächenleistung 
gegenüber mechanischer Bearbeitung) handelt. Ungeachtet der Frage nach möglichen Aus-
wirkungen auf Umweltmedien sind derartige Maßnahmen nach Auffassung der Landesregie-
rung mit der gesetzlichen Forderung nach guter fachlicher Praxis und der Einhaltung der 
allgemeinen Grundsätze des Integrierten Pflanzenschutzes (§ 3 Pflanzenschutzgesetz) nicht 
vereinbar. Sie können darüber hinaus ï insbesondere in Regionen mit geringen Anteilen von 
Strukturelementen in der Landschaft ï negative Auswirkungen auf die Biodiversität haben.  
 
 
24. Wie beurteilt die Landesregierung die qualitative Beeinträchtigung von Ackerflä-

chen durch Bodenverdichtungen?  
 
Die Vermeidung von Boden(schad)verdichtungen ist neben der Erosion ein wichtiger The-
menbereich der Beratung zur ĂGuten fachlichen Praxisñ nach Ä 17 Abs. 2 Nr. 3 und wird ¿ber 
die LWK vermittelt. Grundsätzlich sind in der Landwirtschaft bei Bodenbearbeitung und Ernte 
begrenzte Bodenverdichtungen unvermeidbar. Entscheidend ist jedoch die Vermeidung von 
irreversiblen Unterbodenverdichtungen. 
 
 
25. Was sind die Ursachen von Bodenverdichtungen (z.B. durch eine nicht standort-

angepasste Nutzung)? 
 
Entscheidende Ursachen sind der Bodendruck und der Bodenfeuchtezustand bei der Befah-
rung, die von Art und Zeitpunkt der Bewirtschaftung abhängig sind. Bodenartspezifische Un-
terschiede sind relativ gering, daher sind grundsätzlich die meisten Böden als verdichtungs-
gefährdet anzusehen. 
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26. Werden Bodenverdichtungen erfasst? 
 
Die Fachhochschule Südwestfalen hat in den Jahren 2002 bis 2005 ein Untersuchungsvor-
haben zur ĂMechanischen Belastbarkeit von Bºden in Nordrhein-Westfalenñ auf ausgewªhl-
ten Flächen in den verschiedenen Naturräumen des Landes durchgeführt. Dabei zeigten sich 
auf einzelnen Flächen Verdichtungserscheinungen an der Krumenbasis von Ackerflächen. 
Schadverdichtungen, die Sanierungsmaßnahmen erforderten, wurden nicht festgestellt.  
 
 
27. Wenn ja, wie ist die Bodenverdichtungsentwicklung? 
 
Neuere Untersuchungen deuten darauf hin, dass Oberboden- und Pflugsohlenverdichtun-
gen, wahrscheinlich wegen der Verwendung breiterer Reifen und des verringerten Pflugein-
satzes, abnehmen. Bei zunehmenden Lasten landwirtschaftlicher Ernte- und Transportma-
schinen besteht jedoch wegen der tieferen Druckfortpflanzung ein erhöhtes Risiko von Un-
terbodenverdichtungen.  
 
 
28. Welche Maßnahmen schlägt die Landesregierung vor, um zukünftige Bodenver-

dichtungen zu vermeiden? 
 
Grundsätzlich ist zur Vermeidung tief reichender Unterbodenverdichtungen eine Begrenzung 
der maximalen Achslast, ggf. differenziert für Maschinen zur Bodenbearbeitung (bei feuchte-
ren Unterböden im Frühjahr) und zur Ernte (bei i.d.R. trockeneren Böden in Spätsommer und 
Herbst) anzustreben. Ergänzend sollten Möglichkeiten zur stärkeren Anwendung des Einsat-
zes bodenschützender Agrartechnik (z.B. Breitreifen oder Reifendruckregelanlagen) geprüft 
werden. Dazu sind Selbstverpflichtungen der Industrie oder von Lohnunternehmerverbänden 
denkbar. Weiterhin wird angestrebt, der landwirtschaftlichen Praxis über die Beratung Bo-
denfeuchte-Prognosen auf der Grundlage eines Netzes von Messstellen (MST) des Geologi-
schen Dienstes zur Verfügung zu stellen. 
 
 
29. Welche Instrumente werden in NRW zur Ermittlung der potenziellen Erosionsge-

fährdung landwirtschaftlich genutzter Böden angewandt? 
 
Bewertungsgrundlagen zur Ermittlung der potenziellen Erosionsgefährdung sind die DIN-
Normen (Deutsches Institut für Normung e.V.) 19706 (Wind) und 19708 (Wasser). Während 
die Winderosion überwiegend nur auf begrenzten Flächen im nördlichen Münsterland rele-
vant ist, besteht eine Erosionsgefährdung durch Wasser bei Ackerflächen vor allem auf 
Lößböden in hängigem Gelände. Für die Wassererosion sind die Hangneigung (S-Faktor), 
die Bodenart (K-Faktor) und das Auftreten von Starkregenereignissen (R-Faktor) die be-
stimmenden Faktoren für die potenzielle Gefährdung. Für die tatsächliche Gefährdung kom-
men der Bewirtschaftungseinfluss (C-Faktor), und die Hanglänge (L-Faktor) sowie die Be-
rücksichtigung bereits ergriffener Erosionsschutzmaßnahmen (P-Faktor) hinzu.  
 
Der Geologische Dienst NRW bietet über sein Internetportal zwei unterschiedliche Auswer-
tungen an:  
 

¶ Erosionsgefährdung landwirtschaftlicher Flächen nach DIN 19708:2005-02; diese 
Gebietskulisse dient als Grundlage für die Beratung zur guten fachlichen Praxis nach 
§ 17 BBodSchG.  
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¶ Erosionsgefährdung landwirtschaftlicher Flächen nach Landes-
Erosionsschutzverordnung (LESchV) auf der Basis des Direktzahlungen-
Verpflichtungen-Gesetzes (DirektZahlVerpflG); Landwirte, die aufgrund von Direkt- 
oder sonstigen Stützungszahlungen zur Erosionsvermeidung verpflichtet sind, kön-
nen die Erosionsgefährdungsklassen dort online abfragen.  

 
Daneben hat die LWK mit Unterstützung des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (MKULNV) ein, 
auf ein Geoinformationssystem (GIS) gest¿tztes Erosionsschutzberatungsinstrument ĂErosi-
onsmanagement in der Landwirtschaftñ (EMiL) f¿r die Erosionseinschªtzung in konkreten 
Einzelfällen und zur Ermittlung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen entwickelt. Ergän-
zend sind NRW-spezifische ĂC-Faktorenñ auf der Grundlage einer Fotodokumentation zum 
Bodenbedeckungsgrad verschiedener Kulturarten entwickelt worden. 
 
Zur Gefahrenabwehr nach § 8 Bundes-Bodenschutz-Verordnung (BBodSchV) ist die Ein-
trittswahrscheinlichkeit von sich wiederholenden Erosionsereignissen durch Abschätzung im 
Einzelfall entscheidend. 
 
 
30.  Unterscheiden sich die Gebietskulissen nach Zielrichtung und Rechtsgrundla-

ge? 
 
Aus den genannten Rechtsgrundlagen ergeben sich unterschiedliche Zielrichtungen: 
 

¶ Die vorsorgeorientierte Beratung basiert auf einer umfassenden Gebietskulisse mit 
allen 6 Bewertungsstufen der DIN 19708 von ĂEnat0 keine bis sehr geringe Erosi-
onsgefªhrdungñ bis ĂEnat5 sehr hohe Erosionsgefªhrdungñ und berücksichtigt regio-
nal differenzierte Niederschlagsdaten aus einem 30-Jahres-Zeitraum mit Angaben 
über die Intensität von Starkregenereignissen.  

¶ Die Gebietskulisse der LESchV beschränkt sich als Kontrollinstrument für die Über-
wachung von Erosionsschutzanforderungen lediglich auf die Bewertungsstufen 3 ï 5 
mit einer von der DIN etwas abweichenden Klasseneinteilung und verwendet keinen 
Niederschlagsfaktor.  

 
 
31.  Welche Maßnahmen werden zur Vorsorge gegen Bodenerosion und zur Gefah-

renabwehr angewandt? 
 
Von den zu Frage 29 genannten Erosions-Faktoren können die Hanglänge von Ackerflächen 
(L-Faktor) durch Anlage von Filterstreifen und die Bewirtschaftung (C-Faktor) mit dem Aus-
maß der Bodenbedeckung durch Pflanzen bzw. Pflanzenreste beeinflusst werden. Bei der 
Bodenbedeckung sind die Zeiträume höchster Starkniederschläge (Wintermonate und spä-
tes Frühjahr) entscheidend. Daher kommen als Maßnahmen zur Verbesserung der Boden-
bedeckung die Fruchtartenauswahl, der Anbau von Zwischenfrüchten, die Durchführung von 
Mulch- und Direktsaatverfahren mit Verzicht auf Pflügen sowie bei stark geneigten Flächen 
die Umwandlung in Dauergrünland in Betracht. Diese werden aufgrund der o.g. Bewertungs-
grundlagen zur bodenschutzrechtlichen Vorsorge empfohlen oder zur Gefahrenabwehr an-
geordnet. 
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32.  Können diese Maßnahmen durch Förderung über Agrarumweltmaßnahmen un-
terstützt werden? 

 
Ja, soweit sie über die vorgenannten rechtlichen Pflichten hinausgehen. 
 
Auf der Grundlage des NRW-Programms Ländlicher Raum 2007 bis 2013 wurden in NRW 
z.B. 5jährig angelegte Erosionsschutzmaßnahmen (Mulch- und Direktsaatverfahren sowie 
die Anlage von Erosionsschutzstreifen) angeboten und werden bis 2018 ausfinanziert. Im 
zukünftigen NRW-Programm Ländlicher Raum ist außerdem der deutliche Ausbau der För-
derung von Erosionsschutzstreifen vorgesehen.  
 
 
3.  Boden / Humusgehalte 
 
33.  Wie hat sich der Humusgehalt der Böden in Nordrhein-Westfalen in den letzten 

30 Jahren entwickelt? Gibt es regionale Unterschiede? 
 
Zum aktuellen Status und der zeitlichen Entwicklung der Humusgehalte liegen folgende 
Auswertungen vor: 2006 wurde die Studie ĂHumusgehalte in nordrhein-westfälischen Acker-
bºden: Aktueller Status und zeitliche Entwicklungñ (Prenger, A.C., Welp, G., Marquardt, U., 
Koleczek, B., Amelung, W., Bonn 2006) im Auftrag des Landesumweltamtes erstellt. Da die-
se Auswertung nicht auf Zeitreihenuntersuchungen beruhte und die festgestellten Verände-
rungen nicht eindeutig waren, wurde ein Humusmonitoring von repräsentativen Ackerstand-
orten in NRW empfohlen. Dieses begann 2009 unter Federführung des LANUV. Im Rahmen 
des Monitorings wurden 155 Standorte einmalig untersucht, repräsentativ verteilt auf den 
Anteil der Ackerbauflächen in den Regionen. Darüber hinaus werden 45 Standorte, verteilt 
auf 15 Standorte auf Lößböden in der Rheinischen Bucht, 15 überwiegend Gemüsebau-
standorte im Niederrheinischen Tiefland um Krefeld und 15 Standorte in der Westfälischen 
Bucht über 15 Jahre jährlich auf die Humusgehalte und alle drei Jahre auf die Humusvorräte 
untersucht. Darüber hinaus hat die LWK Humusgehalte von bei der LUFA untersuchten Bo-
denproben ab 2006 bis 2012 ausgewertet. 
 
Wie die Auswertung der LWK (s. Abb. 9) bzw. des Humusmonitorings (s. Abb. 10) zeigen, 
gibt es regionale Unterschiede und innerhalb der Region unterschiedlich große Spannen, die 
sowohl auf die Bewirtschaftung (z.B. Fruchtfolge, organische Düngung) als auch die Boden-
typen und -arten (Grundwasser beeinflusste Böden, Plaggenesche, tonige oder sandige Bö-
den) und die Lage der Flächen (Höhe über NN) zurückzuführen sind. Dargestellt werden für 
die fünf Großlandschaften die Spanne zwischen dem 25. und dem 75. Perzentil (blaues bzw. 
gelbes Rechteck). Darüber hinaus ist der Median-Wert (50. Perzentil) angegeben. 
 
Damit wird deutlich, dass die im Humusmonitoring durch das LANUV ausgewählten Flächen 
für die Regionen Niederrheinisches Tiefland, Rheinische Bucht und Westfälische Bucht gut 
die Humusgehalte repräsentieren, die die LWK für eine viel größere Anzahl von Flächen er-
mittelt hat. Die niedrigeren Medianwerte beim Humusmonitoring im Bergischen 
Land/Sauerland und in Ostwestfalen sind auf die geringe Probenzahl (40 Ostwestfalen, 15 
Berg. Land/Sauerland) zurückzuführen, die insbesondere für das Berg. Land/Sauerland auf-
grund der ausgewählten Untersuchungsstandorte nur eingeschränkt repräsentativ für die 
ganze Region waren. 
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Abbildung 9: Humusgehalte nach Regionen (Auswertung LWK, 47.686 Analysen aus 

2006 ï 2012) 

 

Abbildung 10: Humusgehalte nach Regionen (Humusmonitoring LANUV NRW, n = 
196) 

 
 
34.  Werden mögliche Veränderungen der Humusgehalte durch den Klimawandel 

ermittelt? 
 
Seit 2009 wird ein systematisches Humusmonitoring auf Ackerstandorten in NRW durchge-
führt. Wie auch Untersuchungen in anderen Bundesländern (Niedersachsen, Bayern) zeigen, 
ist bisher keine signifikante Veränderung festzustellen. 
 
Außerdem wurden die Proben im Rahmen dieses Untersuchungsprogramms in 4 Humus-
fraktionen differenziert, dabei konnten Unterschiede in der Verteilung dieser Fraktionen in 
den drei Regionen festgestellt werden. Insbesondere die Standorte aus der Westfälischen 
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Bucht wiesen eine andere Verteilung der Humusfraktionen auf. Über Auswirkungen des Kli-
mawandels kann jedoch auch bei dieser Fraktionierung noch keine belastbare Aussage ge-
macht werden.  
 
Gleiches gilt für vom Forschungszentrum Jülich in Zusammenarbeit mit der Universität Bonn 
im Auftrag des LANUV angewandte Prognosemodelle der Humusentwicklung unter sich ver-
ändernden klimatischen Bedingungen. Die durch erwartete Ertragssteigerungen erhöhte 
Humusbildung durch Ernterückstände scheint den durch steigende Temperaturen prognosti-
zierten Humusabbau weitgehend auszugleichen. 
 
 
35.  Teilt die Landesregierung die Einschätzung, dass es in Folge der Biogasnutzung 

zur Intensivierung des Ackerbaus und somit der Bodennutzung gekommen ist? 
 
Unter der Intensität der Produktion wird im Allgemeinen das Ausmaß und die Relation des 
Einsatzes der Produktionsfaktoren Arbeit, Kapital und Boden verstanden. Mit Blick auf den 
Ackerbau bzw. die Bodennutzung sind dies z.B. Häufigkeit und Intensität der Bodenbearbei-
tung und das Ausmaß des Einsatzes von Produktionsmitteln (z.B. Dünger, PSM, Saatgut, 
Treibstoff). Die Intensität des Anbaus von Energiepflanzen für Biogasanlagen auf dem Acker 
unterscheidet sich bei den hauptsächlich verwendeten Kulturen (Mais, Getreide, Rüben) 
nicht grundsätzlich von der des Anbaus zu Nahrungs- oder Futterzwecken. Hinsichtlich des 
Einsatzes von PSM ist tendenziell eher von einer geringeren Intensität auszugehen (siehe 
Antwort zu Frage 37). Insofern kann ï bezogen auf die jeweilige Kultur bzw. einzelne Acker-
fläche ï grundsätzlich keine Intensivierung festgestellt werden. In gewissem Umfang erfolgt 
zwar in einigen Betrieben ein Anbau von Energiepflanzen mit 2 Ernten pro Jahr (z.B. Getrei-
de-Ganzpflanzensilage mit nachfolgender Zweitfrucht; Grünroggen mit Mais als Zweit-
fruchté), die Intensitªt in der jeweiligen Kultur ist jedoch gegen¿ber einem Hauptfruchtanbau 
tendenziell geringer.  
 
Anders stellt sich die Situation möglicherweise auf Grünland dar. Dort wo bislang extensiv zu 
Futterzwecken genutztes Grünland für die Biogasnutzung verwendet wird, kommt es i.d.R. 
zu einer häufigeren Schnittnutzung und damit zu höherer Intensität der Bodennutzung.  
 
Der Anbau von Energiepflanzen für Biogasanlagen hat allerdings dazu geführt, dass neben 
die etablierten landwirtschaftlichen Verwertungspfade (Nahrungsmittel, Futtermittel, Energie-
pflanzen für Biotreibstoffe) eine weitere, konkurrenzstarke Verwertungsrichtung mit zusätzli-
chen Flächenansprüchen getreten ist. Hierdurch ist es einerseits zu einem Verdrängungs-
wettbewerb mit anderen ï vergleichsweise extensiveren und wettbewerbsschwächeren - 
Kulturen auf der vorhandenen Ackerfläche gekommen, der zu einer verstärkten Anwendung 
von Düngemitteln für den Energiepflanzenanbau geführt hat, andererseits hat regional auch 
der Druck auf eine Umnutzung von Grünland zu Ackerland (Umbruch) zugenommen. Ebenso 
konnte regional ein Zusammenhang zwischen dem Anstieg der Pachtpreise und dem Bau 
von Biogasanlagen beobachtet werden.  
 
Die Ausweitung des Anbaus von Energiepflanzen für Biogasanlagen fiel in Nordrhein-
Westfalen zeitlich mit der Aufhebung der obligatorischen Stilllegungsverpflichtung, einem 
deutlichen Anstieg des Preisniveaus für Getreide und Ölpflanzen als auch einer regionalen 
Ausweitung der Tierhaltung zusammen. Diese Entwicklungen haben ebenfalls zu einer In-
tensivierung des Ackerbaus bzw. der Bodennutzung beigetragen. Verschärft wird der Nut-
zungsdruck durch die Umwandlung von Acker- und Weideflächen zu Siedlungs- und Ver-
kehrsflächen. Nach Auskunft des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
(LANUV) werden in Nordrhein-Westfalen täglich etwa 10 ha zusätzlicher Freiraum für Sied-
lungs- und Verkehrsflächen in Anspruch genommen, dies überwiegend zu Lasten von land-
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wirtschaftlichen Flächen. In Regionen mit einer größeren Zahl von Biogasanlagen teilt die 
Landesregierung insofern die in der Frage genannte Einschätzung, sieht jedoch bei landes-
weiter Betrachtung darüber hinaus weitere Einflussfaktoren als ebenso relevant für die er-
folgte Intensivierung der Bodennutzung an.  
 
 
36.  Welche Pflanzen werden zur Nutzung in Biogasanlagen angebaut? Aufstellung 

der 10 häufigsten Substrate mit derzeitiger Hektaranzahl in NRW. 
 
Die amtliche Statistik zur Bodennutzung unterscheidet nicht nach Verwertungsrichtungen 
des Anbaus, daher liegt der Landesregierung keine Übersicht über den Umfang der zur Nut-
zung in Biogasanlagen angebauten Pflanzen vor. Im Auftrag des MKULNV erhebt die LWK 
NRW auf freiwilliger Basis seit vielen Jahren Daten zu landwirtschaftlichen Biogasanlagen in 
NRW. Diese sog. ĂBiogasdatenbankñ erfasst auch Art und Umfang des Substrateinsatzes, 
jedoch keine Anbauflächen. Diese lassen sich lediglich näherungsweise aus den Angaben 
der Betreiber umrechnen. 
 
Hinsichtlich der Häufigkeit des Substrateinsatzes in Biogasanlagen ergibt sich aus der Bio-
gasdatenbank nachfolgende Rangliste der Energiepflanzennutzung: Silomais (in 96 % der 
Anlagen), Grünroggen (36 %), Zuckerrüben (34 %), Grassilage (31 %), Getreide-
Ganzpflanzen-Silage (21 %), Zwischenfrüchte (12 %), Getreidekörner (10 %), sonstige 
nachwachsende Rohstoffe (10 %), pflanzliche Nebenprodukte und mehrjährige Energie-
pflanzen (4 %).  
 
Umgerechnet ergeben sich nachfolgende Anbauflächen (Stand 2013): Silomais 69.000 ha, 
Grünroggen 7.500 ha, Grassilage 3.500 ha, Getreidekörner 2.200 ha, Zuckerrüben 2.100 ha, 
Getreide-Ganzpflanzen-Silage 1.900 ha, sonstige Nachwachsende Rohstoffe 1.200 ha, Zwi-
schenfrüchte 4.300 ha. Insgesamt umfasste der Anbau von Energiepflanzen für Biogasanla-
gen im Jahr 2013 demnach ca. 92.000 ha, entsprechend ca. 8,6 % der Ackerfläche Nord-
rhein-Westfalens. 
 
 
37.  Welche Pflanzenschutzmittel werden beim Substratanbau für Biogasanlagen 

verwendet? 
 
Über die konkrete Verwendung bestimmter PSM in einzelnen Kulturen oder Verwertungsrich-
tungen liegen der Landesregierung keine gesicherten Daten vor, demnach lassen sich keine 
Aussagen zur Anwendung einzelner PSM beim Substratanbau für Biogasanlagen machen.  
 
Bei der Zulassung von PSM wird i.d.R. nicht nach der Verwertungsrichtung der angebauten 
Kultur unterschieden. Dies bedeutet, dass alle für die jeweilige Kulturpflanze (z.B. Mais, Zu-
ckerrüben) zugelassenen PSM auch bei deren Anbau zur Verwendung als Biogassubstrat 
zulässig sind. Der Anbau als Biogassubstrat erfordert keine Berücksichtigung spezieller 
Schaderreger oder Unkräuter, so dass unterstellt werden kann, dass grundsätzlich ver-
gleichbare Mittel eingesetzt werden, wie sie auch beim Anbau zu Nahrungs- oder Futtermit-
telzwecken Verwendung finden. Teilweise kann jedoch beim Anbau von Biogassubstraten 
die Einsatzhäufigkeit und Pflanzenschutzintensität deutlich reduziert werden. Durch frühere 
Erntetermine entfällt häufig eine Behandlung, z.B. bei Getreide-Ganzpflanzensilage die Ab-
schlussbehandlung mit Fungiziden und Insektiziden. Weiterhin sind die Qualitätsansprüche 
an die Biomasse beim Substratanbau nicht so hoch wie beim Futter- und Marktfruchtanbau. 
Dadurch können höhere Befallsintensitäten von Schadorganismen oder Fremdbesätze durch 
Ruderal- und Segetalvegetation toleriert werden. 
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38.  Gibt es Anzeichen für erhöhten Pestizid- und Düngereinsatz beim Anbau von 
NAWARO zur Verwertung als Substrat in Biogasanlagen und wenn ja, wie wirkt 
sich dies auf die Boden- und Grundwasserqualität aus? 

 
Der Landesregierung liegen keine Daten über einen erhöhten Einsatz von Dünge- und Pflan-
zenschutzmitteln beim Anbau von Energiepflanzen als Substrat für Biogasanlagen vor. 
 
 
39.  Welche Nährstoffe befinden sich in den Gärresten? 

Wie sehen die Nährstoff- und Humusgehalte aus unterschiedlichen Substraten 
aus? 

 
Die Nährstoffgehalte der Gärreste hängen ab von der Art und dem Mengenverhältnis der 
vergorenen Substrate. Einen Überblick über die Zusammensetzung und die Schwankungs-
breite in der Zusammensetzung gibt die nachfolgende Tabelle für flüssige (bis 15 % Tro-
ckensubstanz (TS)) und feste (über 15 % TS) Gärreste aus der Vergärung von Wirtschafts-
düngern und nachwachenden Rohstoffen in NaWaRo-Anlagen sowie flüssige Gärreste aus 
Kofermentanlagen. 
Aufgrund der enormen Schwankungsbreite in der Nährstoffzusammensetzung ist es nicht 
möglich, zuverlässige Richtwerte zur Zusammensetzung von Gärresten herauszugeben. 
Somit verbleiben für die Anwender von Gärresten zur Erfüllung der Verpflichtung, vor der 
Ausbringung den Nährstoffgehalt zu ermitteln, nur die Analyse repräsentativer Proben oder 
die Berechnung der Zusammensetzung aus den Angaben zu den vergorenen Substraten. 
 
Tabelle A13: Zusammensetzung von Gärresten nach vergorenem Substrat und Tro-

ckensubstanzgehalt (TS) 
 

Vergorenes Substrat TS-Gehalt 
(%) 

Nährstoffgehalte in Frischmasse (%) Humuswirkung 
(kg Humus-C/t) Merkmal Gesamt-N Ammonium-N Phosphat Kali Magnesium 

NaWaRo bis 15 (n = 1.122) 
    

Median 6,6 0,52 0,32 0,22 0,56 0,09 8,32 

Oberes Quartil 7,8 0,61 0,4 0,28 0,63 0,11 9,57 

Unteres Quartil 5,6 0,45 0,27 0,18 0,49 0,07 7,38 

NaWaRo über 15 (n = 87) 
    

Median 20,3 0,67 0,385 0,54 0,56 0,25 28,08 

Oberes Quartil 25,6 0,87 0,455 0,835 0,705 0,4025 36,96 

Unteres Quartil 16,95 0,595 0,27 0,465 0,49 0,21 22,49 

Koferment bis 15 (n = 47) 
    

Median 6,60 0,55 0,37 0,27 0,52 0,10 8,32 

Oberes Quartil 8,40 0,68 0,53 0,38 0,61 0,13 10,24 

Unteres Quartil 5,45 0,49 0,30 0,21 0,42 0,08 7,25 

 
Die Humuswirkung der Gärreste kann nach den Vorgaben der Direktzahlungen-
Verpflichtungenverordnung (DirektZahlVerpflV) zur Humusbilanzierung abgeschätzt werden. 
Demnach liefern flüssige Gärreste rund 7 bis 9 kg Humuskohlenstoff je Tonne Substrat, bei 
den festen Gärresten sind die Werte entsprechend des höheren TS-Gehaltes mit 23 bis 37 
kg Humus-Kohlenstoff je Tonne höher (siehe Tabelle). Neuere Untersuchungsergebnisse 
geben jedoch Anlass zu der Annahme, dass die Humuswirkung von flüssigen Gärresten hö-
her ist als derzeit angenommen. 
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40.  Gibt es Erkenntnisse, dass durch die Aufbringung von Gärresten aus Biogasan-
lagen die Stickstoffgehalte im Boden zusätzlich erhöht werden? 

 
Die Auswertung der Ergebnisse von Gärresteanalysen (s. Frage 39) hat ergeben, dass zwi-
schen 58 und 78 % des in den Gärresten enthaltenen Stickstoffs in der mineralischen Am-
moniumform vorliegen. Dieser Stickstoff ist unmittelbar pflanzenverfügbar wie Mineraldün-
gerstickstoff und wird sich nicht in den Böden anreichern. Der restliche Stickstoff liegt in or-
ganischer Bindung vor und geht teilweise in den Humusvorrat des Bodens ein. Im Vergleich 
zu unvergorener Gülle oder Mist ist der Anteil des Stickstoffs in organischer Bindung in Gär-
resten geringer, so dass die Stickstoffgehalte im Boden durch Gärreste grundsätzlich ver-
gleichsweise geringer erhöht werden.  
 
In dem Maße, in dem die Düngung mit Gärresten zu einer Erhöhung des Humusgehaltes 
beiträgt, steigt auch der Stickstoffgehalt des Bodens an. Da Gärreste häufig zu Silomais 
ausgebracht werden, der den Humuszehrern zugerechnet wird, wird sich die Humusanrei-
cherung der Böden in engen Grenzen bewegen. Wie hoch die Humus- und damit die Stick-
stoffanreicherung sein werden, hängt von den Standort- und Bewirtschaftungsbedingungen 
(Bodenart, Niederschlagsverhältnisse, Temperaturen, Intensität der Bodenbearbeitung) ab 
und kann nur im Rahmen langfristiger Feldversuche ermittelt werden. Der Landesregierung 
sind entsprechende, ausreichend lange laufende Versuche nicht bekannt.  
41.  Welche Maßnahmen gibt es, um den Humusgehalt der Böden zu erhalten bzw. 

wieder zu erhöhen (z. B. durch welche Bewirtschaftungsmethoden)? 
 
Der Humusgehalt bzw. der Kohlenstoffvorrat von Böden hängt von den jeweiligen Standort-
bedingungen ab und wird von der Bewirtschaftung, der Bodenbearbeitung auf Ackerflächen 
und von Landnutzungsänderungen beeinflusst. Im Hinblick auf Maßnahmen sind folgende 
zwei Handlungsbereiche zu unterscheiden: 
 

a) Erhaltung kohlenstoffreicher Böden  

Dazu gehören organische Böden, die einen Humusgehalt von mindestens 8 % in ei-
nem mindestens 10 cm mächtigen Horizont aufweisen. Dies sind insbesondere Hoch- 
und Niedermoore und als Grünland genutzte Auenböden. Die Funktion als Kohlen-
stoffspeicher und ihre Bedeutung als Quelle für klimawirksame Emissionen macht 
diese Böden neben Aspekten des Boden- und Gewässerschutzes und der Biodiversi-
tät u.a. zu einem wichtigen Handlungsfeld des Klimaschutzes. Auf der Grundlage ei-
ner in Vorbereitung befindlichen Zustandserfassung von Moorstandorten in NRW sol-
len im Rahmen des Klimaschutzplans Maßnahmen zu deren Wiedervernässung er-
griffen werden. Ergänzend wird auf die Regelungen zur Grünlanderhaltung hingewie-
sen (Vermeidung von Umbruch). 

b) Humuserhaltung im Ackerbau 

Auf Ackerflächen sind die Humuserhaltung und die ständige Nachlieferung von Um-
setzungsprodukten vorrangiges Ziel. Eine Steigerung der Humusvorräte ist im Rah-
men der ackerbaulichen Nutzung nur begrenzt möglich und kann zu anderen Nach-
teilen (Schadstoffeintrag, Nitratfreisetzung, Energieaufwand) führen. Daher zielen 
sowohl die Beratung zur Ăguten fachlichen Praxisñ nach § 17 BBodSchG als auch die 
Anforderungen der DirektZahlVerpflV und ergänzende AUM auf die Sicherstellung ei-
ner ausreichenden Zufuhr organischer Substanz zum Ausgleich des Abbaus und zur 
Erhaltung der Kohlenstoffspeicherung ab. Eine ausgeglichene Humusbilanz hat zu-
dem Bedeutung für verschiedene Bodenfunktionen, zur Nährstoffspeicherung und 
zum Erosionsschutz. Dazu wird das in Anlage 3 der DirektZahlVerpflV verankerte In-
strument der Humusbilanzierung (nach VDLUFA, 2004) eingesetzt.  
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Eine Förderung von Humusgehalt und -qualität wird durch eine standortgerechte viel-
fältige Fruchtfolge, vor allem durch Integration von humusmehrenden Fruchtarten wie 
Kleegras, Luzerne oder Körnerleguminosen, den Anbau von Zwischenfrüchten, eine 
geringe Bearbeitungsintensität und die ausreichende Versorgung des Bodens mit or-
ganischer Substanz (Ernterückstände, Stroh, Mist, Kompost) erreicht. Eine dauerhaf-
te Anhebung des Humusgehaltes kann nur begrenzt und sehr langfristig mit ganzheit-
lichen Anbauverfahren, die die genannten Faktoren berücksichtigen, erreicht werden. 
Eine Anhebung des Humusgehaltes ist reversibel; durch Änderung der Bewirtschaf-
tung kann es auch wieder zu einem Absinken kommen. 

 
 
4.  Bodenschutzpolitik  

 
42.  Welche Regeln sind nach Einschätzung der Landesregierung in der landwirt-

schaftlichen Bewirtschaftung zu beachten, damit die Landwirtschaft einen direk-
ten positiven Beitrag zum Bodenschutz, dem Schutz des Klimas und der biologi-
schen Vielfalt leisten kann? 

 
Die Regeln ĂGuter landwirtschaftlicher Praxis bei der landwirtschaftlichen Bodennutzungñ 
sind in § 17 Abs. 2 BBodSchG aufgelistet. Sie sollen über die nach Landesrecht zuständigen 
Beratungsstellen vermittelt werden. Das Zusammenwirken der in NRW zuständigen LWK mit 
den Bodenschutzbehörden ist in einem ergänzenden Erlass geregelt worden. Daneben führt 
das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in Ä 5 Abs. 2 die Grundsªtze der Ăguten fachli-
chen Praxisñ f¿r die Landwirtschaft auf, die bei der landwirtschaftlichen Nutzung zu beachten 
sind (siehe auch Antwort zu Frage 93).  
 
 
43.  Sind diese Regeln insgesamt oder teilweise für die Landwirtschaft verbindlich 

vorgeschrieben?  
 
Die vorgenannten Regeln sind nicht verbindlich. Das Bodenschutzrecht verfügt zur Vorsorge 
in der Landwirtschaft über keine ordnungsrechtlichen Vorgaben und keine Anordnungsbe-
fugnis. 
 
 
44.  Werden diese Regeln von der Landwirtschaft in NRW flächendeckend befolgt, 

und wenn nein, was will die Landesregierung unternehmen, um deren Umset-
zung sicherzustellen? 

 
Eine begrenzte Kontrolle der Anforderungen zum Erosionsschutz und zur Humuserhaltung 
ist bis einschließlich 2014 über die diesbezüglichen Regelungen der DirektZahlVerpflV und 
der LESchV erfolgt. Seit Inkrafttreten der Verordnung in 2010 wurde im Rahmen der CC-
Kontrollen bisher nur ein Verstoß festgestellt und geahndet. Ab 2015 ist die dreigliedrige 
Fruchtfolge (war bisher die am häufigsten genutzte Option zur Erfüllung der CC-
Anforderungen zur Erhaltung der organischen Substanz im Boden) Bestandteil des Gree-
nings und damit für Betriebe ab 15 ha Ackerfläche obligatorisch. Die Möglichkeit, den Erhalt 
der organischen Substanz mit der Erstellung einer Humusbilanz oder mit Bodenhumusunter-
suchungen der einzelnen Ackerschläge zu erfüllen, sieht das neue System ab 2015 nicht 
mehr vor.  
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45.  Welchen Beitrag haben die bestehenden Regelungen in der landwirtschaftlichen 
Produktion zum Bodenschutz geleistet? Waren hierbei die Cross Compliance 
aus Sicht der Landesregierung wirksam und ausreichend?  

 
Siehe Antwort zu Frage 44. 
 
 
46.  Wie bewertet die Landesregierung bestehende negative Auswirkungen bzw. zu-

künftige Risiken auf die Böden in NRW, die sich durch den gesteigerten Anbau 
von Mais ergeben? 

 
Grundsätzlich kann Maisanbau mit nachteiligen Wirkungen auf Böden verbunden sein. Durch 
die Reihenkultur und den relativ späten Reihenschluss können Maisanbauflächen von Bo-
denerosion betroffen sein. Schwere Erntemaschinen und der späte Erntezeitpunkt in einer 
niederschlagsreichen Jahreszeit können auf ungünstigen Standorten Bodenschadverdich-
tungen begünstigen. Als starker Humuszehrer kann sich Silomais durch den Abbau der or-
ganischen Bodensubstanz negativ auf den Humusgehalt der Böden auswirken. Diese mögli-
chen negativen Auswirkungen sind jedoch weder unvermeidbar noch treten sie flächende-
ckend auf. 
 
Ob sich der Anbau von Mais im konkreten Einzelfall nachteilig auswirkt, hängt von vielen 
Faktoren wie Bodenart, Fruchtfolge, Vorkultur, Lage und Neigung der Fläche, Bodenbearbei-
tung, Kulturführung sowie Erntezeitpunkt und -technik ab. Einen besonderen Stellenwert 
nimmt dabei die Fruchtfolge ein. Mit steigenden Anteilen von Mais in der Fruchtfolge wächst 
das Risiko, dass es zu den o.g. nachteiligen Auswirkungen des Maisanbau kommt. Insge-
samt sollte ein hoher Maisanteil in der Fruchtfolge vermieden und ein Anbau auf Problem-
standorten wie z.B. stark hängigen oder staunassen Standorten möglichst nicht vorkommen. 
Auf erosionsgefährdeten Flächen sind außerdem Schutzmaßnahmen wie der Anbau von 
Untersaaten und Zwischenfrüchten anzuwenden.  
 
Ein hoher Maisanteil in der Fruchtfolge sollte nicht nur vor dem Hintergrund des Bodenschut-
zes vermieden werden. Auch aus Gründen der Pflanzengesundheit (z.B. Maiswurzelbohrer) 
sowie zum Schutz der biologischen Vielfalt (siehe Antwort zu Frage 91) ist eine vielgliedrige 
Fruchtfolge notwendig. In einigen Regionen Nordrhein-Westfalens besteht hier Handlungs-
bedarf, da auf Kreisebene Maisanteile an der Ackerfläche von deutlich über 40% und mehr 
erreicht werden.  
 
 
 

C.  Landwirtschaft und Umweltmedium ï Wasser 
 

1.  Wasserbedarf 
 
47. Wie viele m³ Wasser werden in NRW insgesamt für die öffentliche, industrielle 

und landwirtschaftliche Wassernutzung im Durchschnitt jährlich eingesetzt? 
 
Erhebungen zur öffentlichen und nicht-öffentlichen Wasserversorgung werden nach § 7 und 
§ 8 Umweltstatistikgesetz alle drei Jahre durchgeführt. Zahlen zum Erhebungsjahr 2013 lie-
gen erst im Jahr 2015 vor. 
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Tabelle A14: Wasserversorgung nach Eigengewinnung, Fremdbezug und Wasser-
abgabe an Letztverbraucher in Mill. m3 

 

Merkmal 2001 2004 2007 2010 

Wasseraufkommen insgesamt 1 738,6 1 719,9 1 737,5 1 734,7 

Eigengewinnung  

  ï Grund- und Quellwasser 530,1 564,0 504,3 496,0 

  ï angereichertes Grundwasser 347,2 350,7 359,0 368,1 

  ï Uferfiltrat 200,7 177,3 154,4 121,1 

  ï Oberflächenwasser 207,0 209,0 187,4 199,9 

Fremdbezug 453,6 418,9 532,3 549,6 

Wasserverwendung 

Wasserabgabe an Letztverbraucher  

  ï Haushalte und Kleingewerbe 914,9 904,5 877,2 865,1 

  ï gewerbliche Unternehmen und sonstige Abnehmer 261,4 265,5 227,8 234,8 

  ï andere Bundesländer oder das Ausland 0,8 0,8 0,6 0,7 

Wasserabgabe zur Weiterverteilung 440,8 434,6 512,7 518,3 

Leitungsverluste und Wasserwerkseigenverbrauch 120,7 114,5 119,1 115,8 

 
Nichtöffentliche Wasserversorgung 

Hierzu sind ab dem Berichtjahr 2007 alle drei Jahre Betriebe berichtspflichtig, die Wasser 
gewinnen oder die einen Fremdbezug an Wasser von mindestens 10 000 Kubikmeter pro 
Jahr haben, sowie Betriebe die Wasser oder Abwasser in Gewässer einleiten. 
 
Tabelle A15: Nichtöffentliche Wasserversorgung in Mill. m3 
 

Merkmal 2007 2010 

Wasseraufkommen insgesamt 5 899,0 5 635,8 

Eigengewinnung 

  ï Grund-/Quellwasser 900,9 920,9 

  ï Uferfiltrat 314,1 303,0 

  ï angereichertes Grundwasser 26,8 45,3 

  ï Oberflächenwasser 3 766,9 3 469,8 

Fremdbezug 890,3 896,8 

Wasserverwendung 

Einfach genutzt 

  ï als Kühlwasser 3 572,5 3 448,8 
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Merkmal 2007 2010 

  ï zur Beregnung oder Bewässerung 6,3 9,2 

  ï für Produktionszwecke 378,6 328,9 

  ï als Belegschaftswasser 21,4 19,1 

Zur Mehrfachnutzung eingesetzt 95,9 96,3 

Zur Kreislaufnutzung eingesetzt 627,6 554,6 

Abgegeben oder ungenutzt abgeleitet 1 196,7 1 178,9 

Weitere Details siehe unter https://webshop.it.nrw.de/download.php?id=18207 
 
Nach § 46 Abs. 1 Nr. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) bedürfen Grundwasserentnahmen 
Ăf¿r den Haushalt, den landwirtschaftlichen Hofbetrieb, für das Tränken von Vieh außerhalb 
des Hofbetriebs oder in geringen Mengen zu einem vor¿bergehenden Zweckñ keiner wasser-
rechtlichen Erlaubnis. 
 
Eine über die Anforderungen des Umweltstatistikgesetzes hinausgehende systematische 
oder nutzungsbezogene Erfassung erfolgt deshalb nicht. 
 
Es ist darauf hinzuweisen, dass die vorher genannten Zahlen von den Zahlen zu Berichten 
zum Wasserentnahmeentgelt abweichen können. Dies liegt in der unterschiedlichen Erhe-
bungsgrundlage und -systematik begründet. Die Festsetzung des Wasserentnahmeentgelts 
erfolgt auf der Grundlage jährlicher Erklärungen der zur Entrichtung eines Entgelts verpflich-
teten Wasserentnehmer. 
 
 
48.  Welche Formen der Wassernutzung (Beregnung, Tiertränke oder dergl.) gibt es 

in der Landwirtschaft?  
 
Unter Ălandwirtschaftlichen Hofbetriebñ im Sinne des Ä 46 Abs. 1 Nr. 1 WHG werden im All-
gemeinen nachfolgende Nutzungen subsumiert: 
 

¶ Wasserbedarf für den Haushalt der Landwirte und für das Vieh 

¶ Wasserbedarf zum Säubern der Ställe, von Nutzflächen und des Viehs 

¶ Wasserbedarf zum Betrieb, Waschen und Reinigen von Geräten und technischen 
Anlagen, die zu einem modernen landwirtschaftlichem Betrieb gehören (z.B. 
Milchkühlung, Schwemmentmistung, Feldspritze) 

¶ Wasserbedarf zur Bewässerung von Hof- und Hausgärten (nicht Gartenbau zu 
Erwerbszwecken) 

¶ Wasserversorgung betriebszugehöriger Personen, die auf dem Hof (aber nicht im 
Haushalt der Landwirte) leben. 

 
Darüber hinaus sind folgende Formen der Wassernutzung im landwirtschaftlichen und gar-
tenbaulichen Bereich zu benennen: 
 

¶ Beregnung landwirtschaftlicher Ackerbaukulturen auf Grund fehlenden natürlichen 
Wasserangebots in Trockenperioden 

https://webshop.it.nrw.de/download.php?id=18207
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¶ Beregnung von Spezialkulturen, z.B. Gemüse, um bestimmte Erträge und 
Qualitäten zu erzielen 

¶ Tröpfchenbewässerung von Spezialkulturen, auch in Verbindung mit einer gezielten 
Nährstoffzufuhr, z.B. in Erdbeeren, Gurken und neuerdings auch Spargel 

¶ Gezielte Bewässerung von auf Steinwolle kultivierten Kulturen in Verbindung mit 
einer gezielten Nährstoffzuführung, z.B. im Tomatenanbau unter Glas 

¶ Über-Kopf-Beregnung von Gartenbaukulturen mittels Gießwagen und Ebbe-/Flut-
Systeme zur Bewässerung von Gartenbaukulturen auf abgedichteten Böden in 
Treibhäusern oder Ebbe-/Flut-Tischen (bei Zierpflanzenberegnung teilweise aus 
aufgefangenem kalkarmem Regenwasser) 

¶ Wasch-, Reinigungs- und Spülwasser zur Vermarktungsvorbereitung, z.B. 
Möhrenwäsche, Tulpenzwiebelwäsche 

¶ Frostschutzberegnung in Spezialkulturen wie z.B. Obstplantagen 

¶ Viehtränke auf Weiden 

¶ Beregnung von Paddocks, Reitplätzen und Reithallenplätzen zur Reduzierung der 
Staubbelastung beim Beritt sowie zur Konditionierung des Platzes 

¶ Speisung von Ebbe-/Flut-Systemen auf Reitplätzen 

¶ Wasser zur Fischteicheinspeisung 
 
Ferner wird im landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Bereich Wasser auch als Lösch-
wasser oder zur Energiegewinnung (Wasser-Wärmetauscher, Wasserkraft) genutzt. Auch 
die Entwässerung durch Dränagen ist als Wassernutzung anzusehen.  
 
 
49.  Wie viele m³ Wasser nutzen anteilig die Landwirtschaft und Gartenbau in NRW? 
 
Auf die Antwort zur Frage 47 wird hingewiesen. 
 
Belastbare Zahlen zur Höhe der Wassernutzung in Landwirtschaft und Gartenbau liegen 
nicht vor. Neben den bereits beschriebenen erlaubnisfreien Nutzungen ist auch bei den im 
Einzelfall erteilten Erlaubnissen zu berücksichtigen, dass die tatsächlich entnommenen Men-
gen i.d.R. nicht erfasst bzw. kontrolliert werden, zumal sie bislang nicht dem Wasserentnah-
meentgelt unterliegen. 
 
Zu den genehmigten Entnahmemengen wird auf die Antwort zur Frage 50 verwiesen. 
 
 
50.  Wie viele private Gewinnungsanlagen wurden für die Landwirtschaft genehmigt 

(Einzelaufstellung mit Fördermengen und Ortsangaben)? 
 
Die von den unteren Wasserbehörden laut deren Mitteilung erteilten Erlaubnisse zur Was-
serentnahme sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt. Es wird darauf hingewiesen, 
dass die genehmigten Mengen nicht die tatsächliche Entnahme widerspiegeln (s.a. Antwort 
zu den Fragen 47 bis 49) 
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Tabelle A16: Landwirtschaftliche Wassergewinnungsanlagen in Nordrhein-Westfalen 
 

Bezirksregierung Arnsberg 

Stadt Dortmund 4 Anlagen, Gesamtfördermenge: 47.259,25 m³/a 

Ennepe-Ruhr- 
Kreis 

8 Anlagen, Gesamtfördermenge: 67.028 m³/a, davon  
Witten   1 11.500 m³/a  
Sprockhövel  5 34.528 m³/a  
Wetter   1 20.000 m³/a  
Hattingen  1   1.000 m³/a 

Hochsauerland-
kreis 

18 Anlagen, Gesamtfördermenge: 25.465 m³/a, davon  
Arnsberg  1 1.100 m³/a 
Brilon   1    730 m³/a  
Eslohe   2 3.048 m³/a 
Hallenberg  1 7.300 m³/a 
Marsberg  1    900 m³/a 
Medebach  4 6.733 m³/a 
Schmallenb.  1      15 m³/a 
Sundern  4 4.239 m³/a 
Winterberg  3 1.400 m³/a 

Kreis Unna 4 Anlagen, Gesamtfördermenge: 15.350 m³/a, davon 
Lünen      3.750 m³/a,  
Selm                           1.600 m³/a,  

Bezirksregierung Detmold 

Stadt Bielefeld Anzahl: 10, Gesamtfördermenge 53.000 m³/a 

Kreis Herford 10 Anlagen, Gesamtfördermenge 26.000 m³/a, davon 
Bünde   5.150 m³/a, 
Enger   4.000 m³/a 
Herford  8.550 m³/a 
Spenge  3,500 m³/a 
Vlotho   4.800 m³/a 

Kreis Lippe 81 Anlagen, Gesamtfördermenge 345.267 m³/a, davon 
Bad Salzuflen  9 34.800 m³/a 
Barntrup  4 10.799 m³/a 
Blomberg  4   9.236 m³/a 
Detmold  4   7.500 m³/a 
Dörentrup  1   1.500 m³/a 
Extertal  9 73.300 m³/a 
Horn-Bad Meinberg 6 46.645 m³/a 
Kalletal  7 12.617 m³/a 
Lage   4   7.872 m³/a 
Lemgo   8        100.680 m³/a 
Leopoldshöhe           13 18.948 m³/a 
Lügde   2   5.210 m³/a 
Oerlinghausen 2   2.701 m³/a 
Schieder-Schwalenb. 7 12.523 m³/a 
Schlangen  1      936 m³/a 

Kr. Minden- Lübbe-
cke 

36 Anlagen, Gesamtfördermenge 662.080 m³/a, davon 
Lübbecke   2 16.000 m³/a 
Minden  1 30.000 m³/a 
Petershagen  1 26.280 m³/a 
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Porta Westfalica 2 43.000 m³/a 
Preußisch Oldendorf 2 12.300 m³/a 
Rhaden           22       485.300 m³/a 
Stemwede  6 49.200 m³/a 

Kreis Höxter 33 Anlagen, Gesamtfördermenge 214.544 m³/a, davon 
Bad Driburg  3 11.815 m³/a 
Beverungen  3   8.835 m³/a 
Borgentreich  3 16.155 m³/a 
Brakel  5 26.300 m³/a 
Horn-Bad Meinberg 1   5.000 m³/a 
Höxter  4 26.200 m³/a 
Nieheim  3 12.580. m³/a 
Schlangen  1 20.000 m³/a 
Steinheim  4 25.139 m³/a 
Warburg  3   2.900 m³/a 
Willebadessen  3 10.460 m³/a 

Kreis Gütersloh 119 Anlagen, Gesamtfördermenge 1.568.617 m³/a, davon 
Gütersloh   30 571.797 m³/a 
Halle      3     7.775 m³/a 
Harsewinkel   13 143.751 m³/a 
Herzebrock-Clarholz  20 277.576 m³/a 
Langenberg     3   47.840 m³/a 
Rheda-Wiedenbrück  18 185.261 m³/a 
Rietberg     8 100.765 m³/a 
Schloß Holte-Stukenbrock   8 126.542 m³/a 
Verl    10   77.095 m³/a 
Versmold     6   30.215 m³/a 

Bezirksregierung Düsseldorf 

Stadt Düssel-
dorf 

65 Anlagen, Gesamtfördermenge 390.586 m³/a 

Stadt Duisburg 11 Anlagen, Gesamtfördermenge 28.850 m³/a 

Stadt Krefeld 46 Anlagen, Gesamtfördermenge 388.375 m³/a 

Stadt Mön-
chengladbach 

20 Anlagen, Gesamtfördermenge 187.147 m³/a 

Stadt Mülheim 3 Anlagen 

Stadt  
Solingen 

2 Anlagen, Gesamtfördermenge: 8.650 m³/a 

Kreis Mettmann 18 Anlagen, Gesamtfördermenge: 53.117 m³/a, davon 
Erkrath  2        20 m³/a 
Hilden   5   5.292 m³/a 
Langenfeld  9 41.230 m³/a 
Monheim  2    6.575 m³/a 

Rhein-Kreis 
Neuss 

531 Anlagen, Gesamtfördermenge: 6.205.082 m³/a, davon 
Dormagen   69  668.398 m³/a 
Grevenbroich   14  555.835 m³/a 
Jüchen   24  716.750 m³/a 
Kaarst             118    1.029.052 m³/a 
Korschenbroich  96     1.166.729 m³/a 
Meerbusch            100  823.431 m³/a 
Neuss    95  720.007 m³/a 
Rommerskirchen  15  524.880 m³/a 
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Kreis  
Viersen 

73 Anlagen, Gesamtfördermenge: 402.965 m³/a, davon 
Brüggen  12 56.800 m³/a 
Grefrath    1   2.500 m³/a  
Kempen    3 20.800 m³/a 
Nettetal  34 88.515 m³/a  
Schwalmtal    2 12.000 m³/a 
Tönisvorst    7 48.300 m³/a 
Viersen    2 12.500 m³/a 
Willich   12 61.550 m³/a 

Kreis  
Wesel 

303 Anlagen, Gesamtfördermenge: 4.630.982 m³/a, davon 
Alpen   49 962.307 m³/a 
Bocholt    1   20.000 m³/a 
Dinslaken    2   22.000 m³/a 
Dorsten    2   14.000 m³/a 
Duisburg    2   26.720 m³/a 
Hamminkeln  46 779.328 m³/a 
Hünxe   13 178.500 m³/a 
Issum     1   16.000 m³/a 
Kalkar     1   38.400 m³/a 
Kamp-Lintfort  21 266.437 m³/a 
Moers   19 382.350 m³/a 
Neukirchen-Vluyn 13 230.870 m³/a 
Rees     1        600 m³/a 
Rheinberg  18 318.874 m³/a 
Schermbeck  18 204.984 m³/a 
Sonsbeck  25 275.424 m³/a 
Uedem    1   45.000 m³/a 
Voerde    5  64.134 m³/a 
Wesel   31 303.260 m³/a 
Xanten   34 481.794 m³/a 

Bezirksregierung Köln 

Stadt Aachen 2 Anlagen, Gesamtfördermenge 45.000 m³/a 

Stadt Bonn  5 Anlagen, Gesamtfördermenge 50.100 m³/a 

Stadt Köln 6 Anlagen, Gesamtfördermenge 76.200 m³/a 

Stadt Leverkusen 12 Anlagen, Gesamtfördermenge 152.800 m³/a 

Rheinisch-Berg. 
Kreis 

5 Anlagen, Gesamtfördermenge 63.100 m³/a, davon 
- Leichlingen   3  10.100 m³/a 
- Burscheid  1 48.000 m³/a 
- Bergisch Gladbach 1   5.000 m³/a 

Städteregion 
Aachen 

19 Anlagen, Gesamtfördermenge 89.015 m³/a, davon 
Baesweiler   3 39.015 m³/a 
Eschweiler  3   4.850 m³/a 
Herzogenrath  4 10.500 m³/a 
Monschau  2   1.940 m³/a 
Roetgen   1      300 m³/a 
Simmerath   1       500 m³/a 
Stolberg   2   5.960 m³/a 
Würselen   3   25.950 m³/a 

Kreis 
Düren 

41 Anlagen, Gesamtfördermenge 1.216.290 m³/a, davon 
Aldenhoven   3 84.700 m³/a 
Düren  5   97.700 m³/a 
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Jülich   6 162.000 m³/a 
Kreuzau   2    98.000 m³/a 
Langerwehe   1     8.000 m³/a 
Linnich   8 270.550 m³/a 
Merzenich   1    15.000 m³/a 
Niederzier   1    80.400 m³/a 
Nideggen   1      1.000 m³/a 
Nörvenich:   4 134.500 m³/a 
Titz:    1      7.000 m³/a 
Vettweiß:   8 257.440 m³/a 

Kreis Heinsberg 202 Anlagen, Gesamtfördermenge 1.163.951 m³/a, davon 
Erkelenz  14 209.876 m³/a 
Gangelt  11    87.688 m³/a 
Geilenkirchen    8 154.592 m³/a 
Heinsberg  37   92.260 m³/a 
Hückelhoven  17    83.281 m³/a 
Selfkant  35 180.820 m³/a 
Waldfeucht  15 107.233 m³/a 
Wassenberg  25    48.316 m³/a 
Wegberg  40 199.885 m³/a 

Rhein-Sieg-Kreis 186 Anlagen, Gesamtfördermenge 2.318.983 m³/a, davon 
- Alfter   30    375.300 m³/a 
- Bornheim  58 1.037.375 m³/a 
- Eitorf     2        4.000 m³/a 
- Hennef    4      15.000 m³/a 
- Königswinter    1        7.884 m³/a 
- Meckenheim  13      85.040 m³/a 
- Much     1      63.100 m³/a 
- Neunkirchen- 
  Seelscheid     1        1.000 m³/a 
- Niederkassel  19    100.924 m³/a 
- Rheinbach  18    165.100 m³/a 
- Sankt Augustin   1      13.000 m³/a 
- Siegburg    1           200 m³/a 
- Swisttal  17    308.646 m³/a 
- Troisdorf  14    101.546 m³/a 
- Wachtberg     4      23.100 m³/a 
- Windeck    2      17.768 m³/a 

Rhein-Erft-Kreis 56 Anlagen, Gesamtfördermenge 1.416.789 m³/a, davon 
Bedburg    1   20.000 m³/a 
Bergheim     4 314.000 m³/a 
Brühl      6 124.405 m³/a 
Erftstadt     2    37.620 m³/a 
Frechen     3 111.800 m³/a 
Hürth      6 116.650 m³/a 
Kerpen     8 206.870 m³/a 
Pulheim   17 191.690 m³/a 
Wesseling     9 293.754 m³/a 

 
 

 

Bezirksregierung Münster 
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Stadt Bottrop 8 Anlagen, Gesamtfördermenge 140.411 m³/a 

Stadt Gelsenkirchen 1 Anlage 

Stadt Münster 16 Anlagen, Gesamtfördermenge  64.418 m³/a 

Kreis Warendorf Gesamtfördermenge  420.000 m³/a  

Kreis Steinfurt 122 Anlagen, Gesamtfördermenge 1.187.059 m³/a, davon 
Altenberge   3    27.821 m³/a 
Emsdetten   2    27.700 m³/a 
Greven 12  131.896 m³/a 
Hopsten   4    42.000 m³/a 
Hörstel  10  217.360 m³/a 
Horstmar   1      1.800 m³/a 
Ibbenbüren   2    37.500 m³/a 
Ladbergen   5    13.260 m³/a 
Laer    8    86.250 m³/a 
Lengerich   9    73.800 m³/a 
Lienen    8    62.262 m³/a 
Lotte    1    12.000 m³/a 
Metelen   1      9.000 m³/a 
Neuenkirchen   6    10.300 m³/a 
Ochtrup   3    15.450 m³/a 
Rheine  12    88.260 m³/a 
Sarbeck 14  121.250 m³/a 
Steinfurt 10  103.660 m³/a 
Tecklenburg   3    12.800 m³/a 
Wettringen   8    92.690 m³/a 

Kreis Coesfeld 78 Anlagen, Gesamtfördermenge 514.961 m³/a, davon 
Ascheberg   7       32.947 m³/a 
Billerbeck 17       95.382 m³/a 
Coesfeld   8       69.928 m³/a 
Dülmen 10       68.441 m³/a 
Havixbeck   2         3.354 m³/a 
Lüdinghausen 10       69.167 m³/a 
Nordkirchen   1         3.100 m³/a 
Nottuln    2         3.969 m³/a 
Olfen    2         6.056 m³/a 
Rosendahl   7       53.610 m³/a 
Senden 12     109.007 m³/a 

Kreis Borken 290 Anlagen, Gesamtfördermenge 5.494.776 m³/a, davon 
Ahaus    3       43.775 m³/a 
Bocholt 54  1.077.900 m³/a 
Borken  50  1.021.852 m³/a 
Gescher   4       88.100 m³/a 
Heek    1              30 m³/a 
Heiden  72  1.149.950 m³/a 
Isselburg 16     188.371 m³/a 
Legden   2         5.500 m³/a 
Raesfeld   9     200.500 m³/a 
Reken  26     533.603 m³/a 
Rhede  17     447.565 m³/a 
Schöppingen   2       17.500 m³/a 
Stadtlohn   7       75.750 m³/a 
Südlohn   8     153.905 m³/a 
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Velen  16     415.550 m³/a 
Vreden   3         4.925 m³/a 

 

51.  Wie hat sich der Wasserverbrauch von 1990 bis 2013 in Landwirtschafts- und 
Gartenbaubetrieben entwickelt? Sieht die Landesregierung hier regionale 
Schwerpunkte und wenn ja, wodurch? 

 
Auf die Antwort zur Frage 47 bis 49 wird hingewiesen. 
 
Konkrete Zahlen, die eine abgesicherte Aussage zur Entwicklung des Wasserverbrauchs in 
der Landwirtschaft und im Gartenbau ermöglichen würden, liegen im Wesentlichen nicht vor. 
 
Erfahrungsgemäß schwankt der Wasserverbrauch in der Landwirtschaft und Gartenbaube-
trieben vermutlich vor allem witterungsbedingt recht stark.  
 
Vor allem in der Landwirtschaft ist die Beregnung abhängig vom natürlichen Niederschlag, 
speziell in der Hauptwachstumsperiode im Frühjahr. Kulturen in Gewächshäusern oder Foli-
entunneln sind dagegen ganzjährig von künstlicher Bewässerung abhängig. 
 
Im Zuge des fortschreitenden Klimawandels hin zu trockeneren und auch wärmeren Frühjah-
ren ist dann häufiger eine Beregnung der Freilandkulturen erforderlich. Auch die Tendenz im 
Sommer hin zu mehr Starkregenereignissen im Wechsel mit heißen Trockenperioden kann 
hier vermehrt eine Zusatzbewässerung erforderlich machen. 
 
Diese Problematik zeigt sich am deutlichsten nördlich der Lippe, im Bereich der Haltener 
Sande auf Böden mit geringer Feldkapazität. Hier ist der Grundwasserstand in den letzten 
Jahren merklich gefallen, so dass dieser Bereich zukünftig bei der Beantragung neuer Was-
serrechte, aber auch hinsichtlich der Überwachung bestehender Wasserrechte, intensiver 
betrachtet werden muss. 
 
Neben den witterungsbedingten- bzw. klimatischen Einflüssen ist die Ausweitung der Pro-
duktion von bestimmten (vermehrt bewässerungsbedürftigen) Sonderkulturen wie z.B. Feld-
gemüse oder Beerenobst zu verzeichnen. Ebenso sind die Qualitätsanforderungen im Han-
del gestiegen, die ebenfalls Auswirkungen auf den Bewässerungsbedarf von Kulturen haben.  
 
Dementsprechend scheint ein steigender Trend (zumindest gemessen an der Zahl der An-
träge) in den entsprechenden Regionen erkennbar zu sein (z.B. Kreis Düren, Rhein-Erft-
Kreis, Kreis Heinsberg, Rhein-Sieg-Kreis, Kreis Kleve, Kreis Recklinghausen, Kreis Güters-
loh). 
 
Die Landesregierung hat in verschiedenen Studien und Modellierungen die Auswirkungen 
des Klimawandels insbesondere auf die landwirtschaftliche Bewässerung untersuchen las-
sen. Aus den entsprechenden Ergebnissen ist die Notwendigkeit abzuleiten, künftig auf regi-
onaler Ebene eine mengenmäßige Bewirtschaftung des Grundwassers zu prüfen. 
 
 
 
2.  Ökologischer Zustand - Chemische Güte der Oberflächengewässer 
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52.  Gibt es Ergebnisse von Untersuchungen über das Vorkommen von Veterinärarz-
neimitteln in Gülle und über mögliche Eintragspfade dieser Mittel in Grund- und 
Oberflächenwässer? 

 
Gülle und Gärreste 

Das LANUV hat 2009 in einer Überblicksuntersuchung die Belastung von insgesamt 34 Gül-
le- und 35 Gärrestproben mit den mengenmäßig wichtigsten Veterinärantibiotika ermittelt.  
 
Die Proben stammten aus Güllelagern in landwirtschaftlichen Betrieben und Gärrestlagern 
bei Biogasanlagen und wurden auf verschiedene Einzelsubstanzen der Stoffgruppen der 
Tetracycline, Sulfonamide und Fluorchinolone untersucht. In 71% aller untersuchten Proben 
waren Antibiotikarückstände nachweisbar (Gärrestproben 80%, Gülleproben 62%). Das 
nachgewiesene Stoffspektrum und die Höhe der Stoffkonzentrationen unterschieden sich 
teilweise. Tendenziell waren die Schweine- und Geflügelgülle stärker belastet als die Rinder-
gülle. Bei den Gärresten gab es diese Tendenz nicht, u. a. weil viele Gärreste aus der Vergä-
rung von Güllen verschiedener Tierarten stammten. Die Untersuchungsergebnisse belegen, 
dass Wirtschaftsdünger eine Quelle des Eintrags von Veterinärantibiotika in landwirtschaft-
lich genutzte Böden sind (Ratsak et al., 2013). 
 
Boden und Grundwasser 

Zur Erfassung des Gefährdungspotenzials von Tierarzneimittelrückständen auf landwirt-
schaftlich genutzten Böden und im Grundwasser in NRW hat das LANUV zudem im Jahr 
2008 ein Boden- und Grundwasser-Screening an insgesamt 21 korrespondierenden Stand-
orten in NRW durchgeführt.  
 
Für dieses Programm wurden Flächen im Einzugsbereich von landeseigenen Grundwasser-
messstellen ausgewählt, die in Gebieten mit hohem Viehbesatz und teilweise hohen Auf-
wandmengen an Gülle liegen sowie einen geringen Grundwasserflurabstand aufweisen. An 
diesen Grundwassermessstellen waren bei früheren Untersuchungen zum Teil erhöhte Kon-
zentrationen an Nitrat und Ammonium festgestellt worden. An jedem Standort wurden eine 
oberflächennahe Grundwasserprobe und Bodenproben aus den Tiefen 0 ï 30 cm, 30 ï 60 
cm und 60 ï 90 cm entnommen. Untersucht wurde auf die Rückstände der als umweltrele-
vant bewerteten Tierarzneimittelgruppen Tetracycline, Sulfonamide und Fluorchinolone mit 
insgesamt 22 Einzelstoffen.  
 
Von den untersuchten 21 Grundwasserproben wies bei einer Bestimmungsgrenze (BG) von 
damals 0,05 ɛg/L nur eine Probe Tierarzneimittelrückstände auf. Diese Probe enthielt einen 
Wirkstoff aus der Stoffgruppe der Sulfonamide, Sulfamethoxazol, mit einer Konzentration von 
rund 0,30 ɛg/L. Bei einer zweiten Probennahme an dieser Grundwassermessstelle wurde 
eine Konzentration von 0,37 ɛg/L festgestellt. Die Konzentrationen der ¿brigen Sulfonamide 
lagen unter der BG. Auf der korrespondierenden landwirtschaftlichen Fläche konnten im Bo-
den weder Sulfamethoxazol noch andere Wirkstoffe aus der Gruppe der Sulfonamide nach-
gewiesen werden.  
 
In den Oberbodenproben (Entnahmetiefe 0-30 cm) wurden bei einer BG von 5 ɛg/kg TS we-
der Fluorchinolone noch Sulfonamide nachgewiesen. Jedoch wiesen 12 der 21 Proben Ge-
halte an Tetracyclinen ¿ber 5 ɛg/kg TS auf. Die Maximalgehalte im Boden lagen bei 13,6 
ɛg/kg TS f¿r Oxytetracyclin, 44,4 ɛg/kg TS f¿r Chlortetracyclin und 38,6 ɛg/kg TS f¿r Tetra-
cyclin. Frachtabschätzungen legen den Schluss nahe, dass bei den Tetracyclinen eine Ak-
kumulation im Boden stattfindet. Aufgrund der möglichen Anreicherung durch das wiederhol-
te Ausbringen und wegen der Möglichkeit einer Induktion bzw. Verbreitung von Antibiotikare-
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sistenzen wird der Eintrag von antibiotisch wirksamen Substanzen mit Gülle und Gärresten 
daher als kritisch beurteilt (Hembrock-Heger et al. 2011). 
 
Eine bundesweite Studie zur Grundwasserbelastung durch Antibiotika und Antiparasitika, die 
veterinärmedizinisch eingesetzt werden bzw. in Tiermastanlagen Anwendung finden, wurde 
2014 durch das UBA herausgegeben (UBA-Texte 27/2014). An dieser Studie war ebenfalls 
das LANUV beteiligt. Erneut wurden Grundwasserbelastungen an dem o.g. Standort in NRW 
mit Sulfamethoxazol im genannten Konzentrationsbereich gefunden und es bestätigte sich, 
dass Befunde im Grundwasser - bei sehr risikoorientierter Standortauswahl ï vereinzelt vor-
kommen. 
 
Oberflächengewässer 

Verschiedene Tierarzneistoffe werden seitens des LANUV im Rahmen des Oberflächenge-
wässermonitorings regelmäßig untersucht (Ergebnisse: www.elwasweb.nrw.de). In Oberflä-
chengewässern sind verschiedene Stoffe aus der Gruppe der Sulfonamide nachweisbar (u.a. 
Sulfamethoxazol, Sulfadiazin, Sulfadimidin). Da Sulfamethoxazol in bedeutendem Umfang 
auch in der Humanmedizin eingesetzt wird, lassen sich die regelmäßig feststellbaren Befun-
de in Oberflächengewässern nicht auf den Einsatz in Tiermastbetrieben zurückführen. Regi-
onalisierte Frachtabschätzungen (Stoffflussmodell; Messungen an Kläranlagen) ergeben, 
dass die Sulfamethoxazol-Belastungen der mittelgroßen und großen Oberflächengewässer 
in NRW sich durch Einträge aus kommunalen Kläranlagen erklären lassen. Insbesondere in 
kleineren Gewässern in ländlichen Gebieten mit hohem Viehbesatz sind dagegen auch ge-
wässerrelevante Belastungen (Drainagen!) aus Gülle / Gärresten nicht auszuschließen. 
 
 
53.  In welchen Oberflächengewässern waren seit Inkrafttreten der Europäischen 

Wasserrahmenrichtlinie ein Anstieg der Nitrat-, Phosphat- und PSM-
Konzentrationen zu verzeichnen? 

 
Um den Anstieg von Stoff-Konzentrationen zuverlässig ermitteln zu können sind Messreihen 
über längere Zeiträume notwendig. Für eine statistisch abgesicherte Aussage müssen min-
destens fünf Jahresmittelwerte vorliegen. Von operativen Messstellen, die nach Vorgaben 
der WRRL alle drei Jahre zu untersuchen sind, liegen bislang meist weniger als fünf Jahres-
mittelwerte vor. Eine statistisch abgesicherte Trendanalyse ist daher nur für die Messreihen 
der Überblicksmessstellen möglich, die bereits vor der Umstellung des Messstellennetzes 
nach Anforderungen der WRRL als sogenannte Trendmessstellen mehrmals jährlich beprobt 
wurden. 
 
Eine flächendeckende Trendanalyse ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich. 
 
Während für die beiden Nährstoffe Phosphat (bezogen auf Gesamtphosphat- Phosphor) und 
Nitrat (bezogen auf Nitrat-Stickstoff) weitgehend lückenlose und flächendeckende Datenrei-
hen verfügbar sind, hat sich das Messprogramm für Pflanzenbehandlungs- und Schädlings-
bekämpfungsmitteln PBSM im Verlauf der letzten 14 Jahre (von langjährigen äquidistanten 
Messzeitpunkten zu einem Messprogramm im Anwendungszeitraum) geändert und nicht von 
jeder der Überblicksmessstellen sind lückenlose Messreihen aller PBSM verfügbar.  
Bei der Bewertung der berechneten Medianwerte waren auch die Entwicklung der analyti-
schen BG und die präzisere Messtechnik zu berücksichtigen, die zu einer entscheidenden 
Verzerrung der Ergebnisse führen können. 
 
Trendanalysen sind dadurch nur bedingt sinnvoll und die für PBSM ermittelten Ergebnisse 
sind daher mit Vorsicht zu interpretieren. 
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Für Nitrat liegen an allen 23 genannten Messstellen durchgängige Messwerte vor, die eine 
Trendanalyse der Jahres-Medianwerte erlauben. An keiner der Messstellen wurde ein signi-
fikanter Anstieg der Konzentrationen festgestellt. 
 
Im Rahmen der Nitratberichterstattung des Bundes 
(http://gis.uba.de/website/apps/nitrat/content/pdf/Nitratbericht-2012.pdf) wird methodisch 
anders vorgegangen und werden andere Zeiträume miteinander verglichen. 
 
Bei dieser Vorgehensweise des UBA weisen drei NRW-Messstellen (Emscher-Mündung, 
Troisdorf-Brücke, Füchtelner Mühle) eine Zunahme der Nitratkonzentrationen auf. 
 
Auf Basis der Vorgaben der Oberflächengewässerverordnung (OGewV) hinsichtlich Trend-
untersuchungen ist für den Zeitraum 2000 bis 2012 aber bei diesen Messstellen kein signifi-
kant positiver Trend festzustellen. 
 
Ebenfalls konnten die Phosphat-Konzentrationen aller genannten Messstellen ausgewertet 
werden. Ein signifikanter Anstieg der Konzentration wurde lediglich f¿r die Messstelle ĂEm-
scher-M¿ndungñ (MST_ID 5009) berechnet und auch nach Pr¿fung der Daten als plausibel 
berechnet bewertet. 
 
Für die berücksichtigten PBSM wurden häufig Konzentrationen unterhalb der BG festgestellt. 
 
Aus der Gruppe der prioritären PBSM (Anlage 7 der OGewV) wurden in der Wasserphase 
insbesondere vier Stoffe wiederholt in Konzentrationen oberhalb der BG nachgewiesen: At-
razin, Simazin, Diuron und Isoproturon. Von diesen Stoffen hat aktuell nur Isoproturon eine 
Zulassung als PSM, die Zulassung von Atrazin endete in Deutschland im Jahr 1991, die von 
Simazin im Jahr 2000. 
 
Die statistische Auswertung dieser Messwerte ergab jedoch lediglich für Isoproturon einen 
signifikant ansteigenden Trend in der Lutter, kurz vor der Mündung in die Ems (MST_ID 
723502) sowie an der Messstelle ĂEmscher-M¿ndungñ (MST_ID 5009). 
 
Eine abschließende Prüfung der Daten insbesondere mit Blick auf die BG ergab, dass die 
Isoproturon-Konzentrationen an der Emscher nicht deutlich steigen, sondern vielmehr die 
Nachweis-Häufigkeit (bei konstanter BG), was zu einer Verschiebung des Medianes nach 
oben führt. Lückenlose Messdaten aus der Lutter liegen erst seit 2005 vor, wobei Isoproturon 
erstmals 2007 oberhalb der BG nachgewiesen wurde und seitdem sowohl in steigender 
Konzentration als auch mit steigender Nachweisehäufigkeit. 
 
Von den 63 flussgebietsspezifischen PBSM (Anlage 5 der OGewV), wurde lediglich für Ter-
butylazin ein statistisch signifikanter und nach fachlicher Prüfung plausibler Konzentrations-
anstieg an der Messstelle ĂWeselñ (Lippe-Mündung, MST-ID 6002) ermittelt. 
 
 
54.  Wie hoch ist die Belastung der Oberflächengewässer durch Dünger (gibt es regi-

onale Unterschiede?) 
 
Die Belastungen der Oberflächengewässer durch Nährstoffe aus Düngemitteln erfolgen über 
verschiedene Eintragspfade. Ein Teil der Nährstoffe wird nach der Aufbringung mit dem Si-
ckerwasser in Dränagen oder Grundwasser transportiert. Auch eine Abschwemmung mit 
dem Oberflächenabfluss oder ein Austrag über die Erosion von Bodenpartikeln sind mögli-
che Pfade für Nährstoffeinträge in Oberflächengewässer. 
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Diese Prozesse sind von verschiedenen Faktoren, zum Beispiel Flächennutzung und 
Hangneigung, abhängig. Je nach Gebiet wirken sie sich daher unterschiedlich auf die Höhe 
des Stoffeintrags in die Gewässer aus. Eine flächendifferenzierte Messung der verschiede-
nen diffusen Einträge ist nicht möglich. 
 
Die Höhe der Belastung der Oberflächengewässer durch Düngemittel kann daher nur mithilfe 
von flächendifferenzierten Abschätzungen ermittelt werden. Für diese werden Stoffeintrags-
modelle, wie das Modell MONERIS, verwendet.  
 
Dabei werden die vorgenannten diffusen Eintragspfade sowie atmosphärische Deposition 
und zusätzlich Punktquellen sowie Einträge über Kanalisationssysteme berücksichtigt. 
 
Insgesamt belaufen sich die abgeschätzten Einträge über die Pfade Erosion, Grundwasser, 
Oberflächenabfluss und Dränagen NRW-weit auf ca. 60.000 t/a Stickstoff (68 % des Ge-
samteintrags) und 2.000 t/a Phosphor (47 % des Gesamteintrags) (Mittelwert der Jahre 
2007-2011). Der Stickstoffeintrag vorwiegend aus landwirtschaftlichen Flächen erfolgt nach 
den Modellierungsergebnissen zu etwa 53 % des Gesamteintrags über den Grundwasser-
pfad. Weitere 9 % des Stickstoffs gelangen über Dränagen, 5 % über Oberflächenabfluss 
und nur 1 % über Erosion in die Gewässer. Bei Phosphor machen Oberflächenabfluss, 
Grundwasser und Erosion jeweils etwa 15 % und Dränagen nur etwa 2 % des Gesamtein-
trags aus. 
 
Neben Einträgen aus Düngemitteln sind allerdings auch die atmosphärische Deposition auf 
landwirtschaftliche und natürlich bedeckte Flächen sowie Hintergrundbelastungen für einen 
Teil dieser Einträge verantwortlich zu machen. 
 
Der allergrößte Teil des mit Düngemitteln aufgebrachten Stickstoffs wird über die Pflanzen 
mit der Ernte entzogen, der überschüssige Anteil kann u.a. über die genannten Eintragspfa-
de in die Gewässer gelangen. Hohe Stickstoffüberschüsse finden sich vor allem im Nordwes-
ten Nordrhein-Westfalens, besonders in den Kreisen Kleve und Borken.  
 
Die auf Basis der Stoffeintragsmodellierung berechneten Nährstoffeinträge sind ebenfalls im 
Nordwesten NRWs, dem Einzugsgebiet der Issel und des Rheingraben-Nord sowie der 
Ruhr, besonders hoch. Auch die Phosphoreinträge sind im Einzugsgebiet der Issel hoch. 
Weitere Gebiete mit hohen Phosphoreinträgen sind NRW-weit verteilt, beispielsweise einzel-
ne Gebiete im Einzugsgebiet der Ruhr oder der Werre. 
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Abbildung 11: Stickstoff- und Phosphoreinträge in Oberflächengewässer NRWs durch 

Erosion, Oberflächenabfluss, Dränagen und Grundwasser pro Hektar, 
Mittelwerte der Jahre 2007-2011 berechnet aus Modellierungsergebnis-
sen. 

 
 
55.  In welchem Umfang (wie vielen Fällen) wird die öffentliche Trinkwassergewin-

nung aus Grundwasser durch Rückstände von Pflanzenschutzmitteln verhindert 
oder beeinträchtigt? 

 
56.  Was unternimmt die Landesregierung in solchen Fällen und welche Vorsorge 

trifft sie, um solche Fälle zu vermeiden? 
 
Im Trinkwasser sind in NRW keine Überschreitungen des Grenzwertes für PBSM festzustel-
len (Trinkwasserdaten 2012-2013; vgl. www.elwasweb.nrw.de ). 
 
Die Beeinträchtigungen der Wasserversorgung durch Rückstände aus PBSM sind aufgrund 
neuer Wirkstoffe und eines geänderten Bewusstseins in der Handhabung (weitgehender 
Verzicht auf Totalherbizide im kommunalen Bereich, intensive Aufklärung im Rahmen der 
Kooperationen Landwirtschaft/Wasserwirtschaft, der Beratung zur WRRL sowie der Bera-
tung des Pflanzenschutzdienstes) rückläufig. Saisonale Beeinträchtigungen der Trinkwas-
sergewinnung aus Oberflächengewässer (Ruhr und Rheinwasserwerke) gehören eher der 
Vergangenheit an. Neue, relevante PBSM-Kontaminationen aus Punktquellen im Grundwas-
serbereich werden ebenfalls seltener beobachtet. 
 
Im Zeitraum 2010-2013 liegen in der Landesgrundwasserdatenbank (HygrisC) PBSM-
Messwerte bezogen auf 178 Einzelstoffe für 1263 Rohwassermessstellen von Trinkwasser-

http://www.elwasweb.nrw.de/
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Einzugsgebieten vor. 158 dieser Rohwassermessstellen weisen einen Positivbefund auf 
(d.h., es liegt ein Messwert oberhalb der analytischen BG für mindestens einen PBSM-
Einzelstoff vor). Diese Befunde verteilen sich auf ca. 14 verschiedene PBSM-Wirkstoffe ein-
schließlich der relevanten Abbauprodukte. Die Höhe der Positivbefunde liegt zwischen >0,01 
und 1,1 µg/l (höchster Wert bei Bentazon).  
 
Hinzu kommen vereinzelte Befunde im Einzugsgebiet von Wassergewinnungsanlagen, die in 
den eigentlichen Entnahmebrunnen bislang nicht nachweisbar sind. 
 
Da es sich in der weit überwiegenden Zahl der Funde um mittlerweile verbotene Stoffe bzw. 
deren Umsetzungsprodukte (Metabolite) handelt, sind diesbezüglich vorsorgende Maßnah-
men weder möglich noch erforderlich.  
 
Neuere Produkte unterliegen einem strengen Zulassungsregime unter strikter Beachtung 
wasserwirtschaftlicher Anforderungen. Ein flächenhafter Eintrag dieser Wirkstoffe ist bei 
sachgerechter Anwendung nicht zu besorgen. Die vorhandenen Befunde solcher PBSM sind 
im Wesentlichen auf Anwendungsfehler zurückzuführen. 
 
Dem kann i.d.R. nur durch eine regelmäßige, intensive Beratung der Landwirte Rechnung 
getragen werden. Ein Hauptproblem stellt die Reinigung der eingesetzten Geräte und die 
Verhinderung von Einträgen über Hofabläufe dar. In der Beratung stehen daher die konse-
quente Reinigung auf dem Feld sowie der Einsatz moderner, selbstreinigender Gerätetech-
nik (kontinuierliche Innenreinigung) im Vordergrund. 
 
Der Grenzwert für PBSM der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) gilt nur für die sogenannten 
relevanten Metabolite. Für die sogenannten nicht relevanten Metabolite (nrM) existiert kein 
Grenzwert in der TrinkwV. 
 
Dazu zählen die vereinzelt in Konzentrationen > 0,1 µg/l (bis 1 µg/l) im Trinkwasser in NRW 
im Zeitraum 2012-2013 gemessenen Stoffe:  
 

¶ Chloridazon-desphenyl, Methyl-desphenyl-Chloridazon (Abbauprodukte des im Rü-
benanbau eingesetzten Herbizids Chloridazon),  

¶ N,N-Dimethylsulfamid (Abbauprodukt des in der Vergangenheit in Erdbeerkulturen 
zugelassenen Tolylfluanid; Abbauprodukt des nach BiozidV für Baustoffe zugelas-
senen Biozidwirkstoffs Dichlofluanid),  

¶ Metazachlor Metabolit: BH 479-8, Metazachlor Metabolit: BH 479-4 (Abbauprodukte 
des beim Anbau von Raps und Kohl eingesetzten Herbizids Metazachlor), 

¶ S-Metolachlor Metabolit: CGA 351916, S-Metolachlor Metabolit: CGA 380168, S-
Metolachlor Metabolit: CGA 5072, S-Metolachlor Metabolit: CGA 51202 (Abbaupro-
dukte des im Maisanbau eingesetzten Herbizids Metolachlor) 

¶ Dimethachlor Metabolit: CGA 369873 (Abbauprodukt des beim Anbau von Zucker-
rüben und Raps eingesetzten Herbizids Dimethachlor). 

 
Der gesundheitliche Orientierungswert (GOW) des UBA liegt für diese Stoffe stoffspezifisch 
zwischen 1 und 3 µg/l. Für N-Nitroso-Dimethylamin (NDMA), welches mittels oxidativer Des-
infektionsverfahren aus N,N-Dimethylsulfamid gebildet werden kann, liegt der GOW bei 0,01 
µg/l 
(http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/374/dokumente/liste_der_nach_g
ow_bewerteten_stoffe.pdf). Gesundheitlich relevante Konzentrationen sind im Trinkwasser 
somit nicht festzustellen. 

http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/374/dokumente/liste_der_nach_gow_bewerteten_stoffe.pdf
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/374/dokumente/liste_der_nach_gow_bewerteten_stoffe.pdf
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Positivbefunde zu den nrM lagen an 321 Rohwassermessstellen vor. Hier reichen die Werte 
von >0,1 bis 9,9 µg/l (höchster Wert bei Desphenyl-Chloridazon). 
 
Die Trinkwasserqualität wird durch entsprechende Maßnahmen bei der Trinkwasseraufberei-
tung sichergestellt. Konkrete Zahlen über Wasserwerke, die eine Aktivkohlefitration aufrecht-
erhalten, um PBSM-Altschäden zu beseitigen bzw. um PBSM-Grenzwertüberschreitungen 
zu minimieren (vgl. § 6 TrinkwV "Chemische Anforderungen") liegen nicht vor, zumal eine 
entsprechende Aufbereitung auch aus anderen Gründen erforderlich sein kann.  
 
Ferner haben eine Reihe von Wasserwerken die Förderung aufgrund von erhöhten Nitrat-
konzentrationen in tiefere Grundwasserstockwerke verlagert, wodurch auch eine Aufberei-
tung im Hinblick auf PBSM nicht mehr erforderlich ist. 
 
Befunde nicht relevanter Metabolite verhindern oder beeinträchtigen die öffentliche Trink-
wassergewinnung aus Grundwasser (im Sinne des Erfordernisses einer Aktivkohleanlage) 
nicht, da vorerst noch keine Aufbereitung aufgrund dieser Befunde erfolgte. Bisher wurden 
Maßnahmen im Einzugsgebiet ergriffen, wie Absprachen mit den Landwirten, bestimmte 
Pflanzenbehandlungsmittel nicht mehr einzusetzen. Da diese PBSM in Wasserschutzgebie-
ten eingesetzt werden dürfen und alternative Mittel in der Regel teurer sind, werden die hö-
heren Kosten vom Wasserwerksbetreiber getragen. Die Kosten für Analytik und Monitoring 
sind ebenfalls erheblich. 
 
 
57.  Wie viele Funde von Pflanzenschutzmittel-Rückständen im Grundwasser gab es 

in den Jahren 2010 bis 2013 und welcher Anteil davon ist auf landwirtschaftliche 
Anwendungen zurückzuführen (bitte Anzahl der Funde und Anteil positiver 
Messwerte angeben)? 

 
Im Zeitraum 2010 bis 2013 liegen in der Landesgrundwasserdatenbank 5405 PBSM-Proben 
an insgesamt 2413 Grundwassermessstellen vor. An 356 dieser Messstellen (651 Proben) 
wurde ein PBSM-Befund oberhalb der analytischen BG (>BG) gemessen. Das entspricht 
jeder 7. Messstelle (ca. 14,8 %). 
 
Welcher Anteil davon auf PBSM-Anwendungen auf landwirtschaftlichen Nutzflächen zurück-
zuführen ist, lässt sich nicht für jeden einzelnen Befund exakt zuordnen.  
 
Grundsätzlich ist in der Landesgrundwasserdatenbank das Zustromgebiet der Messstellen 
hinsichtlich des jeweils vorherrschenden Landnutzungseinflusses unter Berücksichtigung der 
Filtertiefe gekennzeichnet. Unterschieden werden dabei die Hauptnutzungen Landwirtschaft 
(Acker+Grünland), Wald, Bebauung/Besiedlung/Verkehr und Sonstige, bzw. nicht näher spe-
zifizierte Landnutzungen.  
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Tabelle A17 Selektiertes Datenkollektiv für Pflanzenschutzmittel-Rückständen im 
Grundwasser 2010 -2013 mit Anzahl der Proben und Messstellen 

 

Selektiertes Datenkollektiv PBSM 

Anzahl der untersuchten Proben in 2010 bis 2013, gesamt 5405 

édavon: Proben in 2010 bis 2013 an Messstellen mit  

einer Hauptnutzungsbeeinflussung durch Landwirtschaft     

2395 

Anzahl der untersuchten Messstellen in 2010-2013, gesamt 

(ohne Differenzierung nach einer Nutzungsbeeinflussung) 

2413 

édavon: Anzahl der untersuchten Messstellen mit Hauptnutzungsbeein-

flussung durch Landwirtschaft  
1064 

édavon: Anzahl der landwirtschaftlich beeinflussten Messstellen mit positi-

vem Befund, d.h. mindestens ein Messwert größer Bestimmungsgrenze  
163  

 
An insgesamt 1064 Messstellen mit Landnutzungseinfluss ĂLandwirtschaftñ wurden im ge-
nannten Zeitraum 2395 Proben auf PBSM untersucht. Davon weisen 163 Messstellen 
(15,3%) einen Positivbefund oberhalb der BG (>BG) auf. Der Anteil der Positivbefunde ist 
somit bei den Messstellen mit Landnutzungseinfluss ĂLandwirtschaftñ geringf¿gig hºher als 
im Gesamtdatenbestand.  
 
Informationen zu den untersuchten PBSM-Wirkstoffen und der Höhe und Häufigkeit der Be-
funde finden sich in Tabelle B14 im Anhang.  
 
 
58.  In welchem Umfang tragen Funde von Pflanzenschutzmitteln in Grund- und 

Oberflächengewässern dazu bei, dass die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie in 
Nordrhein-Westfalen nicht erreicht werden? 

 
Grundwasser 

Von insgesamt 275 Grundwasserkörpern (GWK) in Nordrhein-Westfalen sind im aktuellen 
Monitoringzyklus (2007-2012), welcher dem Bewirtschaftungsplan 2015 zugrunde liegt, der-
zeit 16 GWK aufgrund von PBSM-Belastungen im Ăschlechten Zustandñ und verfehlen des-
halb das Ziel der Wasserrahmenrichtlinie. Umgerechnet auf die Landesfläche entspricht dies 
einem Flächenanteil von knapp 12%. Relevante Wirkstoffe mit Überschreitungen des 
Grundwasserschwellenwertes in unterschiedlichen GWK im genannten Monitoringzeitraum 
sind u.a.  
 

¶ Atrazin (14 GWK) und Atrazin-Metaboliten  

¶ Bentazon (11 GWK) 
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¶ Bromacil (10 GWK) 

¶ Diuron, Isoproturon (je 7 GWK) 

¶ Ethidimuron (5 GWK) 

¶ Chloridazon, Methabenzthiazuron, Simazin (je 4 GWK) 

¶ Ethofumesat, Desethylterbutylazin (je 3 GWK) 

¶ MCPA, Metazachlor, Metamitron, Metribuzin (je 2 GWK) 

¶ Sowie diverse weitere PBSM-Wirkstoffe (je 1 GWK) 
 
Aus dieser Aufzählung der aktuell im Grundwasser relevanten PBSM ist ersichtlich, dass 
bereits nicht mehr in der Landwirtschaft eingesetzte Altstoffe an der gesamten Überschrei-
tungshäufigkeit im Grundwasser noch immer einen wesentlichen Anteil haben. 
 
Dabei führt gemäß der Grundwasserverordnung (GrwV 2010) nicht jede Überschreitung an 
einer Messstelle zu einer Zielverfehlung. Eine Zielverfehlung wird nur dann unterstellt, wenn 
die Kriterien gemäß § 7 GrwV erfüllt sind (z.B.: mindestens ein Drittel der Fläche des GWK 
ist betroffen). Kursiv gekennzeichnete Wirkstoffe sind nicht mehr zugelassen. 
 
Oberflächengewässer 

Die Oberflächengewässer in Nordrhein-Westfalen sind für die Bewirtschaftung in insgesamt 
1727 Oberflächenwasserkörper (OFWK) unterteilt. Davon wurden im 2. Monitoringzyklus 
gemäß WRRL 979 auf PBSM untersucht. Diese Untersuchungen haben in insgesamt 140 
OFWK Überschreitungen der Umweltqualitätsnorm (PBSM der Anlage 5 und 7 der OGewV) 
bzw. der Orientierungswerte (nicht gesetzlich verbindlich geregelte PBSM) von PBSM ge-
zeigt; dabei konnten oftmals Überschreitungen von mehreren Stoffen gleichzeitig nachge-
wiesen werden. In diesen OFWK sind demnach diese Stoffe mitverantwortlich für das Nicht-
erreichen des guten ökologischen Zustands bzw. des guten ökologischen Potentials, wel-
ches die Ziele der WRRL sind. 
 
Einige Stoffe waren bei den Untersuchungen besonders auffällig, darunter fallen MCPA, 
Mecoprop und Chloridazon (PBSM der Anlage 5), Isoproturon und Diuron (PBSM der Anla-
ge 7) sowie Glyphosat, Flufenacet und Boscalid (nicht gesetzlich verbindlich geregelte 
PBSM). 
 
 
59.  Was unternimmt die Landesregierung, um in solchen Fällen die Ziele der Was-

serrahmenrichtlinie künftig zu erreichen? 
 
Hinsichtlich der Maßnahmen im Bereich von Trinkwasserschutzkooperationen wird auf die 
Antwort zu Fragen 55 und 56 hingewiesen. 
 
Dort ist bereits ausgeführt, dass die meisten Probleme im Bereich des Grundwasserschutzes 
mit mittlerweile verbotenen Stoffen bzw. deren Umsetzungsprodukten bestehen und bezüg-
lich dieser Stoffe im Grundsatz keine Handlungsmöglichkeiten bestehen. Zentraler Ansatz-
punkt zur Verhinderung weiterer Einträge sind einerseits die bundesweit verschärften Anfor-
derungen an den Sachkundenachweis für den Einsatz von PSM und andererseits eine re-
gelmäßige, intensive Beratung der Anwender um Anwendungsfehler bzw. Einträge in Ho-
fabläufe zu verhindern. 
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Im Rahmen der aktuellen Bewirtschaftungsplanung werden neben der Ursachenklärung im 
Einzelfall auch die erforderlichen Einzelmaßnahmen festgelegt. Diese konzentrieren sich 
insbesondere auf die Reduzierung der Einträge in Oberflächengewässer. 
 
Neben der allgemeinen Beratung stehen dabei im Vordergrund: 
 

¶ Umstellung auf ökologischen Landbau 

¶ Unbehandelter Randstreifen zum Gewässer. 

¶ Einsatz innovativer Gerätetechnik (Befüllung, Abdriftminimierung, Reinigung, 
Randbehandlung).  
Eine entsprechende Gerätetechnik (kontinuierliche Innenreinigung, abdriftmin-
dernde Düsentechnik, Teilbreiten-/Einzeldüsenabschaltung) steht zur Verfügung. 

¶ Gewässerschonende Entsorgung der Restmengen und Behälter. 

¶ Minderung des oberflächigen Wasserabflusses und der Sedimentverlagerung 
durch konservierende Bodenbearbeitungsverfahren. 

¶ Etablierung gewässerverträglicher Anbauverfahren (Anwendungsbestimmungen/-
technik, Wirkstoffmanagement, Fruchtfolge- und Anbauplanung). 

¶ Minderung der PSM-Anwendung in Gewässernähe durch die Umwandlung der 
ackerbaulichen Nutzung in Grünlandnutzung oder begrünte Randstreifen. 

 
Es bestehen Fördermöglichkeiten aus dem Uferrandstreifenprogramm. Darüber hinaus wirbt 
die Landesregierung dafür, den Verpflichtungen des Greenings durch die Anlage von Ufer-
randstreifen nachzukommen. 
 
Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass nicht alle gefundenen Stoffe (vgl. Antwort zur Frage 
55) aus der landwirtschaftlichen Anwendung stammen. 
 
So erfolgt beispielsweise bei Diuron und Glyphosat der Eintrag überwiegend über die kom-
munalen Kläranlagen.  
 
In Deutschland gibt es derzeit für Diuron als Wirkstoff in PSM keine Zulassung. Damit ist die 
Verwendung als Herbizid im landwirtschaftlichen Bereich nicht mehr erlaubt. Im privaten Be-
reich wird der Stoff z.B. durch Auswaschungen aus Fassadenoberflächen und über Regen-
abflüsse eingetragen. 
 
Im Rahmen des derzeit in Aufstellung befindlichen WRRL-Maßnahmenprogramms werden 
diesbezüglich weitere Maßnahmen geprüft und festgelegt. Es ist auch zu prüfen, ob durch 
eine Verbreiterung des gesetzlichen Randstreifens und weitere gesetzliche Verbote die Ziel-
erreichung relevant verbessert werden kann. 
 
 
60.  Gibt es Regionen, in denen es besonders häufig zu Funden von Pflanzen-

schutzmitteln aus landwirtschaftlicher Anwendung in Oberflächengewässern 
kommt und was unternimmt die Landesregierung, um dort Abhilfe zu schaffen? 

 
Die Ergebnisse des Gewässermonitorings des 2. Monitoringzyklus gemäß WRRL bzw. 
OGewV zeigen, dass es regionale Unterschiede bezüglich der Belastung durch PBSM der 
Anlage 7 und 5 der OGewVsowie der nicht gesetzlich verbindlich geregelte PBSM gibt. 
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So ist beispielsweise das Einzugsgebiet der Erft sowohl durch PBSM der Anlage 7 (14% der 
gesamten OFWK), 5 (50% der gesamten OFWK) als auch durch gesetzlich nicht verbindlich 
geregelte PBSM (18% der OFWK) belastet. Auch in anderen Einzugsgebieten (z.B. Weser) 
wurden vermehrt PBSM nachgewiesen, während in anderen Einzugsgebieten (z.B. Ahr) kei-
ne PBSM nachgewiesen werden konnte. Hierbei ist allerdings immer der Anteil der über-
haupt auf PBSM untersuchten OFWK mit zu berücksichtigten. 
 
Über das in Frage 59 aufgezeigte Handlungsprogramm der Landesregierung hinaus verfol-
gen aktuell zwei Modellprojekte des MKULNV das Ziel, Belastungen von Oberflächengewäs-
sern durch PSM gezielt zu verringern. In Zusammenarbeit mit dem JKI werden im Projekt 
ĂHot-spot-Management NRWñ besonders eintragsgefªhrdete Gewªsserabschnitte modellge-
st¿tzt ermittelt und mit Hilfe der Beratung einer Kooperation ĂLandwirtschaft / Wasserwirt-
schaftñ wirksame und praktikable Minderungsmaßnahmen entwickelt, überprüft und in die 
Praxis umgesetzt. Mit Hilfe der Ergebnisse des Projektes soll die Wasserschutzberatung 
künftig in die Lage versetzt werden, potenzielle PSM-Einträge deutlich gezielter zu ermitteln 
und die Wirksamkeit von Minderungsmaßnahmen vorab konkret abzuschätzen. In einem 
weiteren Projekt in einer Kooperation am Niederrhein wird ermittelt, welche Gefährdungspo-
tentiale aus dem Dränwasserabfluss gartenbaulich genutzter Flächen resultieren und welche 
Möglichkeiten zur Reduzierung speziell errichtete Versickerungsmulden bieten.  
 
An dieser Stelle ist außerdem darauf hinzuweisen, dass die untersuchten PBSM nicht aus-
schließlich aus landwirtschaftlicher Anwendung stammen. Einige werden auch über kommu-
nales Abwasser in Oberflächengewässer eingetragen, da sie auch im privaten (Haus und 
Garten), kommunalen und gewerblichen (Grünflächen, Nichtkulturland) Bereich Anwendung 
finden (z.B. Glyphosat, Diuron) oder z.B. in Fassadenanstrichen (Diuron), wodurch Einträge 
auch über Mischwassereinleitungen möglich sind. 
 
Zum Handlungsprogramm der Landesregierung wird auf die Antwort zur Frage 59 verwiesen. 
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Abbildung 12: Ergebnisse der Untersuchung der Oberflächenwasserkörper (OFWK) 
auf Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmittel (PBSM) 
im 2. Monitoringzyklus gemäß der Europäischen Wasserrahmenrichtli-
nie. Dargestellt ist die Anzahl der Oberflächenwasserkörper in den ein-
zelnen Teileinzugsgebieten von NRW, sowie deren Anteil der auf PBSM 
untersucht wurde, deren Anteil in dem Überschreitungen bzw. keine 
Überschreitungen der Umweltqualitätsnomen (Anlage 7 und 5) bzw. 
Orientierungswert (nicht gesetzlich verbindlich geregelt) festgestellt 
wurden. 
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61.  Welche Auswirkungen haben die ermittelten Pflanzenschutzmittel-Rückstände in 
Oberflächengewässern auf die Trinkwasserversorgung und auf die Biozönose 
der Gewässer? 

 
Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung 

In Nordrhein-Westfalen wurde aus Vorsorgegesichtspunkten ein gesondertes Überwa-
chungsprogramm mit trinkwasserspezifischen Zielwerten zur Bewertung für die trinkwasser-
relevanten Oberflächengewässer aufgestellt, da die OGewV Anforderungen in Anlage 5 und 
7 alleine unter ökologischen Gesichtspunkten setzt und die Anforderungen in der OGewV an 
Substanzen wie für Pflanzenschutzmittel und ïRückstände in Oberflächengewässern sowie 
für andere trinkwasserrelevante Stoffe daher keine Relevanz für die Trinkwasserversorgung 
haben. Hierfür wird allgemein der Trinkwasser-Grenzwert von 0,1 µg/l herangezogen.  
 
Zur Beurteilung von möglichen Belastungen von Gewässern, die zur Trinkwasserversorgung 
dienen, wurden insgesamt 85 sogenannte ĂBezugsmessstellenñ in Gewªsserabschnitten im 
Bereich von rund 135 Trinkwasserwerken, bei denen Wasser aus Oberflächengewässern 
mittels Direktentnahme oder mittels Uferfiltration gewonnen wird, festgelegt. Die Messstellen 
werden regelmäßig im Hinblick auf potenziell trinkwasserrelevante Stoffe untersucht. Dazu 
zählen auch PBSM und PBSM-Rückstände. 
 
Aktuelle Ergebnisse für Oberflächengewässer (www.elwasweb.nrw.de) 
 

¶ Im zweiten Quartal 2014 wurden Glyphosat an 3 Messstellen (3 MST) und 
Isoproturon (1 MST) mit Werten >0,1 µg/l festgestellt. Im ersten Quartal 2014 wurden 
Glyphosat, Isoproturon und Metolachlor-SA an je einer Messstelle über dem 
genannten Schwellenwert detektiert.  

¶ Im Jahr 2013 wurden Überschreitungen an Bezugsmessstellen zu 
Trinkwassergewinnungsanlagen bei folgenden PBSM festgestellt:  

o Terbutylazin (3 MST) 
o Metamitron (2 MST) 
o Metolachlor (2 MST) 
o Dimethenamid, Desethylterbutylazin, Quinmerac, MCPA, Propyzamid, 

Glyphosat, Metolachlor-SA (je 1 MST) 
 
Wie in der Antwort zu Fragen 55 und 56 bereits ausgeführt liegen jedoch aufgrund der 
Trinkwasseraufbereitung keine Überschreitungen der Zielwerte im Trinkwasser vor.  
 
Auswirkungen auf die Biozönose 

PSM werden entsprechend ihrer organismengruppenspezifischen Wirkung in die Kategorien 
Herbizide, Insektizide und Fungizide eingeteilt. Entsprechend wirken sie beim Eintrag in 
Oberflächengewässer ebenfalls auf die dortige Biozönose und können einen Einfluss auf die 
biologischen Qualitätskomponenten, die gemäß OgewV hinsichtlich des guten ökologischen 
Zustands bzw. des guten ökologischen Potentials untersucht werden, haben. 
 
Der Eintrag von PSM kann mitverantwortlich dafür sein, dass eine Biozönose verarmt. Au-
ßerdem kann es zu einer sogenannten Verschiebung der Artenzusammensetzung kommen, 
das heißt, dass besonders sensitive Arten durch bestimmte stoffliche Belastungen verdrängt 
werden, während tolerantere Arten in ihrer Abundanz zunehmen. Beides kann dazu beitra-
gen, dass die dem Leitbild entsprechende Artenzusammenzusammensetzung nicht mehr 
gegeben ist und somit der gute ökologische Zustand bzw. das gute ökologische Potential 
nicht erreicht wird. 

http://www.elwasweb.nrw.de/
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Allerdings ist es aufgrund der Komplexität der Interaktionen im Gewässer zwischen Gewäs-
serstruktur, -chemismus und -biozönose außerordentlich schwer, für bestimmte festgestellte 
Defizite eine Kausalität nur zu einem speziell im Gewässer nachgewiesen Wirkstoff herzu-
stellen. Dies ist Gegenstand vielfältiger Forschung. 
 
 
3.  Stickstoffeinträge in Gewässer 
 
62.  Wie viele Grundwasser-Brunnen zur Trinkwassergewinnung mussten aufgrund 

von Schadstoffeinträgen aus der Landwirtschaft in NRW in den letzten 12 Jahren 
geschlossen werden(Aufstellung nach privaten und öffentlichen Brunnen mit je-
weiliger Begründung der Schließung)? 

¶ Wo lagen die Brunnen? 

¶ Welche Schadstoffe wurden in diesem Zusammenhang jeweils festgestellt? 
Aufstellung nach Besitzer der Brunnen, Art und Landkreisen. 

¶ Welche Gegenmaßnahmen wurden ergriffen? 

¶ Wie hoch war die Anzahl der erteilten Ausnahmegenehmigungen (§9 
TrinkwV- Abweichen vom Grenzwert) bei privaten Brunnen in den letzten 12 
Jahren? 

 Wie wird überwacht? 
Welche Grenzwerte werden den Ausnahmen zugrunde gelegt? 

 
Für die Schließung von Brunnen zur Trinkwassernutzung können verschiedene Gründe aus-
schlaggebend sein. Neben der Einhaltung der relevanten Grenzwerte, können auch der (hy-
gienische) Zustand, die Anschlussmöglichkeit an die öffentliche Trinkwasserversorgung oder 
die Zumutbarkeit von Aufbereitungstechnologien Gründe für die Stilllegung von Brunnen 
sein.  
 
Gründe für die Außerbetriebnahme privater Wassergewinnungsanlagen sind ferner man-
gelnde Bausubstanz, fehlende Entsprechungen mit den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik (a.a.R.d.T.), Investitionsstau und oder unmittelbare Gefährdung durch eindringendes 
Oberflächenwasser. 
 
Ob eine Stilllegung auf Schadstoffeinträge aus der Landwirtschaft oder dem Gartenbau zu-
rückzuführen ist oder beispielsweise ein Brunnenersatz (Tiefbrunnen) aus anderen Gründen 
erfolgte, kann demgemäß nicht beurteilt werden. 
 
Von den Gesundheitsämtern wurden folgende Brunnenschließungen berichtet: 
 

¶ Brunnen in Bestwig-Ostwig der Hochsauerlandwasser GmbH aufgrund von Belastung 
mit perfluorierten Tensiden (PFT) 

¶ Brunnen Burhagen der SW Brilon mehrfach wegen Keimeinträgen;  

¶ Schachtbrunnen in Oberschlehdorn und Sickerstrang Orketal WW Stadt Medebach 
wegen Keimeintrag,  

¶ Olsberg-Elpe zwei Eigenversorgungsbrunnen wegen PFT  

¶ Bad Berleburg Arfeld Schachtbrunnen (private Trinkwasserkleinanlage) wegen Nitrat 
ï durch Tiefbrunnen ersetzt 

¶ 74 Hausbrunnen im Umkreis Geseke im Wesentlichen am Fuß des Haarstrangs we-
gen Nitrat 
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¶ 3 (nicht förmliche) Schließungen in Rahden 

¶ ca. 2000 (nicht förmliche) Schließungen im Außenbereich des Kreises Gütersloh auf-
grund des Anschlusses an die öffentliche Wasserversorgung (Nitratbelastung) 

¶ 1 öffentlicher Brunnen im Kreis Heinsberg wegen Metaboliten des Chloridazon 

¶ 1 Brunnen in Gelsenkirchen durch neuen ersetzt 
 
Bei Überschreitungen des Nitratgehaltes bestehen verschiedene Sanierungsmöglichkeiten 
der Anlagen. Durch Abdichtung oder Neuverrohrung (Brunnensanierung) sowie den Einbau 
einer Nitratreduzierungsanlage ist es möglich, den vorgeschriebenen Grenzwert für Nitrat 
einzuhalten. In Einzelfällen kann ein Anschluss an das öffentliche Trinkwassernetz erfolgen. 
 
Das UBA hat in Zusammenarbeit mit weiteren Institutionen als Handlungsempfehlung ĂLeitli-
nien zum Vollzug der ÄÄ 9 und 10 der Trinkwasserverordnungñ erarbeitet. 
 
Die Leitlinien sind als Vollzugshilfe für die, für die Durchführung der TrinkwV 2001 zuständi-
gen Behörden gedacht und bieten wertvolle Anhaltspunkte und Hilfestellungen für das Vor-
gehen der für den Vollzug der TrinkwV 2001 zuständigen Behörden, entbinden diese jedoch 
nicht von der Ermessensausübung.  
 
Der Begriff ĂAusnahmegenehmigungñ kommt in der TrinkwV so nicht vor, die TrinkwV spricht 
von der ĂDuldungñ f¿r Indikatorparameter nach Ä 9 und die ĂZulassung einer Abweichung 
vom Grenzwertñ f¿r die Parameter der Anlage 2. 
 
Von den Gesundheitsªmtern wurden insgesamt ¿ber 500 ĂAusnahmegenehmigungenñ er-
teilt.  
 
Dabei werden in der Regel die Empfehlungen des Bundesministeriums für Gesundheit 
(BMG) / UBA zu tolerierbaren Nitratgehalten in Höhe von maximal 130 mg/l zu Grunde ge-
legt.  
 
Die Duldung bzw. Zulassung ist an verschiedene Nebenbestimmungen gebunden.  
 

¶ Die Verwendung für Säuglingsnahrung ist auszuschließen.  

¶ Die Verbraucher werden über die Risiken einer Nitratbelastung und bestehende Nut-
zungsbeschränkungen schriftlich informiert.  

¶ Die Nutzung des Wassers zu Trink- und Speisezubereitungen darf ausschließlich für 
Erwachsene erfolgen; auf eine nitratreduzierte Ernährung und auf eine ausreichende 
Jodid- Zufuhr ist zu achten; für Säuglinge und Kleinkinder darf der Nitratgehalt 50 
mg/l nicht überschreiten  

¶ Die Duldung wird maximal auf 3 Jahre befristet.  

¶ Gefordert werden ebenfalls jährliche Kontrollen des Nitratgehaltes. 
 
Seit einigen Jahren verfolgt das MKULNV gemeinsam mit den Gesundheitsämtern die Linie, 
den zulässigen Höchstwert auf 90 mg/l zu senken. Aus diesem Grunde ist die Anzahl der 
erteilten Duldungen oder Zulassungen in den vergangenen Jahren kontinuierlich zurückge-
gangen. 
 
Zur Überwachung werden Ortsbegehungen durchgeführt und ist eine regelmäßige Untersu-
chung durch die Betreiber erforderlich.  
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Die TrinkwV misst den Kleinanlagen eine hohe Bedeutung hinsichtlich des vorbeugenden 
Gesundheitsschutzes der Verbraucherinnen und Verbraucher bei. Die unteren Gesundheits-
behörden sind verpflichtet, die Kleinanlagen in regelmäßigen Abständen zu überprüfen. Die 
Prüfungen im Rahmen der behördlichen Überwachung gemäß § 19 umfassen neben der 
Entnahme und Untersuchung von Wasserproben auch die Besichtigung der Wasserversor-
gungsanlage einschl. Umgebung, soweit sie für die Wassergewinnung von Bedeutung ist.  
 
Entsprechend den Vorgaben der TrinkwV werden einmal jährlich physikalische und mikrobio-
logische Untersuchungen mit zusätzlich dem Parameter Nitrat und einmal in 3 Jahren eine 
physikalisch- chemische und mikrobiologische Untersuchung u.a. des Parameters Ammoni-
um des Trinkwassers dieser Anlage analysiert.  
 
Bei Grenzwertüberschreitungen, die in der Regel ausschließlich bei privaten Brunnen (Eigen- 
und Einzelwasserversorgungsanlagen) auftreten, werden die gesundheitlichen Bewertungen 
im Einzelfall vorgenommen.  
 
Als Grundlage für die Höhe und den Zeitraum der zugelassenen Konzentrationen der Trink-
wasserparameter, welche den Grenzwert der TrinkwV 2001 überschreiten, werden die aktu-
ellen wissenschaftlichen Studien und Veröffentlichungen, sowie die Empfehlungen des UBA 
sowie die Leitlinien zum Vollzug der §§ 9 und 10 der TrinkwV 2001 herangezogen. 
 
Des Weiteren wird den Betreibern der auffälligen Brunnen zur Sanierung der Anlagen gera-
ten. Dies kann in verschiedenster Weise erfolgen: 
 

¶ Niederbringen eines Bohrbrunnens (zur Förderung aus tieferen Grundwasserstock-
werken) 

¶ Einbau von Aufbereitungstechnik (z.B. Ionentauscher, Umkehrosmose) 

¶ Anschluss an das zentrale Trinkwassernetz 
 
 
63.  Wie hat sich die Nitratbelastung des Grundwassers in den einzelnen Landkreisen 

in den Jahren 1990 bis 2013 verändert? 
 
In Gebieten im Norden und Westen des Landes sind hohe Nitratkonzentrationen und teilwei-
se steigenden Konzentrationen im Grundwasser festzustellen. 
 
Regionale Belastungsschwerpunkte mit teilweise sehr hohen lokalen Nitratkonzentrationen 
mit Spitzenwerten >180 mg/L unter Ackerland-Einfluss bestehen nach wie vor in Teilen der 
Regierungsbezirke Düsseldorf, Münster, Köln und Detmold (Landkreisen Kleve, Neuss, Vier-
sen, Wesel, Düren, Heinsberg, Rhein-Sieg-Kreis, Coesfeld, Steinfurt, Bielefeld, Gütersloh, 
Minden-Lübbecke, Paderborn). 
 
Eine signifikante Zunahme der Überschreitungshäufigkeit über die Zeitreihe 1992 bis 2011 
besteht in den Landkreisen Düren und Rhein-Erft-Kreis. Signifikante Abnahmen der Über-
schreitungshäufigkeit bei den landwirtschaftlich beeinflussten Messstellen sind lediglich in 
den Landkreisen Wesel und Heinsberg zu nennen, wobei die Messstellen im Landkreis 
Heinsberg bei näherer Betrachtung im Einflussbereich von Infiltrationsbrunnen (Sümpfungs-
wasser, Garzweiler II) und damit einer Verdünnung der Nitratkonzentration unterliegen. 
 
Zur detaillierten Darstellung auf Ebene der Landkreise wird auf den kürzlich veröffentlichten 
Nitratbericht des Landes (LANUV-Fachbericht 55 ĂNitrat im Grundwasser von NRW - Aktuel-
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le Situation 2010-2013 und Entwicklung von 1992-2011ñ 
(http://www.lanuv.nrw.de/veroeffentlichungen/publ_start.htm) verwiesen. 
 
 
64.  In wie vielen Messstellen und in welchen wurde die Konzentration von 50 Milli-

gramm pro Liter Nitrat 2013 bzw. bei der letzten Messung überschritten?  
 
Für die Beantwortung dieser Frage wurden alle in der Landesgrundwasserdatenbank Hyg-
risC gespeicherten Nitratwerte an Grund- und Rohwassermessstellen ab 2013 (Stichtag der 
Datenauswertung: 14.08.2014) ausgewertet.  
 
Aus den 3.646 im genannten Zeitraum auf Nitrat untersuchten Messstellen sind in der Tabel-
le B15 des Anhangs (Messstellen mit Maximalwert Nitrat >50 mg/L im Zeitraum 2013-2014) 
alle 513 Messstellen (entspricht jeder 7. Messstelle) aufgelistet, bei denen die Konzentration 
von 11,3 mg/L NO3-N, bzw. 50 Milligramm Nitrat pro Liter in mindestens einer Grundwasser-
probe überschritten ist.  
 
Bei der Befundauswertung sind auch 23 Messstellen der tieferen Grundwasserstockwerke 
(2. oder 3. Stockwerk) und 29 Emittentenmessstellen von speziellen, lokalen Schadensfall-
Untersuchungen mit entsprechendem Befund enthalten, die bei den Häufigkeitsdarstellungen 
(Kartendarstellungen und Werteverteilungen pro Regionaleinheit) üblicherweise nicht be-
rücksichtigt werden, da sie für die Beschreibung der Nitratbelastung des oberflächennahen 
Grundwassers nicht repräsentativ sind. 
 
 
65. Wo liegen in NRW die Schwerpunkte von Nitratbelastungen im Grundwasser? 

Kartografische Darstellung. 
 
Die Verteilung der aktuellen Nitratkonzentration an den Grund- und Rohwassermessstellen 
des oberen Grundwasserleiters (jeweils letzter Messwert ab 2013) ist in der nachfolgenden 
Abb. 13 dargestellt. 

http://www.lanuv.nrw.de/veroeffentlichungen/publ_start.htm
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Abbildung 13: Aktuelle Nitratkonzentration der Grund- und Rohwassermessstellen im 

oberen Grundwasserleiter ab 2013 bis heute (Stand der Datenabfrage: 
14.08.2014; Quelle: Landesgrundwasserdatenbank HygrisC). Ausgewer-
tet wurde der jeweils letzte Nitrat-Messwert pro Messtelle. Legende: rot: 
Messwert > 50 mg/L, orange: >37,5 mg/L, gelb: >25 mg/L, grün: >12,5 
mg/L, dunkelblau: >BG, hellblau: <BG. 

 
Die Ergebnisse der aktuellen WRRL-Zustandsbewertung im Hinblick auf Nitrat sind in nach-
folgender Abb. 14 dargestellt: 
 


